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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Gesetz zur Neuregelung des Gleichstellungsrechts 
 
 
A Problem 
 
Am 20.11.1999 trat das Landesgleichstellungsgesetz (LGG) in Kraft, das für den gesamten 
öffentlichen Dienst des Landes und der Kommunen gilt; seitdem ist es in seinem Regelungs-
inhalt im Wesentlichen unverändert geblieben. Das Gesetz hat sich bewährt. Es zeigt sich 
allerdings, dass auch im öffentlichen Dienst in Nordrhein-Westfalen nach wie vor eine vollstän-
dige Gleichstellung der Geschlechter noch nicht erreicht ist. Fortbestehenden Handlungsbe-
darf dokumentieren insbesondere die regelmäßigen Berichte zur Umsetzung des LGG, die – 
erstmalig zum Stichtag 31.12.2003 und in der Folgezeit für jeweils einen Zeitraum von drei 
Jahren – seitens der Landesregierung gegenüber dem Landtag erstellt werden. Sie zeigen auf 
vielen Ebenen Fortschritte auf, belegen aber auch in bestimmten Bereichen den Fortbestand 
struktureller Benachteiligungen zu Lasten von Frauen. So besteht nach wie vor eine deutliche 
Unterrepräsentanz von Frauen in höheren Entgelt- und Besoldungsgruppen, in Führungsfunk-
tionen und in Gremien. 
 
Zur Aufarbeitung der Problematik hat die Landesregierung gutachterliche Expertisen einge-
holt. Zu nennen sind hier die Gutachten von Prof. Hans-Jürgen Papier (Rechtsgutachten zur 
Zulässigkeit von Zielquoten für Frauen in Führungspositionen im öffentlichen Dienst sowie zur 
Verankerung von Sanktionen bei Nichteinhaltung), Prof. Ulf Papenfuß (Repräsentation von 
Frauen in wesentlichen Gremien öffentlicher Organisationen in Nordrhein-Westfalen – Eine 
Bestandsaufnahme) und Prof. Margarete Schuler-Harms (Rechtsgutachten zur Frage der wir-
kungsvollen Ausgestaltung gesetzlicher Regelungen zur Realisierung eines ausgewogenen 
Geschlechterverhältnisses in Gremien). Darüber hinaus waren in einem partizipativen Prozess 
insbesondere die Gleichstellungsbeauftragten unterschiedlichster Ebenen eingebunden. 
 
B  Lösung 
 
Eine Reform des LGG soll diesem Befund durch die Weiterentwicklung bestehender Instru-
mentarien, insbesondere durch neue Quotierungsregelungen, Rechnung tragen. Darüber hin-
aus geht es darum, die Position der Gleichstellungsbeauftragten deutlich zu stärken. Im Übri-
gen erfährt das Gesetz eine Modernisierung: Entwicklungen in der Rechtsprechung werden 
aufgegriffen und der Katalog von Frauenfördermaßnahmen flexibilisiert. 
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Der öffentliche Dienst ist dem verfassungsrechtlichen Auftrag zur tatsächlichen Durchsetzung 
der Gleichberechtigung nach Art. 3 Abs. 2 GG in besonderer Weise verpflichtet. Die Reform 
des LGG kann einen Beitrag dazu leisten, diesen Auftrag künftig noch wirkungsvoller umzu-
setzen. Der vorliegende Gesetzentwurf konzentriert sich hierbei korrespondierend mit der fest-
gestellten Problemlage insbesondere auf drei Schwerpunkte: 
 
1. Die Weiterentwicklung der bestehenden Quotenregelung für Beförderungen und Höher-

gruppierungen soll unter Ausschöpfung aller verfassungsrechtlichen Spielräume die be-
ruflichen Entwicklungschancen von Frauen weiter verbessern. Dabei wird rechtliches 
Neuland betreten. Für den Beamtenbereich wurden auf Basis des Gutachtens von Prof. 
Hans-Jürgen Papier im Rahmen des Entwurfs für ein Dienstrechtsmodernisierungsgesetz 
bereits Neuregelungen für das Landesbeamtengesetz vorgelegt; diese Lösung soll – so-
weit sie auf den Tarifbereich übertragbar ist – in das LGG übernommen werden. 

 
2. Zur Stärkung der Position der Gleichstellungsbeauftragten bedarf es mehr Klarheit, ins-

besondere hinsichtlich ihrer Rolle im Verhältnis zur Dienststellenleitung. Der Fokus der 
Neuregelungen liegt in einer Stärkung ihrer Position. Beispielhaft genannt werden sollen 
hier die Festlegung der Rechtswidrigkeit einer Maßnahme bei nicht ordnungsgemäßer 
Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten, das Recht auf Hinzuziehung externen Sach-
verstands und die Kodifizierung des Klagerechts. Weitere Änderungen haben präzisieren-
den und konkretisierenden Charakter, um die Klarheit und Sichtbarkeit der Vorgaben zu 
verbessern. 

 
3. Ebenfalls weiterentwickelt wird die Quotierungsregelung für Gremien. Grundlage dafür ist 

das vom Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter in Auftrag gegebene 
Gutachten von Prof. Margarete Schuler-Harms zu der Fragestellung der wirkungsvollen 
Ausgestaltung gesetzlicher Regelungen zur Realisierung eines ausgewogenen Ge-
schlechterverhältnisses in Gremien, das hierfür den rechtlichen Rahmen aufzeigt. 

 
Die Vorgaben zur Erstellung sowie zu Inhalten und Maßgaben des Gleichstellungsplans (vor-
mals Frauenförderplans) werden inhaltlich gestrafft und flexibler auf die Erfordernisse der 
Dienststelle ausgerichtet. Die Neueinführung einer Experimentierklausel soll zusätzlich die Er-
probung alternativer Instrumente zum Gleichstellungsplan ermöglichen.  
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
D Kosten 
 
Durch die neueingeführten Regelungen (u.a. Recht auf Fortbildung für Gleichstellungsbeauf-
tragte und Stellvertreterinnen, Recht auf Hinzuziehung externen Sachverstands, Klagerecht) 
entstehen auf Ebene des Landes und der Kommunen Kosten (zu letztgenannten siehe hierzu 
Ausführungen unter F). Auf Landesebene ist von folgenden Auswirkungen auszugehen: 
 
Recht auf Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterinnen (§ 16 Ab-
satz 4) 
 
Basierend auf dem Durchschnittspreis des Seminarangebotes 2016 für Gleichstellungsbeauf-
tragte der Fortbildungsakademie des Innenministeriums NRW (Mont-Cenis) ist von durch-
schnittlichen Kosten in Höhe von 600 EURO (einschließlich Reisekosten) pro teilnehmender 
Person einer Fortbildungsmaßnahme auszugehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch 
ohne das nunmehr kodifizierte Recht auf Fortbildung die Gleichstellungsbeauftragten und ihre 
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Stellvertreterinnen bereits bislang die Möglichkeit zur Fortbildung erhalten und auch in An-
spruch genommen haben. Unter der Annahme, dass alle 572 auf Landesebene tätigen Gleich-
stellungsbeauftragten eine Stellvertreterin haben und von den zukünftig anspruchsberechtig-
ten 1.144 Personen ca. 2/3 pro Jahr von ihrem Recht auf Fortbildung Gebrauch machen (rd. 
763 Personen), ergäben sich Kosten in Höhe von ca. 460.000 EURO für den Landeshaushalt. 
 
Recht auf Hinzuziehung externen Sachverstandes (§ 18 Absatz 7) 
 
Das neu aufgenommene Recht der Gleichstellungsbeauftragten, bei Rechtsunsicherheiten ex-
ternen Sachverstand hinzuzuziehen, führt zu zusätzlichen Ausgaben insbesondere im Bereich 
Sachverständige. Mangels Erfahrungswerten ist eine verlässliche Quantifizierung derzeit nicht 
möglich. Es ist aber zu erwarten, dass sich die zusätzlichen Ausgaben in einem geringen Rah-
men halten werden. Ausgehend von den Erfahrungen der Vorjahre und basierend auf dem 
aktuellen Bericht der Landesregierung zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes ist 
von ca. 22 Fällen pro Jahr auf Landesebene auszugehen; unter Berücksichtigung des Rechts-
anwaltsvergütungsgesetzes entstehen Kosten zwischen rd. 200 und 1.000 Euro. Bei Zugrun-
delegung von 1.000 Euro als Kosten einer außergerichtlichen anwaltlichen Beratung, werden 
die Ausgaben landesweit einen Betrag von geschätzt 22.000 EURO p.a. nicht überschreiten. 
 
Klagerecht (§ 19a) 
 
Die Gleichstellungsbeauftragte erhält künftig ein Klagerecht, wenn sie sich nach Abschluss 
des Widerspruchverfahrens durch die Dienststelle in ihren Rechten verletzt sieht. Als Durch-
schnittswert eines gerichtlichen Verfahrens (Gerichtskosten und Rechtsanwaltsgebühren) 
wurde ein Betrag von rd. 1.400 EURO ermittelt. Ausgehend von den Erfahrungen der Vorjahre 
und basierend auf dem aktuellen Bericht der Landesregierung zur Umsetzung des Landes-
gleichstellungsgesetzes ist von ca. 22 Fällen pro Jahr auf Landesebene auszugehen. Die Aus-
gaben werden einen Betrag von landesweit geschätzt 22.400 EURO p.a. nicht überschreiten.  
 
Des Weiteren führt der Gesetzentwurf nicht zu einem zusätzlichen Bedarf an (Plan-) Stellen 
im Landeshaushalt, da die Neuregelungen einschließlich der vorgesehenen Pflicht zur Bestel-
lung von Ansprechpartnerinnen für Gleichstellungsfragen an Schulen (§ 15a) mit den bereits 
jetzt zur Verfügung stehenden (Plan-)Stellen umgesetzt werden können und daher haushalts-
neutral sind. Dies gilt auch für den Bereich der Richterstellen, weil angesichts der zu erwar-
tenden geringen Zahl an Klageverfahren diese im Rahmen der im richterlichen Dienst bereits 
derzeit vorhandenen Stellen bearbeitet werden können.  
 
Soweit Kosten für den Landeshaushalt entstehen, werden diese vollständig aus bereiten Mit-
teln im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel und (Plan-)Stellen der betroffenen Ressorts fi-
nanziert. Das Gesetzgebungsvorhaben folgt somit der Prämisse der Haushaltsneutralität. 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter. Beteiligt sind 
die Ministerpräsidentin, die Staatskanzlei, das Ministerium für Schule und Weiterbildung, das 
Finanzministerium, das Ministerium für Inneres und Kommunales, das Justizministerium, das 
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales, das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, das Ministerium für Innovation, Wissenschaft 
und Forschung, das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport, das Ministerium 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk und das Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr. 
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F  Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-
meindeverbände 

 
Hinsichtlich der den Kommunen entstehenden Kosten wurde eine Kostenfolgeabschätzung 
nach § 3 Konnexitätsausführungsgesetz (KonnexAG) durchgeführt. Ergebnis ist, dass zukünf-
tig jährliche Kosten in Höhe von rd. 1,4 Mio. EURO entstehen werden. Dieser Betrag setzt sich 
zusammen aus 
 
- Fortbildungskosten (einschließlich Reisekosten) in Höhe von rd. 300.000 EURO 
- Kosten Hinzuziehung externen Sachverstands in Höhe von rd. 30.000 EURO 
- Kosten Klageverfahren in Höhe von rd. 30.000 EURO 
- Personal- und Sachkosten in Höhe von rd. 1.000.000 EURO.  
 
Damit liegen die geschätzten jährlichen Kosten für die Kommunen deutlich unter der soge-
nannten Wesentlichkeitsschwelle des KonnexAG (0,25 EURO je Einwohnerin und Einwohner, 
bei 17,5 Mio. Einwohnern = 4,375 Mio. EURO p.a.). Die Kommunalen Spitzenverbände haben 
der überarbeiteten Kostenfolgeabschätzung zugestimmt. 
 
Darüber hinaus wird auch die Grenze des § 2 Absatz 5 Satz 2 KonnexAG mit dem vorliegen-
den Gesetz nicht erreicht. 
 
Am 16. Oktober 2014 ist das Alten- und Pflegegesetz NRW in Kraft getreten. Hieraus ergibt 
sich nach Einschätzung des Landes keine Mehrbelastung der Kommunen. Die Kommunen 
hingegen erwarten eine Mehrbelastung, die sie aber im Gesetzgebungsverfahren nicht belast-
bar beziffern konnten. Zur Sicherstellung der Kostenneutralität bei der Umsetzung des Geset-
zes und der damit verbundenen Durchführungsverordnung (APG DVO NRW) hat das Land 
NRW daher im November 2014 mit den kommunalen Spitzenverbänden eine „Verfahrensver-
einbarung zur Sicherstellung der Kostenneutralität der Refinanzierung der Investitionsaufwen-
dungen von Pflegeeinrichtungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Alten- und Pfle-
gegesetzes NRW sowie der auf seiner Grundlage erlassenen Ausführungsverordnung“ abge-
schlossen. Diese Vereinbarung sieht vor, dass, sofern in einem vereinbarten Nachprüfungs-
verfahren Kostenentwicklungen belegbar werden, die im Sinne des KonnexAG wesentlich 
sind, ein Vorschlag zur Sicherung der Kostenneutralität erarbeitet wird. Soweit hierfür gesetz-
liche Änderungen erforderlich sind, wird das MGEPA ein entsprechendes Gesetzgebungsver-
fahren anstoßen. Aktuell befindet sich die Dritte Verordnung zur Änderung der Zuständigkeits-
verordnung Heilberufe im Abstimmungsprozess. Mehrbelastungen für die Kommunen ergeben 
sich aus den vorgeschlagenen Änderungen nicht. 
 
Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass sich parallel zum vorliegenden Gesetzesvorhaben im 
Geschäftsbereich des MGEPA (Bereich Pflege) der Entwurf einer Verordnung über die Aner-
kennung niederschwelliger Betreuungs- und Entlastungsangebote und Förderung der Weiter-
entwicklung der Versorgungsstruktur in Nordrhein-Westfalen (AnBEFVO) mit Kostenfolgen für 
die Kommunen in der Verbändeabstimmung befindet. Für die AnBEFVO wurde eine Kosten-
folgeabschätzung erstellt. Hiernach bewegen sich die Kosten im Erstjahr in Höhe von rd. 
1.083.000 EURO und belaufen sich auf rd. 568.000 EURO in den Folgejahren. Jedoch wird 
davon ausgegangen, dass durch die Erhebung von maßvollen Gebühren für die Tätigkeiten, 
die eine Gebührenerhebung grundsätzlich rechtfertigen, eine vollständige Kostendeckung er-
reicht wird und folglich die AnBEFVO nicht zu Mehrbelastungen bei den Kommunen führt. Aber 
auch unter der Annahme, dass keine vollständige Kompensation durch zukünftige Gebühren-
einnahmen erfolgt, würde die Wesentlichkeitsschwelle in der Zusammenschau mit den durch 
das LGG entstehenden Kosten insgesamt nicht erreicht, da sich dann die Mehrbelastungen 
im Erstjahr auf 2.483.000 EURO (1.083.000 EURO + 1.400.000 EURO) und in den Folgejah-
ren auf 1.968 000 EURO (568.000 EURO + 1.400.000 EURO) beliefen. 
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Insgesamt ist somit festzuhalten, dass die Wesentlichkeitsschwelle nach § 2 Abs. 5 Satz 2 
KonnexAG auch unter Einbindung der weiteren Normsetzungsverfahren des MGEPA nicht 
überschritten wird.  
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Es sind keine Auswirkungen ersichtlich. 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
Der Gesetzentwurf wird den Vorgaben des Gender Mainstreaming gerecht. Er dient der Be-
seitigung bestehender Nachteile von Frauen im öffentlichen Dienst. Die Regelungen zur Ver-
besserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, insbesondere in Führungspositionen, rich-
ten sich an Frauen und Männer, auch wenn faktisch zurzeit noch mehr Frauen betroffen sind. 
 
I  Befristung 
 
Mit dem Gesetzentwurf wird das Landesgleichstellungsgesetz geändert, das selbst nicht be-
fristet ist. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen  
 

Gesetz zur Neuregelung des  

Gleichstellungsrechts 

 

  

Artikel 1 
Änderung des  

Landesgleichstellungsgesetzes 
 
Das Landesgleichstellungsgesetz vom 
9. November 1999 (GV. NRW. S. 590), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

 Gesetz zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern für das Land  

Nordrhein-Westfalen 
(Landesgleichstellungsgesetz - LGG) 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

 
a) Die Angabe zu § 1 wird wie folgt ge-

fasst: 
 

„§ 1 Gesetzesziele und allge-
meine Grundsätze“. 

 
b) Die Angabe zu § 5 wird wie folgt ge-

fasst: 
 

„§ 5 Erstellung, Überprüfung und 
Fortschreibung von Gleich-
stellungsplänen“. 

 
c) Die Angabe zu § 5a wird wie folgt 

gefasst: 
 

„§ 5a Bericht über die Umsetzung 
des Gleichstellungsplans“. 

 
d) Nach der Angabe zu § 6 wird fol-

gende Angabe eingefügt: 
 

„§ 6a Experimentierklausel“. 
 

  
 
 
 
 
 
§ 1 Ziel des Gesetzes 
 
 
 
 
 
§ 5 Leistungsorientierte Mittelvergabe 
 
 
 
 
 
 
§ 5 a Erstellung und Fortschreibung von 

Frauenförderplänen 
 
§ 6 Inhalt des Frauenförderplanes 

e) Die Angabe zu § 13 wird wie folgt 
gefasst:  

 
„§ 13 Arbeitsmodelle und Teilzeit“. 

 
 
 

  
 
 
§ 13 Arbeitszeit und Teilzeit 
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f) Die Angabe zu § 15 wird wie folgt 
gefasst:  

 
„§ 15 Bestellung der Gleichstel-

lungsbeauftragten“. 
 

g) Nach der Angabe zu § 15 wird fol-
gende Angabe eingefügt:  

 
„§ 15a Ansprechpartnerin für 

Gleichstellungsfragen“. 
 
h) Die Angabe zu § 16 wird wie folgt 

gefasst: 
 

„§ 16 Dienstliche Stellung der 
Gleichstellungsbeauftrag-
ten und ihrer Stellvertrete-
rinnen“. 

 
i) Nach der Angabe zu § 19 wird fol-

gende Angabe eingefügt: 
 

„§ 19a Rechtsschutz“. 
 
j) Die Angabe zu § 24 wird wie folgt 

gefasst: 
 

„§ 24 Übergangsregelungen“. 
 
k) Die Angaben zu § 25 und § 26 

werden gestrichen. 
 

 
 
 
§ 15 Bestellung der Gleichstellungsbeauf-

tragten und der Ansprechpartnerinnen 
für Gleichstellungsfragen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 16 Dienstliche Stellung der Gleichstel-

lungsbeauftragten 
 
 
 
§ 19 Widerspruchsrecht 
 
 
 
 
 
 
 
§ 24 Rechte des Personalrates 
 
§ 25 Rechte der Schwerbehinderten 

§ 26 Übergangsregelungen 

 
2. § 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„§ 1 

Gesetzesziele und allgemeine 
Grundsätze“ 

 

  
 
 
 
 

§ 1 
Ziel des Gesetzes 

 
(1) Dieses Gesetz dient der Verwirklichung 
des Grundrechts der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern. Nach Maßgabe dieses 
Gesetzes und anderer Vorschriften zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
werden Frauen gefördert, um bestehende 
Benachteiligungen abzubauen. Ziel des Ge-
setzes ist es auch, die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie für Frauen und Männer zu 
verbessern. 
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(2) Frauen und Männer dürfen wegen ihres 
Geschlechts nicht diskriminiert werden. Eine 
Diskriminierung liegt auch dann vor, wenn 
sich eine geschlechtsneutral formulierte Re-
gelung oder Maßnahme tatsächlich auf ein 
Geschlecht wesentlich häufiger nachteilig o-
der seltener vorteilhaft auswirkt und dies 
nicht durch zwingende Gründe objektiv ge-
rechtfertigt ist. Maßnahmen zur Förderung 
von Frauen mit dem Ziel, tatsächlich beste-
hende Ungleichheiten zu beseitigen, bleiben 
unberührt. 
 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  
 
 „(3) Die Erfüllung des Verfassungs-

auftrages aus Artikel 3 Absatz 2 des 
Grundgesetzes sowie die Umset-
zung dieses Gesetzes sind Aufga-
ben der Dienststellen und dort be-
sondere, für die Leistungsbeurtei-
lung relevante Aufgaben der 
Dienstkräfte mit Leitungsfunktio-
nen.“ 

 

  
 
(3) Die Erfüllung des Verfassungsauftrages 
aus Artikel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes und 
die Umsetzung dieses Gesetzes sind beson-
dere Aufgaben der Dienstkräfte mit Leitungs-
funktionen. 
 

3. § 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 2 
Geltungsbereich 

 
(1) Dieses Gesetz gilt, soweit es nichts 
anderes bestimmt, für  
 
1. die Verwaltungen des Landes, der 

Gemeinden und Gemeindever-
bände und der sonstigen der allei-
nigen Aufsicht des Landes unter-
stehenden Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts,  

2. die Landesbetriebe sowie die Ei-
genbetriebe und eigenbetriebsähn-
lichen Einrichtungen der Gemein-
den und Gemeindeverbände, 

3. die Gerichte, 
4. die öffentlichen Schulen, 
5. die Universitäten und Fachhoch-

schulen in der Trägerschaft des 
Landes, die Universitätsklinika, die 
staatlichen Kunsthochschulen so-
wie die Fachhochschulen für den 
öffentlichen Dienst, 

6. den Landesrechnungshof,  

  
 

§ 2 
Geltungsbereich 

 
(1) Dieses Gesetz gilt, soweit es nichts an-
deres bestimmt, für die Verwaltungen des 
Landes, der Gemeinden und Gemeindever-
bände und der sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts, für die Eigenbetriebe und Kranken-
häuser des Landes, der Gemeinden und Ge-
meindeverbände sowie für die Gerichte und 
Hochschulen, den Landesrechnungshof, die 
Landesbeauftragte und den Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz, die Verwaltung 
des Landtages und für den Westdeutschen 
Rundfunk Köln. Dieses Gesetz gilt nicht für 
die Provinzial-Versicherungsanstalten der 
Rheinprovinz und den Verband öffentlicher 
Versicherer. 
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7. die Landesbeauftragte oder den 
Landesbeauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit,  

8. die Verwaltung des Landtages,  
9. die Sparkassen,  
10. die LBS Westdeutsche Landesbau-

sparkasse und 
11. die NRW.BANK. 

 
Dieses Gesetz gilt nicht für den Verband 
öffentlicher Versicherer. Auf den West-
deutschen Rundfunk Köln finden die §§ 
1 bis 4, § 5 Absatz 1, § 6 Absatz 1, § 7 
Absatz 1 und 2, § 13 Absatz 1 bis 7, § 
14, § 15 Absatz 1 und 2, § 17 Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 2 Anwendung. Die 
übrigen Vorschriften dieses Gesetzes 
gelten für den Westdeutschen Rund-
funk Köln dem Sinne nach. 
 
(2) Das Land, die Gemeinden und Ge-
meindeverbände beziehungsweise ihre 
Vertreterinnen und Vertreter in den Un-
ternehmensgremien haben bei der 
Gründung von Unternehmen in Rechts-
formen des privaten Rechts in unmittel-
barer und mittelbarer Beteiligung dafür 
Sorge zu tragen, dass die entspre-
chende Anwendung dieses Gesetzes in 
der Unternehmenssatzung verankert 
wird. Gehört dem Land, einer Gemeinde 
oder einem Gemeindeverband allein o-
der gemeinsam mit anderen Gebiets-
körperschaften die Mehrheit der Anteile 
eines Unternehmens in einer Rechts-
form des privaten Rechts, wirken die 
Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, 
dass in dem Unternehmen die Ziele die-
ses Gesetzes beachtet werden. Satz 2 
gilt sowohl für unmittelbare als auch für 
mittelbare Beteiligungen. Satz 1 und 2 
gelten nicht für Unternehmen, die auf 
eine Beendigung ihrer Geschäftstätig-
keit ausgerichtet sind, sowie für Beteili-
gungen der NRW.BANK im Rahmen ih-
res Förderauftrages. 
 
(3) In dem Vertrag nach § 81 Absatz 3 
des Hochschulgesetzes vom 16. Sep-
tember 2014 (GV. NRW. S. 547) soll mit 
der staatlich anerkannten Fachhoch-
schule die entsprechende Anwendung 
in den Bereichen vereinbart werden, in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Auf die Sparkassen, die NRW.BANK, die 
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, 
die Westfälischen Provinzial-Versicherungs-
anstalten und die Lippische Landes-Brand-
versicherungsanstalt finden die §§ 1 bis 4, § 
5 a Abs. 1, § 6 Abs. 1, § 7, die §§ 12 bis 14, 
§ 15 Abs. 1 und 3 sowie § 17 Anwendung. 
Die in Satz 1 genannten Stellen haben im 
Übrigen durch eigene ihren Aufgaben Rech-
nung tragende Regelungen zu gewährleis-
ten, dass das Ziel der Gleichstellung von 
Frau und Mann in gleicher oder besserer 
Weise verwirklicht wird. Auf den Westdeut-
schen Rundfunk Köln findet Satz 1 Anwen-
dung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Bei der Gründung eines Unternehmens in 
Rechtsformen des Privatrechts durch das 
Land, eine Gemeinde oder einen Gemeinde-
verband soll die Anwendung dieses Geset-
zes im Gesellschaftsvertrag vereinbart wer-
den. Gehört dem Land, einer Gemeinde oder 
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denen die Fachhochschule Zuschüsse 
nach § 81 Absatz 1 des Hochschulge-
setzes erhält.“ 

 

einem Gemeindeverband allein oder ge-
meinsam mit anderen Gebietskörperschaf-
ten die Mehrheit der Anteile eines Unterneh-
mens in einer Rechtsform des privaten 
Rechts, wirken die Vertreterinnen und Ver-
treter darauf hin, dass in dem Unternehmen 
die Ziele dieses Gesetzes beachtet werden. 
 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 „Dienststellen für Lehrkräfte und 

das sonstige im Landesdienst be-
schäftigte pädagogische Personal 
an Schulen sind die Bezirksregie-
rungen und Schulämter.“ 

 

 § 3 
Begriffsbestimmung 

 
(1) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes 
sind die Behörden und Einrichtungen des 
Landes und die in § 2 genannten Stellen. 
Dienststellen für die im Landesdienst be-
schäftigten Lehrkräfte sind die Bezirksregie-
rungen und die Schulämter. 
 
 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wör-
ter „Angestellte, Arbeiterinnen und 
Arbeiter“ durch die Wörter „Perso-
nen in einem Arbeitsverhältnis“ er-
setzt. 

 

 (2) Beschäftigte im Sinne des Gesetzes sind 
Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und 
Richter, Angestellte, Arbeiterinnen und Ar-
beiter sowie Auszubildende. Kommunale 
Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte sowie 
Beamtinnen und Beamte, die nach § 37 des 
Landesbeamtengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. 
NRW. S. 234), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 20. April 1999 (GV. NRW. S. 148) 
jederzeit in den einstweiligen Ruhestand ver-
setzt werden können, sind keine Beschäftig-
ten im Sinne dieses Gesetzes. 
 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  
 
 “(3) Stellen im Sinne des § 6 Absatz 

2 und Absatz 3 Satz 3 und des § 8 
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 6 und 7 
sind Planstellen und andere Stellen 
im Sinne von § 17 der Landeshaus-
haltsordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. April 
1999 (GV. NRW. S. 158).“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
(3) Stellen im Sinne dieses Gesetzes sind 
Planstellen und andere Stellen im Sinne von 
§ 17 der Landeshaushaltsordnung (LHO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. April 1999 (GV. NRW. S. 158). 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2252&vd_back=N148&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2255&vd_back=N158&sg=0&menu=1
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5. § 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 4 
Sprache 

 
Gesetze und andere Rechtsvorschriften 
tragen sprachlich der Gleichstellung von 
Frauen und Männern Rechnung. In der 
internen wie externen dienstlichen Kom-
munikation ist die sprachliche Gleichbe-
handlung von Frauen und Männern zu 
beachten. In Vordrucken sind ge-
schlechtsneutrale Personenbezeich-
nungen zu verwenden. Sofern diese 
nicht gefunden werden können, sind die 
weibliche und die männliche Sprach-
form zu verwenden.“ 

 

  
 

§ 4 
Sprache 

 
Gesetze und andere Rechtsvorschriften sol-
len sprachlich der Gleichstellung von Frauen 
und Männern Rechnung tragen. Im dienstli-
chen Schriftverkehr ist auf die sprachliche 
Gleichbehandlung von Frauen und Männern 
zu achten. In Vordrucken sind geschlechts-
neutrale Personenbezeichnungen zu ver-
wenden. Sofern diese nicht gefunden wer-
den können, sind die weibliche und die 
männliche Sprachform zu verwenden. 
 

6. § 5 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 5 
Erstellung, Überprüfung und  

Fortschreibung von Gleichstellungs-
plänen 

 
(1) Jede Dienststelle mit mindestens 20 
Beschäftigten erstellt im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit für Personalangelegen-
heiten jeweils für den Zeitraum von drei 
bis fünf Jahren einen Gleichstellungs-
plan und schreibt diesen nach Ablauf 
fort. In anderen Dienststellen kann ein 
Gleichstellungsplan aufgestellt werden. 
In der Hochschule besteht der Gleich-
stellungsplan aus einem Rahmenplan 
für die gesamte Hochschule und aus 
den Gleichstellungsplänen der Fachbe-
reiche, der Verwaltung, der zentralen 
wissenschaftlichen Einrichtungen und 
der zentralen Betriebseinheiten, soweit 
mindestens 20 Beschäftigte vorhanden 
sind. Die Gleichstellungspläne der 
Fachbereiche können weiter differen-
ziert werden. Mehrere Dienststellen 
können in einem Gleichstellungsplan 
zusammengefasst werden. Die Zusam-
menfassung darf eine erhebliche Unter-
repräsentanz von Frauen in einer 
Dienststelle nicht durch eine erhebliche 
Überrepräsentanz von Frauen in ande-
ren Dienststellen ausgleichen.  
 

  
 

§ 5 
(aufgehoben) 
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(2) In der Landesverwaltung sind 
Gleichstellungspläne der Dienststelle 
vorzulegen, die die unmittelbare allge-
meine Dienstaufsicht über die Dienst-
stellen ausübt, für die der Gleichstel-
lungsplan aufgestellt ist. Über die 
Gleichstellungspläne der Hochschulen 
beschließt der Senat. Widerspricht die 
Gleichstellungsbeauftragte einer nach-
geordneten Dienststelle dem Gleichstel-
lungsplan, ist der Gleichstellungsplan 
der Dienststelle nach Satz 1 zur Zustim-
mung vorzulegen. Widerspricht die 
Gleichstellungsbeauftragte einer Hoch-
schule dem Gleichstellungsplan, ist der 
Gleichstellungsplan dem Senat zur er-
neuten Beschlussfassung vorzulegen. 
Der Senat beschließt nach Maßgabe ei-
nes in der Grundordnung geregelten 
qualifizierten Quorums von mindestens 
zwei Dritteln seiner Stimmen. 
 
(3) Der Gleichstellungsplan beim Land-
tag wird im Benehmen mit dem Land-
tagspräsidium aufgestellt. 
 
(4) In den Gemeinden und Gemeinde-
verbänden sind die Gleichstellungs-
pläne durch die Vertretung der kommu-
nalen Körperschaft zu beschließen. 
 
(5) Gleichstellungspläne der sonstigen 
der Aufsicht des Landes unterstehen-
den juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts werden im Benehmen mit 
deren verfassungsmäßig zuständigen 
obersten Organen aufgestellt. 
 
(6) Abweichend von Absatz 1 kann in 
begründeten Einzelfällen die Laufzeit 
der bestehenden Gleichstellungspläne 
verlängert werden. Der neue Gleichstel-
lungsplan ist spätestens sechs Monate 
nach Wegfall des Verlängerungsgrun-
des aufzustellen. Begründete Einzel-
fälle nach Satz 1 können die Zusam-
menlegung oder Eingliederung von 
Dienststellen darstellen. 
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(7) Nach spätestens zwei Jahren ist die 
Zielerreichung des Gleichstellungsplans 
zu überprüfen. Wird erkennbar, dass 
dessen Ziele nicht erreicht werden, sind 
Maßnahmen im Gleichstellungsplan 
entsprechend anzupassen beziehungs-
weise zu ergänzen. Absätze 2 bis 5 gel-
ten entsprechend. 
 
(8) Solange kein gültiger Gleichstel-
lungsplan vorliegt, sind Einstellungen, 
Beförderungen und die Übertragung hö-
herwertiger Tätigkeiten bis zum Inkraft-
treten des Gleichstellungsplans auszu-
setzen. Gleiches gilt, sofern von der 
Möglichkeit eines alternativen Instru-
mentes nach § 6a Gebrauch gemacht 
wird. Ausgenommen sind Einstellun-
gen, die aus zwingenden dienstlichen 
Gründen geboten sind. 
 
(9) Wenn die Zielvorgaben des Gleich-
stellungsplans im Hinblick auf Einstel-
lungen, Beförderungen von und die 
Übertragung höherwertiger Tätigkeiten 
an Frauen innerhalb des vorgesehenen 
Zeitraumes nicht erfüllt worden sind, ist 
bis zur Erfüllung der Zielvorgaben bei je-
der Einstellung, Beförderung und Hö-
hergruppierung eines Mannes in einem 
Bereich, in dem Frauen unterrepräsen-
tiert sind, eine besondere Begründung 
durch die Dienststelle notwendig. 
 
(10) Der Gleichstellungsplan ist ein we-
sentliches Steuerungsinstrument der 
Personalplanung, insbesondere der 
Personalentwicklung der Dienststelle. 
Seine Umsetzung und Überprüfung ist 
besondere Verpflichtung der Dienststel-
lenleitung, der Personalverwaltung so-
wie der Beschäftigten mit Vorgesetzten- 
oder Leitungsaufgaben.“ 
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7. § 5 a wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 5a 
Bericht über die Umsetzung des 

Gleichstellungsplans 
 
(1) Innerhalb von sechs Monaten nach 
Ablauf des Gleichstellungsplans hat die 
Dienststelle, die den Gleichstellungs-
plan aufstellt, einen Bericht über die 
Personalentwicklung und die durchge-
führten Maßnahmen zu erarbeiten und 
der nach § 5 Absatz 2 bis 5 zuständigen 
Stelle gemeinsam mit der Fortschrei-
bung des Gleichstellungsplans vorzule-
gen. Sind während der Geltungsdauer 
des Gleichstellungsplans ergänzende 
Maßnahmen im Sinne des § 5 Absatz 7 
ergriffen worden, sind die Gründe im 
Bericht darzulegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Die Gleichstellungspläne, die Be-
richte über die Personalentwicklung und 
die nach Maßgabe des Gleichstellungs-
plans durchgeführten Maßnahmen sind 
in den Dienststellen, deren Personal sie 
betreffen sowie in den Hochschulen und 
Schulen bekannt zu machen. Sie kön-
nen darüber hinaus zusätzlich öffentlich 
bekannt gemacht werden. Datenschutz-
rechtliche Vorschriften bleiben unbe-
rührt.“ 

 

  
 

§ 5 a 
Erstellung und Fortschreibung von Frau-

enförderplänen 
 

(1) Jede Dienststelle mit mindestens 20 Be-
schäftigten erstellt im Rahmen ihrer Zustän-
digkeit für Personalangelegenheiten jeweils 
für den Zeitraum von drei Jahren einen Frau-
enförderplan; in anderen Dienststellen kann 
ein Frauenförderplan aufgestellt werden. In 
der Hochschule besteht der Frauenförder-
plan aus einem Rahmenplan für die gesamte 
Hochschule und aus den Frauenförderplä-
nen der Fachbereiche, der Verwaltung, der 
zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen 
und der zentralen Betriebseinheiten, soweit 
mindestens 20 Beschäftigte vorhanden sind. 
Die Frauenförderpläne der Fachbereiche 
können weiter differenziert werden. Mehrere 
Dienststellen können in einem Frauenförder-
plan zusammengefasst werden. Die Zusam-
menfassung darf eine erhebliche Unterreprä-
sentanz von Frauen in einer Dienststelle 
nicht durch eine erhebliche Überrepräsen-
tanz von Frauen in anderen Dienststellen 
ausgleichen. Der Frauenförderplan ist fortzu-
schreiben. 
 
(2) In der Landesverwaltung sind Frauenför-
derpläne der Dienststelle vorzulegen, die die 
unmittelbare allgemeine Dienstaufsicht über 
die Dienststellen ausübt, für die der Frauen-
förderplan aufgestellt ist. Über die Frauenför-
derpläne der Hochschulen beschließt der 
Senat. Widerspricht die Gleichstellungsbe-
auftragte einer nachgeordneten Dienststelle 
oder einer Hochschule dem Frauenförder-
plan, ist der Frauenförderplan der Dienst-
stelle nach Satz 1 zur Zustimmung vorzule-
gen. 
 
(3) Der Frauenförderplan beim Landtag wird 
im Benehmen mit dem Landtagspräsidium 
aufgestellt. 
 
(4) In den Gemeinden und Gemeindeverbän-
den sind die Frauenförderpläne durch die 
Vertretung der kommunalen Körperschaft zu 
beschließen. 
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(5) Frauenförderpläne der sonstigen der Auf-
sicht des Landes unterstehenden juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts 
werden im Benehmen mit deren verfas-
sungsmäßig zuständigen obersten Organen 
aufgestellt. 
 
(6) Nach Ablauf des Frauenförderplans hat 
die Dienststelle, die den Frauenförderplan 
aufstellt, einen Bericht über die Personalent-
wicklung und die durchgeführten Maßnah-
men zu erarbeiten und der nach den Absät-
zen 2 bis 5 zuständigen Stelle gemeinsam 
mit der Fortschreibung des Frauenförderpla-
nes vorzulegen. Sind während der Geltungs-
dauer des Frauenförderplans ergänzende 
Maßnahmen im Sinne des § 6 Abs. 5 ergrif-
fen worden, sind die Gründe im Bericht dar-
zulegen. 
 
(7) Der Bericht zum Frauenförderplan in 
Hochschulen und deren medizinische Ein-
richtungen nimmt auch Stellung zu den 
durch die leistungsorientierte Mittelvergabe 
(§ 5) erreichten Fortschritten bei der Erfül-
lung des Gleichstellungsauftrages und der 
Umsetzung dieses Gesetzes. 
 
(8) Die Frauenförderpläne, die Berichte über 
die Personalentwicklung und die nach Maß-
gabe des Frauenförderplans durchgeführten 
Maßnahmen sind in den Dienststellen, deren 
Personal sie betreffen, und in den Schulen 
bekannt zu machen. 
 

8. § 6 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 6 
Inhalt des Gleichstellungsplans 

 
(1) Gegenstand des Gleichstellungs-
plans sind Maßnahmen zur Förderung 
der Gleichstellung, der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie und zum Abbau 
der Unterrepräsentanz von Frauen. 
 
(2) Grundlagen des Gleichstellungs-
plans sind eine Bestandsaufnahme und 
Analyse der Beschäftigtenstruktur so-
wie eine Prognose der zu besetzenden 
Stellen und der möglichen Beförderun-
gen und Höhergruppierungen für den 
Zeitraum der Geltungsdauer. 

  
 

§ 6 
Inhalt des Frauenförderplanes 

 
(1) Gegenstand des Frauenförderplanes 
sind Maßnahmen zur Förderung der Gleich-
stellung, der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie und zum Abbau der Unterrepräsentanz 
von Frauen. 
 
(2) Grundlagen des Frauenförderplanes sind 
eine Bestandsaufnahme und Analyse der 
Beschäftigtenstruktur sowie eine Prognose 
der zu besetzenden Stellen und der mögli-
chen Beförderungen und Höhergruppierun-
gen. 
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(3) Der Gleichstellungsplan enthält für 
den Zeitraum der Geltungsdauer kon-
krete Zielvorgaben bezogen auf den An-
teil von Frauen bei Einstellungen, Beför-
derungen und Höhergruppierungen, um 
diesen in den Bereichen, in denen sie 
unterrepräsentiert sind, bis auf 50 Pro-
zent zu erhöhen. Es ist festzulegen, mit 
welchen personellen, organisatori-
schen, sozialen und fortbildenden Maß-
nahmen die Zielvorgaben nach Satz 1 
erreicht werden sollen. Ist absehbar, 
dass auf Grund personalwirtschaftlicher 
Regelungen Stellen gesperrt werden o-
der entfallen, soll der Gleichstellungs-
plan Maßnahmen aufzeigen, die geeig-
net sind, ein Absinken des Frauenan-
teils zu verhindern. Der Gleichstellungs-
plan enthält auch Maßnahmen zur Auf-
wertung von Tätigkeiten an überwie-
gend mit Frauen besetzten Arbeitsplät-
zen und zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen und der Arbeitszeitgestal-
tung.“ 
 
 
 
 
 

 

(3) Der Frauenförderplan enthält für jeweils 
drei Jahre konkrete Zielvorgaben bezogen 
auf den Anteil von Frauen bei Einstellungen, 
Beförderungen und Höhergruppierungen, 
um den Frauenanteil in den Bereichen, in de-
nen sie unterrepräsentiert sind, auf 50 vom 
Hundert zu erhöhen. 
 
(4) Im Frauenförderplan ist festzulegen, mit 
welchen personellen, organisatorischen und 
fortbildenden Maßnahmen die Zielvorgaben 
nach Absatz 3 erreicht werden sollen. Ist ab-
sehbar, dass auf Grund personalwirtschaftli-
cher Regelungen Stellen gesperrt werden o-
der entfallen, soll der Frauenförderplan Maß-
nahmen aufzeigen, die geeignet sind, ein 
Absinken des Frauenanteils zu verhindern. 
Der Frauenförderplan enthält auch Maßnah-
men zur besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, zur Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen und der Arbeitszeitgestaltung und 
zur Aufwertung von Tätigkeiten an überwie-
gend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen. 
 
(5) Wird während der Geltungsdauer des 
Frauenförderplans erkennbar, dass dessen 
Ziele nicht erreicht werden, sind ergänzende 
Maßnahmen zu ergreifen. 
 
(6) Wenn die Zielvorgaben des Frauenför-
derplans im Hinblick auf Einstellungen, Be-
förderungen und Höhergruppierungen von 
Frauen innerhalb des vorgesehenen Zeitrau-
mes nicht erfüllt worden sind, ist bis zur Er-
füllung der Zielvorgaben bei jeder Einstel-
lung, Beförderung und Höhergruppierung ei-
nes Mannes in einem Bereich, in dem 
Frauen unterrepräsentiert sind, eine beson-
dere Begründung durch die Dienststelle not-
wendig. 
 

9. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: 
 
„§ 6a 

Experimentierklausel 
 
(1) Der gemäß § 5 Absatz 1 zu erstel-
lende Gleichstellungsplan kann im Ein-
vernehmen mit der Gleichstellungsbe-
auftragten und mit Zustimmung der ge-
mäß § 5 Absatz 2 bis 5 zuständigen 
Stelle ganz oder teilweise durch ein 
neues Instrument zur Erreichung der mit 
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dem Gleichstellungsplan beabsichtigten 
Ziele ersetzt werden. In Fällen des § 5 
Absatz 2 Satz 1 ist das Einvernehmen 
mit der dort zuständigen Gleichstel-
lungsbeauftragten herzustellen. Das für 
die Gleichstellung von Frau und Mann 
zuständige Ministerium ist hierüber in 
Kenntnis zu setzen. § 5 Absatz 7 und 10 
sowie § 5a gelten entsprechend. Wer-
den die in Satz 1 genannten Ziele nicht 
erreicht, ist dies in dem Bericht nach 
§ 5a darzulegen. 
 
(2) Das Einvernehmen der Gleichstel-
lungsbeauftragten und die Information 
des für die Gleichstellung von Frau und 
Mann zuständigen Ministeriums sind 
aktenkundig zu machen. 
 
(3) Das für die Gleichstellung von Frau 
und Mann zuständige Ministerium eva-
luiert die Auswirkungen dieser Vor-
schrift auf wissenschaftlicher Grundlage 
unter Einbeziehung der Erfahrungen 
der Anwendungspraxis. Die Evaluation 
setzt fünf Kalenderjahre nach Inkrafttre-
ten des Gesetzes ein.“ 

 
10. § 7 wird wie folgt gefasst: 

 
„§ 7 

Vergabe von Ausbildungsplätzen, 
Einstellungen, 

Beförderungen und Übertragung  
höherwertiger Tätigkeiten 

 
(1) Bei gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung sind Frauen bei 
Begründung eines Beamten- oder Rich-
terverhältnisses nach Maßgabe der 
§ 14 Absatz 2 und § 120 Absatz 2 des 
Landesbeamtengesetzes bevorzugt zu 
berücksichtigen. Für Beförderungen gilt 
§ 19 Absatz 6 des Landesbeamtenge-
setzes. 
 
(2) Bei Begründung eines Arbeitsver-
hältnisses in einer Entgeltgruppe, die im 
Bereich der Beamtinnen und Beamten 
dem vergleichbaren jeweiligen Einstieg-
samt innerhalb einer Laufbahngruppe 
entspricht, sowie bei der Vergabe von 
Ausbildungsplätzen sind Frauen bei 

  
 
 

§ 7 
Vergabe von Ausbildungsplätzen, 

Einstellungen, Beförderungen und Über-
tragung höherwertiger Tätigkeiten 

 
(1) Bei gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung sind Frauen bei Begrün-
dung eines Beamten- oder Richterverhältnis-
ses nach Maßgabe von § 15 Abs. 3, § 121 
Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes bevor-
zugt zu berücksichtigen. Für Beförderungen 
gilt § 20 Abs. 6 des Landesbeamtengeset-
zes. 
 
 
(2) Bei gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung sind Frauen bei Begrün-
dung eines Arbeitsverhältnisses bevorzugt 
einzustellen, soweit in dem Zuständigkeits-
bereich der für die Personalauswahl zustän-
digen Dienststelle in der jeweiligen Gruppe 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
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gleicher Eignung, Befähigung und fach-
licher Leistung bevorzugt einzustellen, 
solange im Bereich der hierfür zuständi-
gen Dienststelle in der jeweiligen Ver-
gleichsgruppe weniger Frauen als Män-
ner sind und sofern nicht in der Person 
eines Mitbewerbers liegende Gründe 
überwiegen. Bei der Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses mit einer höheren 
Entgeltgruppe als der in Satz 1 genann-
ten gilt Absatz 3 Satz 1 bis 3 entspre-
chend. Konkurrieren bei der Begrün-
dung eines Arbeitsverhältnisses nach 
Satz 2 im Beamtenverhältnis beschäf-
tigte Personen und Personen in einem 
Arbeitsverhältnis, ist Absatz 4 entspre-
chend anzuwenden. 
 
(3) Für die Übertragung höherwertiger 
Tätigkeiten oder höherwertiger Vorge-
setzten- oder Leitungsfunktionen an Be-
schäftigte in einem Arbeitsverhältnis 
gilt, soweit eine Auswahlentscheidung 
zu treffen ist, dass Frauen bei im We-
sentlichen gleicher Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung zu bevor-
zugen sind, sofern nicht in der Person 
eines Mitbewerbers liegende Gründe 
überwiegen. Satz 1 findet Anwendung, 
solange der Frauenanteil im Bereich der 
für die Übertragung der höherwertigen 
Tätigkeit zuständigen Behörde inner-
halb der Vergleichsgruppe unter 50 Pro-
zent liegt und den Frauenanteil der Ent-
geltgruppe unterschreitet, die im Be-
reich der Beamtinnen und Beamten 
dem vergleichbaren jeweiligen Einstieg-
samt innerhalb einer Laufbahngruppe 
entspricht. Liegt der Frauenanteil in ei-
ner Entgeltgruppe unterhalb der zu be-
setzenden Entgeltgruppe höher als der 
Frauenanteil der im Bereich der Beam-
tinnen und Beamten dem vergleichba-
ren jeweiligen Einstiegsamt innerhalb 
einer Laufbahngruppe entsprechenden 
Entgeltgruppe, ist dieser maßgeblich für 
die Anwendung der Bevorzugung nach 
Satz 1 und 2. Erfolgt die Übertragung 
der höherwertigen Tätigkeit oder der hö-
herwertigen Vorgesetzten- oder Lei-
tungsfunktionen auf der Grundlage ak-
tueller dienstlicher Beurteilungen, ist 

weniger Frauen als Männer sind, sofern nicht 
in der Person eines Mitbewerbers liegende 
Gründe überwiegen. Satz 1 gilt auch für die 
Übertragung höherwertiger Tätigkeiten, so-
weit in der damit verbundenen Vergütungs- 
oder Lohngruppe der jeweiligen Gruppe der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weni-
ger Frauen als Männer sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Gruppen der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sind die Angestellten der Vergü-
tungsgruppen des Bundes-Angestelltentarif-
vertrages (BAT) in Tätigkeiten, die im Be-
reich der Beamtinnen und Beamten in einer 
Laufbahn erfasst sind und deren Gruppenzu-
gehörigkeit sich im Vergleich von Vergü-
tungs- und Besoldungsgruppen unter Be-
rücksichtigung des § 11 BAT bestimmen 
lässt. Arbeiterinnen und Arbeiter bis Lohn-
gruppe 2a sowie ab Lohngruppe 3 der Lohn-
gruppenverzeichnisse zum Manteltarifver-
trag für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bun-
des und der Länder (MTArb) und zum Bun-
desmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindli-
cher Verwaltungen und Betriebe (BMT-G II) 
bilden jeweils eine Gruppe der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer. Zu den Angestell-
ten, Arbeiterinnen und Arbeitern gehören 
auch die Auszubildenden. In Bereichen, in 
denen die genannten Tarifverträge nicht gel-
ten, bilden eine Gruppe der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer diejenigen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in artverwand-
ten und in aufeinander aufbauenden Tätig-
keitsbereichen, deren Tätigkeiten üblicher-
weise eine gleiche Vorbildung oder eine glei-
che Ausbildung oder eine gleiche Berufser-
fahrung voraussetzen. 
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§ 19 Absatz 6 Satz 3 des Landesbeam-
tengesetzes entsprechend anzuwen-
den.  
 
(4) Soweit im Beamtenverhältnis be-
schäftigte Personen und Personen in ei-
nem Arbeitsverhältnis um die Übertra-
gung einer höherwertigen Tätigkeit oder 
eines höherwertigen Dienstpostens o-
der einer höherwertigen Vorgesetzten- 
oder Leitungsfunktion konkurrieren, ist § 
19 Absatz 6 des Landesbeamtengeset-
zes entsprechend anzuwenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Vergleichsgruppe für die Anwen-
dung der Absätze 2 bis 4 ist  
 
1. bei der Begründung eines Arbeits-

verhältnisses in einer Entgelt-
gruppe, die im Bereich der Beam-
tinnen und Beamten dem vergleich-
baren jeweiligen Einstiegsamt in-
nerhalb einer Laufbahngruppe ent-
spricht, die Gruppe der Personen 
im Arbeitsverhältnis in den der 
Laufbahn vergleichbaren Tätigkei-
ten,  

2. bei der Begründung eines Arbeits-
verhältnisses in einer höheren Ent-
geltgruppe als der, die im Bereich 
der Beamtinnen und Beamten dem 
vergleichbaren jeweiligen Einstieg-
samt innerhalb einer Laufbahn-
gruppe entspricht, innerhalb der 
Gruppe der Personen im Arbeits-
verhältnis in den einer Laufbahn 
vergleichbaren Tätigkeiten die Per-
sonen mit derselben Entgeltgruppe, 
die im Arbeitsvertrag vereinbart 
werden soll, 

 
 
 
 
(4) Für Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer, wissenschaftliche und künstleri-
sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im An-
gestelltenverhältnis sowie für wissenschaftli-
che, künstlerische und studentische Hilfs-
kräfte gilt als zuständige Dienststelle der 
Fachbereich oder die Einheit gemäß § 26 
Absatz 5 des Hochschulgesetzes oder § 24 
Absatz 4 des Kunsthochschulgesetzes. So-
weit Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer im Angestelltenverhältnis beschäftigt 
werden sollen, werden Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer im Beamtenver-
hältnis in die Berechnung nach Absatz 1 ein-
bezogen. Die Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer, die akademischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter derselben Vergü-
tungsgruppe, die wissenschaftlichen und 
künstlerischen Hilfskräfte und die studenti-
schen Hilfskräfte gelten jeweils als eine 
Gruppe der Arbeiternehmerinnen und Arbeit-
nehmer. 
 
(5) Die Absätze 1 Satz 2 und 2 Satz 2 gelten 
entsprechend für Umsetzungen, soweit da-
mit die Übertragung eines höherbewerteten 
Dienstpostens verbunden ist, und für die Zu-
lassung zum Aufstieg. 
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3. bei der Vergabe von Ausbildungs-
plätzen die Gruppe der Personen 
im Ausbildungsverhältnis, die in ei-
nem Ausbildungsgang erfasst sind,  

4. bei der Übertragung höherwertiger 
Tätigkeiten oder höherwertiger Vor-
gesetzten- oder Leitungsfunktionen 
innerhalb der Gruppe der Personen 
im Arbeitsverhältnis in den einer 
Laufbahn vergleichbaren Tätigkei-
ten die Personen in der Entgelt-
gruppe, die für die höherwertige Tä-
tigkeit maßgebend ist oder die 
Gruppe der Personen in der höher-
wertigen Vorgesetzen- oder Lei-
tungsfunktion. 

 
Sofern es in den Fällen der Ziffern 1 bis 
4 zu Konkurrenzlagen zwischen Beam-
tinnen und Beamten und Personen in ei-
nem Arbeitsverhältnis kommt, setzt sich 
die Vergleichsgruppe aus den entspre-
chenden Beamtinnen und Beamten und 
den vergleichbaren Personen in einem 
Arbeitsverhältnis zusammen. Die Zu-
ordnung von Entgeltgruppen zu Besol-
dungsgruppen ergibt sich aus den Anla-
gen 1 und 2 zu diesem Gesetz und wei-
teren tarifvertraglich vereinbarten Ein-
gruppierungsregelungen. Die Zuord-
nung in den Anlagen 1 und 2 gilt aus-
schließlich für die Vergleichsgruppen-
bestimmung bei Anwendung dieses Ge-
setzes.  
 
(6) Für nicht im Beamtenverhältnis be-
schäftigte Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer, wissenschaftliche und 
künstlerische Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sowie für wissenschaftliche, 
künstlerische und studentische Hilfs-
kräfte gilt als zuständige Dienststelle 
der Fachbereich oder die Einheit gemäß 
§ 26 Absatz 5 des Hochschulgesetzes 
oder § 24 Absatz 4 des Kunsthochschul-
gesetzes vom 13. März 2008 (GV. 
NRW. S. 195), das zuletzt durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 16. September 
2014 (GV. NRW. S. 547) geändert wor-
den ist. Soweit Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer nicht im Beamten-
verhältnis beschäftigt werden sollen, 
werden Hochschullehrerinnen und 
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Hochschullehrer im Beamtenverhältnis 
in die Berechnung nach Absatz 2 einbe-
zogen. Die Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer, die akademischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dersel-
ben Entgeltgruppe, die wissenschaftli-
chen und künstlerischen Hilfskräfte so-
wie die studentischen Hilfskräfte gelten 
jeweils als eine Vergleichsgruppe. 
 
(7) Für Versetzungen und Umsetzun-
gen, die mit der Übertragung eines hö-
herbewerteten Dienstpostens oder der 
erstmaligen Übertragung einer gleich 
bewerteten Vorgesetzten- oder Lei-
tungsfunktion derselben oder einer an-
deren Laufbahn verbunden sind, und für 
die Zulassung zum Aufstieg sowie  zur 
Qualifizierung für die berufliche Ent-
wicklung innerhalb der Laufbahngrup-
pen sind Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 
1 und 2 sowie Absätze 3 und 4 entspre-
chend anzuwenden. 
 
(8) Abweichungen von dem gemäß Ab-
satz 1 bis 5 maßgeblichen Zuständig-
keitsbereich oder der Vergleichsgrup-
penbildung regelt die oberste Dienstbe-
hörde durch Rechtsverordnung unter 
Berücksichtigung von § 19 Absatz 6 
Satz 7 des Landesbeamtengesetzes.“ 

 
11. § 8 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(1) In Bereichen, in denen Frauen 

nach Maßgabe des § 7 unterreprä-
sentiert sind, sind zu besetzende 
Stellen in allen Dienststellen des 
Dienstherrn beziehungsweise der 
Arbeitgeberin oder des Arbeitge-
bers auszuschreiben. Im Einver-
nehmen mit der Gleichstellungsbe-
auftragten kann von einer dienst-
stellenübergreifenden Ausschrei-
bung abgesehen werden. Bei be-
fristeten Beschäftigungsverhältnis-
sen des wissenschaftlichen Perso-
nals an Hochschulen kann entspre-
chend Satz 1 verfahren werden. Die 
Vorgaben des Absatzes 4 Satz 1 

 § 8 
Ausschreibung 

 
 
(1) In Bereichen, in denen Frauen nach Maß-
gabe des § 7 unterrepräsentiert sind, sind zu 
besetzende Stellen in allen Dienststellen des 
Dienstherrn oder Arbeitgebers auszuschrei-
ben. Soweit Stellen auf Grund besonderer 
fachspezifischer Anforderungen mit Absol-
ventinnen und Absolventen einschlägiger 
Ausbildungsgänge besetzt werden müssen, 
die nicht in allen Dienststellen beschäftigt 
sind, sind diese in den jeweiligen Dienststel-
len des Dienstherrn oder Arbeitgebers aus-
zuschreiben. Darüber hinaus kann im Be-
nehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten 
von dienststellenübergreifender Ausschrei-
bung abgesehen werden. Bei befristeten Be-
schäftigungsverhältnissen des wissenschaft-
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und der Absätze 5 und 6 gelten un-
beschadet der Feststellung einer 
Unterrepräsentanz und sind bei al-
len Ausschreibungen der Dienst-
stelle zu berücksichtigen.“ 

 

lichen Personals an Hochschulen kann ent-
sprechend den Sätzen 1 und 2 verfahren 
werden. In Fällen des § 7 Abs. 1 des Perso-
naleinsatzmanagementgesetzes NRW vom 
19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 242) sind Stel-
len dienststellenintern auszuschreiben. 
 
 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert 
 

aa) In Satz 1 werden die Wörter  
„oder Arbeitgebers“ durch die 
Wörter „beziehungsweise der 
Arbeitgeberin oder des Arbeit-
gebers“ ersetzt. 

 
bb) In Satz 2 wird das Wort „öffent-

lichen“ durch das Wort „wieder-
holten“ ersetzt. 

 
cc) Folgender Satz wird angefügt: 
 
 „Satz 1 findet keine Anwen-

dung, sofern bereits die erste 
Ausschreibung öffentlich er-
folgt ist.“ 

 

  
 
(2) Liegen nach einer Ausschreibung in allen 
Dienststellen des Dienstherrn oder Arbeitge-
bers keine Bewerbungen von Frauen vor, die 
die geforderte Qualifikation erfüllen, und ist 
durch haushaltsrechtliche Bestimmungen 
eine interne Besetzung nicht zwingend vor-
geschrieben, soll die Ausschreibung öffent-
lich einmal wiederholt werden. Im Einverneh-
men mit der Gleichstellungsbeauftragten 
kann von einer öffentlichen Ausschreibung 
abgesehen werden. 
 
 
 
 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(3) Ausbildungsplätze sind öffent-

lich auszuschreiben. Beträgt der 
Frauenanteil in einem Ausbildungs-
gang weniger als 50 Prozent, ist zu-
sätzlich öffentlich mit dem Ziel zu 
werben, den Frauenanteil zu erhö-
hen. Im Einvernehmen mit der 
Gleichstellungsbeauftragten kann 
von einer öffentlichen Ausschrei-
bung abgesehen werden. 

 

  
 
(3) Ausbildungsplätze sind öffentlich auszu-
schreiben. Beträgt der Frauenanteil in einem 
Ausbildungsgang weniger als 20 vom Hun-
dert, ist zusätzlich öffentlich mit dem Ziel zu 
werben, den Frauenanteil zu erhöhen. Ab-
satz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
 

d) Absatz 4 Satz 2 wird  wie folgt ge-
fasst: 

 
 
 „In der Ausschreibung ist darauf 

hinzuweisen, dass Bewerbungen 
von Frauen ausdrücklich erwünscht 
sind und Frauen nach Maßgabe 
dieses Gesetzes bevorzugt berück-
sichtigt werden.“ 

 

 (4) In der Ausschreibung sind sowohl die 
männliche als auch die weibliche Form zu 
verwenden, es sei denn, ein bestimmtes Ge-
schlecht ist unverzichtbare Voraussetzung 
für die Tätigkeit. In der Ausschreibung ist da-
rauf hinzuweisen, dass Bewerbungen von 
Frauen ausdrücklich erwünscht sind und 
Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung bevorzugt berück-
sichtigt werden, sofern nicht in der Person ei-
nes Mitbewerbers liegende Gründe überwie-
gen. 

 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=10116&vd_back=N242&sg=0&menu=1
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e) Absatz 7 wird aufgehoben. 
 
 
f) Absatz 8 wird Absatz 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g)  Absatz 9 wird aufgehoben. 
 
 

 (5) Die Ausschreibung hat sich ausschließ-
lich an den Anforderungen des zu besetzen-
den Arbeitsplatzes oder des zu übertragen-
den Amtes zu orientieren. 
 
(6) Soweit zwingende dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen, sind die Stellen ein-
schließlich der Funktionen mit Vorgesetzten- 
und Leitungsaufgaben zur Besetzung auch 
in Teilzeit auszuschreiben. 
 
(7) Weitergehende Vorschriften über eine 
Ausschreibung bleiben unberührt. 
 
(8) Von einer Ausschreibung im Sinne der 
Absätze 1 und 2 kann abgesehen werden bei 
 
1. Stellen der Beamtinnen und Beamten 

im Sinne des § 37 des Landesbeamten-
gesetzes;  

2. Stellen, die Anwärterinnen und Anwär-
tern oder Auszubildenden vorbehalten 
sein sollen;  

3. Stellen, deren Besetzung nicht mit der 
Übertragung eines höherbewerteten 
Dienstpostens verbunden sind;  

4. Stellen der kommunalen Wahlbeamtin-
nen und -wahlbeamten.  

 
(9) Die Absätze 1 bis 3 und 7 bis 8 finden für 
das Verfahren der Stellenbesetzung gemäß 
§ 7 Abs. 2 bis 5 und Abs. 9 des Personalein-
satzmanagementgesetzes NRW vom 
19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 242) keine An-
wendung. 
 

12. § 9 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 9 
Vorstellungsgespräch 

 
(1) In Bereichen, in denen Frauen unterre-
präsentiert sind, sind mindestens ebenso 
viele Frauen wie Männer oder alle Bewerbe-
rinnen zum Vorstellungsgespräch einzula-
den, wenn sie die geforderte Qualifikation für 
die Besetzung des Arbeitsplatzes oder des 
zu übertragenden Amtes erfüllen. 
 
(2) Auswahlkommissionen sollen zur Hälfte 
mit Frauen besetzt werden. Ist dies aus zwin-
genden Gründen nicht möglich, sind die 
Gründe aktenkundig zu machen. 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=10116&vd_back=N242&sg=0&menu=1
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„(3) Fragen, die geeignet sind, diskrimi-
nierend zu wirken, insbesondere Fra-
gen nach dem Familienstand, einer be-
stehenden oder geplanten Schwanger-
schaft oder Elternzeit und danach, wie 
Familien- und Pflegeaufgaben neben 
der Berufstätigkeit gewährleistet wer-
den können, sind unzulässig.“ 

 

(3) Fragen nach einer bestehenden oder ge-
planten Schwangerschaft sowie der Betreu-
ung von Kindern neben der Berufstätigkeit 
sind unzulässig. 
 

13. § 11 wird wie folgt geändert: 
 

a) Dem Absatz 1 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 
 
 
 

„Liegen mehr Bewerbungen als zu 
besetzende Plätze vor und bereitet 
die Fortbildung auf eine Tätigkeit in 
einer Vorgesetzten- oder Leitungs-
funktion vor, bei der Frauen unter-
repräsentiert sind, werden Bewer-
berinnen bis zum Erreichen eines 
Anteils von 50 Prozent der an der 
Fortbildung Teilnehmenden bevor-
zugt berücksichtigt. Satz 2 findet 
keine Anwendung, wenn der Zulas-
sung zur Fortbildung bereits ein an-
deres Auswahl- oder Zulassungs-
verfahren vorausgegangen ist.“ 

 

 § 11 
Fortbildung 

 
(1) Bei der Vergabe von Plätzen für Fortbil-
dungsmaßnahmen, insbesondere für Wei-
terqualifikationen, sind - soweit die erforder-
lichen Voraussetzungen erfüllt sind - weibli-
che Beschäftigte mindestens entsprechend 
ihrem Anteil an den Bewerbungen zu der 
Fortbildungsmaßnahme zuzulassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Für weibliche Beschäftigte werden auch 
besondere Fortbildungsmaßnahmen ange-
boten, die auf die Übernahme von Tätigkei-
ten vorbereiten, bei denen Frauen unterre-
präsentiert sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wör-

ter „oder Arbeitgeber“ durch die 
Wörter „beziehungsweise von der 
Arbeitgeberin oder dem Arbeitge-
ber“ ersetzt. 

 

 (3) Die Fortbildungsmaßnahmen sollen so 
durchgeführt werden, dass Beschäftigten, 
die Kinder betreuen oder pflegebedürftige 
Angehörige versorgen, sowie Teilzeitbe-
schäftigten die Teilnahme möglich ist. Ent-
stehen durch die Teilnahme an Fortbildungs-
maßnahmen notwendige Kosten für die Be-
treuung von Kindern unter zwölf Jahren, so 
sind diese vom Dienstherrn oder Arbeitgeber 
zu erstatten. 
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(4) In das Fortbildungsangebot sind regelmä-
ßig die Themen Gleichstellung von Frau und 
Mann und Schutz vor sexueller Belästigung 
am Arbeitsplatz aufzunehmen. Dies gilt ins-
besondere für die Fortbildung von Beschäf-
tigten mit Leitungsaufgaben und von Be-
schäftigten, die im Organisations- und Per-
sonalwesen tätig sind. 
 

c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(5) Frauen sind verstärkt als Leite-

rinnen und Referentinnen für Fort-
bildungsmaßnahmen einzusetzen, 
sofern nicht bereits ein ausgewoge-
nes Verhältnis von Frauen und 
Männern erreicht wurde.“ 

 

  
 
(5) Frauen sind verstärkt als Leiterinnen und 
Referentinnen für Fortbildungsmaßnahmen 
einzusetzen. 

14. § 12 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 12 
Gremien 

 
(1) In wesentlichen Gremien müssen 
Frauen mit einem Mindestanteil von 40 
Prozent vertreten sein. Es ist in allen 
Fällen auf volle Personenzahlen mathe-
matisch auf- beziehungsweise abzurun-
den. 
 
 
(2) Wesentliche Gremien sind Auf-
sichts- und Verwaltungsräte, vergleich-
bare Aufsicht führende Organe sowie 
Gremien von besonderer tatsächlicher 
und rechtlicher Bedeutung. Hierzu zäh-
len regelmäßig Kommissionen, Beiräte, 
Ausschüsse und Kuratorien. Weiterhin 
zählen dazu Gremien, die durch die 
obersten Landesbehörden im Rahmen 
ihrer fachlichen Zuständigkeit als we-
sentlich bestimmt werden. Wahlgremien 
sind Aufsichts- und Verwaltungsräte so-
wie andere wesentliche Gremien, deren 
Mitglieder ganz oder zum Teil gewählt 
werden. Ausgenommen sind die unmit-
telbar oder mittelbar aus Volkswahlen 
hervorgegangenen Vertretungskörper-
schaften der Gemeinden und Gemein-
deverbände sowie deren Ausschüsse. 
 

  
 

§ 12 
Gremien 

 
(1) Kommissionen, Beiräte, Verwaltungs- 
und Aufsichtsräte sowie sonstige Gremien 
sollen geschlechtsparitätisch besetzt wer-
den. Bei der Aufstellung von Listen und Kan-
didaturen für Wahlgremien und -organe soll 
auf die paritätische Repräsentanz geachtet 
werden. 
 
(2) Werden bei Dienststellen nach § 3 Gre-
mien gebildet oder wiederbesetzt, sollen die 
entsendenden Stellen ebenso viele Frauen 
wie Männer benennen. Besteht das Benen-
nungsrecht nur für eine Person, sollen 
Frauen und Männer alternierend berücksich-
tigt werden. Bei ungerader Personenzahl gilt 
Satz 2 entsprechend für die letzte Position. 
Die Sätze 1 bis 3 gelten für die Begründung 
der Mitgliedschaft in einem Gremium durch 
Berufungsakt einer Dienststelle entspre-
chend. Weitergehende Vorschriften bleiben 
unberührt. 
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(3) Werden bei Dienststellen im Sinne 
des § 3 Gremien gemäß Absatz 2 gebil-
det oder wiederbesetzt, müssen die ent-
sendenden Stellen zu mindestens 40 
Prozent Frauen benennen. Besteht das 
Benennungsrecht nur für eine Person, 
sind Frauen und Männer alternierend zu 
berücksichtigen. Die Sätze 1 und 2 gel-
ten für die Begründung der Mitglied-
schaft in einem Gremium durch Beru-
fungsakt einer Dienststelle entspre-
chend. 
 
(4) Bei der Aufstellung von Listen und 
Kandidaturen für Wahlgremien mit Aus-
nahme der in Absatz 2 Satz 5 genann-
ten Gremien soll der Anteil von Frauen 
mindestens 40 Prozent betragen. 
 
(5) Von den Absätzen 1 und 3 darf nur 
aus zwingenden Gründen abgewichen 
werden. Zwingende Gründe liegen ins-
besondere vor, soweit 
 
1. Mitglieder aufgrund einer Wahl er-

nannt werden, 
2. eine für das Gremium geltende Re-

gelung die Besetzung von Mitglie-
dern Kraft eines Amtes oder einer 
besonderen Funktion (geborene 
Mitglieder) vorsieht oder  

3. der entsendenden Stelle die Einhal-
tung der Vorgaben des Absatzes 3 
aus tatsächlichen Gründen nicht 
möglich ist. 

 
In den Fällen nach Nummer 2 werden 
die geborenen Mitglieder bei der Be-
rechnung des Mindestanteils von 40 
Prozent Frauen nicht einbezogen. In 
den Fällen nach Nummer 3 ist von der 
entsendenden Stelle darzulegen, dass 
hinreichende Bemühungen getroffen 
wurden, um die Mindestquote zu erfül-
len. Die Dienststellenleitung der beru-
fenden Stelle stellt fest, ob zwingende 
Gründe vorliegen, um einen Sitz abwei-
chend zu besetzen und macht ihre Ent-
scheidung aktenkundig. Liegen keine 
zwingenden Gründe für die Abweichung 
vor, bleibt der Sitz bis zur quotenkonfor-
men Nachbenennung frei, es sei denn, 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Entsen-
dung von Vertreterinnen und Vertretern 
durch Dienststellen oder Einrichtungen im 
Sinne des § 3 in Gremien außerhalb des Gel-
tungsbereiches dieses Gesetzes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Umsetzung der Bestimmungen zur 
Gremienbesetzung ist in den Frauenförder-
bericht aufzunehmen. 
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die Mindestquote nach Absatz 1 wird 
anderweitig bereits erfüllt.  
 
(6) Die Öffentlichkeit ist über die Zusam-
mensetzung von Aufsichts- und Verwal-
tungsräten nach Geschlecht regelmäßig 
in geeigneter Form zu unterrichten. 
Wird der Mindestanteil gemäß Absatz 1 
Satz 1 bei einer Wahl unterschritten, ist 
dies anzugeben. Gremien, die einer 
obersten Landesbehörde zugeordnet 
sind, berichten dieser im Abstand von 
einem Jahr über ihre Zusammenset-
zung nach Geschlecht. Wird der Min-
destanteil gemäß Absatz 1 unterschrit-
ten, ist dies gegenüber der obersten 
Landesbehörde zu begründen. 
 
(7) Im Übrigen sollen Gremien ge-
schlechtsparitätisch besetzt werden. 
 
(8) Bei der Entsendung von Vertreterin-
nen und Vertretern durch Dienststellen 
im Sinne des § 3 in Gremien außerhalb 
des Geltungsbereiches dieses Geset-
zes sollen die entsendenden Stellen 
ebenso viele Frauen wie Männer be-
nennen. Besteht ein Benennungsrecht 
nur für eine Person, sollen Frauen und 
Männer alternierend berücksichtigt wer-
den. Bei ungerader Personenzahl gilt 
Satz 2 entsprechend für die letzte Posi-
tion. 
 
(9) Weitergehende spezialgesetzliche 
Regelungen zur geschlechtergerechten 
Gremienbesetzung bleiben unberührt.“ 

 
15. § 13 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 13 
Arbeitsmodelle und Teilzeit 

 
(1) Im Rahmen der gesetzlichen, tarif-
vertraglichen oder sonstigen Regelun-
gen der Arbeitszeit sind Beschäftigten, 
die mindestens ein Kind unter 18 Jahren 
oder eine pflegebedürftige nahe Ange-
hörige oder einen pflegebedürftigen na-
hen Angehörigen nach § 7 Absatz 3 des 
Pflegezeitgesetzes vom 28. Mai 2008 
(BGBl. I S. 874, 896) in der jeweils gel-

  
 

§ 13 
Arbeitszeit und Teilzeit 

 
(1) Im Rahmen der gesetzlichen, tarifvertrag-
lichen oder sonstigen Regelungen der Ar-
beitszeit sind Beschäftigten, die mindestens 
ein Kind unter 18 Jahren oder einen pflege-
bedürftigen sonstigen Angehörigen tatsäch-
lich betreuen oder pflegen, Arbeitszeiten zu 
ermöglichen, die eine Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie erleichtern, soweit zwin-
gende dienstliche Belange nicht entgegen-
stehen. 
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tenden Fassung tatsächlich betreuen o-
der pflegen, Arbeitszeiten zu ermögli-
chen, die eine Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie erleichtern, soweit zwin-
gende dienstliche Belange nicht entge-
genstehen. 
 
(2) Die Dienststellen sollen ihre Be-
schäftigten über die Möglichkeiten von 
Teilzeit informieren. Sie sollen den Be-
schäftigten dem Bedarf entsprechend 
Teilzeitarbeitsplätze anbieten. Dies gilt 
auch für Arbeitsplätze mit Vorgesetzten- 
und Leitungsaufgaben. 
 
(3) Anträgen von Beschäftigten auf Er-
mäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit 
bis auf die Hälfte zur tatsächlichen Be-
treuung oder Pflege mindestens eines 
Kindes unter 18 Jahren oder einer oder 
eines nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeit-
gesetzes pflegebedürftigen nahen An-
gehörigen ist zu entsprechen, soweit 
zwingende dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen. Die Wahrnehmung 
von Vorgesetzten- und Leitungsaufga-
ben stellt in der Regel keinen entgegen-
stehenden zwingenden dienstlichen Be-
lang dar. Die Ablehnung von Anträgen 
ist im Einzelfall schriftlich zu begründen. 
 
(4) Die Ermäßigung der Arbeitszeit darf 
das berufliche Fortkommen nicht beein-
trächtigen. Eine unterschiedliche Be-
handlung von Beschäftigten mit ermä-
ßigter wöchentlicher Arbeitszeit gegen-
über Beschäftigten mit regelmäßiger 
wöchentlicher Arbeitszeit ist nur zuläs-
sig, wenn zwingende sachliche Gründe 
sie rechtfertigen. Teilzeitbeschäftigung 
darf sich nicht nachteilig auf die dienstli-
che Beurteilung auswirken. 
 
(5) Beschäftigte, die eine Teilzeitbe-
schäftigung beantragen, sind auf die 
Folgen der ermäßigten Arbeitszeit, ins-
besondere auf die beamten-, arbeits-, 
versorgungs- und rentenrechtlichen Fol-
gen hinzuweisen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Dienststellen sollen ihreBeschäftigten 
über die Möglichkeiten von Teilzeitbeschäfti-
gung informieren. Sie sollen den Beschäftig-
ten dem Bedarf entsprechend Teilzeitar-
beitsplätze anbieten; dies gilt auch für Ar-
beitsplätze mit Vorgesetzten- und Leitungs-
aufgaben. 
 
(3) Anträgen von Beschäftigten auf Ermäßi-
gung der regelmäßigen Arbeitszeit bis auf 
die Hälfte zur tatsächlichen Betreuung oder 
Pflege mindestens eines Kindes unter 18 
Jahren oder eines pflegebedürftigen sonsti-
gen Angehörigen ist zu entsprechen, soweit 
zwingende dienstliche Belange nicht entge-
genstehen. Die Teilzeitbeschäftigung ist bis 
zur Dauer von fünf Jahren mit der Möglich-
keit der Verlängerung zu befristen. 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Ermäßigung der Arbeitszeit darf das 
berufliche Fortkommen nicht beeinträchti-
gen; eine unterschiedliche Behandlung von 
Beschäftigten mit ermäßigter Arbeitszeit ge-
genüber Beschäftigten mit regelmäßiger Ar-
beitszeit ist nur zulässig, wenn zwingende 
sachliche Gründe sie rechtfertigen. Teilzeit-
beschäftigung darf sich nicht nachteilig auf 
die dienstliche Beurteilung auswirken. 
 
 
 
(5) Beschäftigte, die eine Teilzeitbeschäfti-
gung beantragen, sind auf die Folgen der er-
mäßigten Arbeitszeit, insbesondere auf die 
beamten-, arbeits-, versorgungs- und renten-
rechtlichen Folgen hinzuweisen. 
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(6) Bei Teilzeitbeschäftigung aus famili-
ären Gründen im Sinne des Absatzes 3 
ist unter Ausschöpfen aller haushalts-
rechtlichen Möglichkeiten ein personel-
ler, sonst ein organisatorischer Aus-
gleich vorzunehmen. 
 
(7) Wenn den Beschäftigten die Teilzeit-
beschäftigung im bisherigen Umfang 
nicht mehr zugemutet werden kann und 
dienstliche Belange nicht entgegenste-
hen, ist auf Antrag eine Änderung des 
Umfangs der Teilzeitbeschäftigung oder 
der Übergang zur Vollzeitbeschäftigung 
zuzulassen. 
 
(8) Teilzeit, Telearbeit, Jobsharing und 
andere Arbeitsorganisationsformen ste-
hen der Übernahme und Wahrnehmung 
von Vorgesetzten- und Leitungsaufga-
ben grundsätzlich nicht entgegen und 
sind in Leitungsfunktionen für beide Ge-
schlechter zu fördern.“ 

 

(6) Bei Teilzeitbeschäftigung aus familiären 
Gründen im Sinne des Absatzes 3 ist unter 
Ausschöpfen aller haushaltsrechtlichen 
Möglichkeiten ein personeller, sonst ein or-
ganisatorischer Ausgleich vorzunehmen. 
 
 
(7) Wenn den Beschäftigten die Teilzeitbe-
schäftigung im bisherigen Umfang nicht 
mehr zugemutet werden kann und dienstli-
che Belange nicht entgegenstehen, soll eine 
Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäf-
tigung oder der Übergang zur Vollzeitbe-
schäftigung vorrangig zugelassen werden. 
 

16. § 14 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 14 
Beurlaubung 

 
(1) Anträgen von Beschäftigten auf Be-
urlaubung zur tatsächlichen Betreuung 
oder Pflege mindestens eines Kindes 
unter 18 Jahren oder einer oder eines 
nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgeset-
zes pflegebedürftigen nahen Angehöri-
gen ist zu entsprechen, soweit zwin-
gende dienstliche Belange nicht entge-
genstehen. § 13 Absatz 5 gilt entspre-
chend. 
 
(2) Nach Beendigung der Beurlaubung 
oder der Elternzeit sollen die Beschäf-
tigten in der Regel wieder am alten 
Dienstort oder wohnortnah eingesetzt 
werden. 
 
(3) Bei Beurlaubungen aus familiären 
Gründen im Sinne des Absatzes 1 Satz 
1 und bei Inanspruchnahme von Eltern-
zeit ist unter Ausschöpfen aller haus-
haltsrechtlichen Möglichkeiten ein per-
soneller, sonst ein organisatorischer 
Ausgleich vorzunehmen.  

  
 

§ 14 
Beurlaubung 

 
(1) Anträgen von Beschäftigten auf Beurlau-
bung zur tatsächlichen Betreuung oder 
Pflege mindestens eines Kindes unter 18 
Jahren oder eines pflegebedürftigen sonsti-
gen Angehörigen ist zu entsprechen, soweit 
zwingende dienstliche Belange nicht entge-
genstehen. Die Beurlaubung ist bis zur 
Dauer von drei Jahren mit der Möglichkeit 
der Verlängerung zu befristen. 
 
 
(2) Nach Beendigung der Beurlaubung oder 
des Erziehungsurlaubes sollen die Beschäf-
tigten in der Regel wieder am alten Dienstort 
oder wohnortnah eingesetzt werden. 
 
 
(3) § 13 Abs. 5 gilt entsprechend. 
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(4) Beschäftigten, die gemäß Absatz 3 
eine Beurlaubung oder Elternzeit in An-
spruch nehmen, sind insbesondere Ur-
laubs- und Krankheitsvertretungen vor-
rangig anzubieten. Sie sind über das 
Fortbildungsangebot zu unterrichten. Im 
Rahmen des bestehenden Angebotes 
sind ihnen Fortbildungsmaßnahmen an-
zubieten, die geeignet sind, Status und 
Qualifikation zu erhalten und einen Wie-
dereinstieg in den Beruf zu erleichtern. 
 
(5) Mit den Beschäftigten sind rechtzei-
tig vor Ablauf der Beurlaubung oder der 
Elternzeit Beratungsgespräche zu füh-
ren, in denen sie über die Möglichkeiten 
ihrer Beschäftigung nach der Beurlau-
bung beziehungsweise Elternzeit infor-
miert werden. Wird wieder eine Be-
schäftigung in Vollzeit oder mit reduzier-
ter Arbeitszeit angestrebt, gilt § 13 Ab-
satz 7 entsprechend.“ 

 
 

(4) Bei Beurlaubungen aus familiären Grün-
den im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 und bei 
Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub ist 
unter Ausschöpfen aller haushaltsrechtli-
chen Möglichkeiten ein personeller, sonst ein 
organisatorischer Ausgleich vorzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
(5) Beurlaubten Beschäftigten im Sinne des 
Absatzes 4 sind insbesondere Urlaubs- und 
Krankheitsvertretungen vorrangig anzubie-
ten. 
 
 
 
 
 
(6) Mit den Beschäftigten sind rechtzeitig vor 
Ablauf einer Beurlaubung und des Erzie-
hungsurlaubes Beratungsgespräche zu füh-
ren, in denen sie über die Möglichkeiten ihrer 
Beschäftigung nach der Beurlaubung infor-
miert werden. 
 
(7) Beschäftigte, die sich im Erziehungsur-
laub oder in einer Beurlaubung befinden, sol-
len über das Fortbildungsangebot unterrich-
tet werden; im Rahmen des bestehenden 
Angebotes sind ihnen Fortbildungsmaßnah-
men anzubieten, die geeignet sind, einen 
Wiedereinstieg in den Beruf zu erleichtern. 
 
(8) Streben beurlaubte Beschäftigte wieder 
eine Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung an, 
gilt § 13 Abs. 7 entsprechend. 
 

17. § 15 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 15 
Bestellung der Gleichstellungsbe-

auftragten 
 
 

(1) Jede Dienststelle mit mindestens 20 
Beschäftigten bestellt eine Gleichstel-
lungsbeauftragte und mindestens eine 
Stellvertreterin. Die Bestellung erfolgt 
nach vorheriger Ausschreibung oder 

  
 

§ 15 
Bestellung der Gleichstellungsbeauftrag-

ten und der Ansprechpartnerinnen für 
Gleichstellungsfragen 

 
(1) Jede Dienststelle mit mindestens 20 Be-
schäftigtenbestellt eine Gleichstellungsbe-
auftragte und eine Stellvertreterin. Soweit 
auf Grund von Satz 1 eine Gleichstellungs-
beauftragte nicht zu bestellen ist, nimmt die 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12366 

 
 

32 

Durchführung eines Interessenbekun-
dungsverfahrens. Die stellvertretenden 
Gleichstellungsbeauftragten haben im 
Vertretungsfall dieselben Rechte und 
Pflichten wie die Gleichstellungsbeauf-
tragte selbst. Soweit auf Grund von Satz 
1 eine Gleichstellungsbeauftragte nicht 
zu bestellen ist, nimmt die Gleichstel-
lungsbeauftragte der übergeordneten 
Dienststelle oder der Dienststelle, die 
die Rechtsaufsicht ausübt, diese Auf-
gabe wahr. 
 
(2) Als Gleichstellungsbeauftragte ist 
eine Frau zu bestellen. Ihre fachliche 
Qualifikation soll den umfassenden An-
forderungen ihres Aufgabengebietes 
gerecht werden. 
 
(3) Bei der Zusammenlegung von 
Dienststellen zu einer neuen Dienst-
stelle endet die Amtszeit der Gleichstel-
lungsbeauftragten und die der Stellver-
treterinnen spätestens sechs Monate 
nach Zusammenlegung der Dienststel-
len. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt die 
Aufgabenaufteilung und -wahrnehmung 
in gegenseitigem Einvernehmen zwi-
schen den Gleichstellungsbeauftragten 
und Stellvertreterinnen. Die Bestellung 
nach § 15 Absatz 1 muss rechtzeitig vor 
Ablauf von sechs Monaten nach Zu-
sammenlegung der Dienststellen abge-
schlossen sein. 
 
(4) Im Falle der Teilung oder Aufspal-
tung einer Dienststelle in zwei oder 
mehrere Dienststellen endet die Amts-
zeit der Gleichstellungsbeauftragten 
und die der Stellvertreterinnen spätes-
tens sechs Monate nach dem Vollzug 
des Organisationsaktes. Absatz 3 Satz 
3 gilt entsprechend. 
 
(5) Wird eine Dienststelle in eine andere 
Dienststelle eingegliedert, endet die 
Amtszeit der Gleichstellungsbeauftrag-
ten und die der Stellvertreterinnen der 
eingegliederten Dienststelle mit Vollzug 
des Organisationsaktes der Eingliede-
rung.“ 

 

Gleichstellungsbeauftragte der übergeord-
neten Dienststelle oder der Dienststelle, die 
die Rechtsaufsicht ausübt, diese Aufgabe 
wahr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) An Schulen und Studienseminaren, an 
denen die weiblichen Mitglieder der Lehrer-
konferenz oder der Seminarkonferenz dies 
beschließen, wird eine Ansprechpartnerin für 
Gleichstellungsfragen bestellt. 
 
(3) Als Gleichstellungsbeauftragte ist eine 
Frau zu bestellen. Ihre fachliche Qualifikation 
soll den umfassenden Anforderungen ihres 
Aufgabengebietes gerecht werden. 
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18. Nach § 15 wird folgender § 15a einge-
fügt: 
 

„15a 
Ansprechpartnerin für  
Gleichstellungsfragen 

 
(1) An den Schulen wird durch die Lei-
terin oder den Leiter nach Anhörung der 
Lehrerkonferenz eine Ansprechpartne-
rin für Gleichstellungsfragen und min-
destens eine Stellvertreterin bestellt. 
Soweit die Ansprechpartnerin für 
Gleichstellungsfragen für die den Schul-
leiterinnen und Schulleitern übertrage-
nen Dienstvorgesetztenaufgaben die 
Pflichtmitwirkungsaufgaben einer 
Gleichstellungsbeauftragten wahr-
nimmt, gelten § 15 Absatz 1 Satz 2 und 
3 und Absatz 2, § 16 Absatz 1 Satz 1 bis 
4, Absatz 2 Satz 2, Absätze 3 und 5, 
§ 17 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 Num-
mern 1 bis 3 und Absatz 2, § 18 Absatz 
1 bis 6 und § 19 entsprechend. 
 
(2) An den Zentren für schulpraktische 
Lehrerausbildung, an denen die Konfe-
renz des Zentrums dies beschließt, wird 
eine Ansprechpartnerin für Gleichstel-
lungsfragen bestellt. 
 
(3) Die Ansprechpartnerin für Gleich-
stellungsfragen und ihre Stellvertreterin 
haben im Rahmen der verfügbaren Mit-
tel Anspruch auf Teilnahme an Fortbil-
dungen, die die zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben erforderlichen Kenntnisse vermit-
teln.“ 

 

  

19. § 16 wird wie folgt geändert: 
 

a) Der Überschrift werden die Wörter 
„und ihrer Stellvertreterinnen“ an-
gefügt. 

 

  
§ 16 

Dienstliche Stellung der Gleichstellungs-
beauftragten 

 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(1) Die Gleichstellungsbeauftragte 

nimmt ihre Aufgabe als Angehörige 
der Verwaltung der Dienststelle 
wahr. Dabei ist sie von fachlichen 
Weisungen frei und entscheidet 

  
 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt 
ihre Aufgabe als Angehörige der Verwaltung 
der Dienststelle wahr. Dabei ist sie von fach-
lichen Weisungen frei. Ein Interessenwider-
streit mit ihren sonstigen dienstlichen Aufga-
ben soll vermieden werden. 
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insbesondere über den Vorrang ih-
rer Aufgabenwahrnehmung. Ein In-
teressenwiderstreit mit ihren sonsti-
gen dienstlichen Aufgaben soll ver-
mieden werden. Die Gleichstel-
lungsbeauftragte und ihre Stellver-
treterinnen dürfen nicht gleichzeitig 
dem Personalrat, dem Richterrat o-
der dem Staatsanwaltschaftsrat an-
gehören.“ 

 

 
 

 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

 
 
 
 
 
 
 
aa) In Satz 3 werden die Buchsta-

benbezeichnungen „a.“ und 
„b.“ durch die Nummernbe-
zeichnungen „1.“ und „2.“ er-
setzt. 

 
 
bb) In Satz 4 wird die Angabe 

„Abs. 1 Satz 2“ durch die Wör-
ter „Absatz 1 Satz 4“ ersetzt.  

 
 

 (2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist mit den 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen 
sächlichen Mitteln auszustatten und bei Be-
darf personell zu unterstützen. Sie ist im er-
forderlichen Umfang von den sonstigen 
dienstlichen Aufgaben im Rahmen der ver-
fügbaren Stellen zu entlasten. Die Entlas-
tung soll in der Regel betragen 
 
a. in Dienststellen mit mehr als 200 Be-

schäftigten mindestens die Hälfte der 
regelmäßigen Arbeitszeit, 

b. in Dienststellen mit mehr als 500 Be-
schäftigten mindestens die volle regel-
mäßige Arbeitszeit. 

 
In Fällen von § 15 Abs. 1 Satz 2 ist die Zahl 
der Beschäftigten der nachgeordneten 
Dienststellen oder der Dienststellen, die der 
Aufsicht des Landes unterstehen, bei der 
Entlastungsregelung der zuständigen 
Gleichstellungsbeauftragten zusätzlich zu 
berücksichtigen. 

 
d) In Absatz 3 wird das Wort „Stellver-

treterin“ durch das Wort „Stellver-
treterinnen“ ersetzt. 

 
e) Nach Absatz 3 wird folgender Ab-

satz 4 eingefügt: 
 
 „(4) Die Gleichstellungsbeauftragte 

und ihre Stellvertreterinnen haben 
das Recht, an mindestens einer 
Fortbildungsveranstaltung pro Jahr 
teilzunehmen, die Kenntnisse ver-
mittelt, die zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderlich sind. Für die Teil-
nahme ist die Gleichstellungsbe-
auftragte von ihren anderen Dienst-
pflichten freizustellen. Ihre anderen 

 (3) Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre 
Stellvertreterin dürfen wegen ihrer Tätigkeit 
nicht benachteiligt oder begünstigt werden; 
dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. 
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Ansprüche auf Fortbildung verrin-
gern sich dadurch nicht.“ 

 
f) Der bisherige Absatz 4 wird Ab-

satz 5. 
 

 (4) Sie haben auch über die Zeit ihrer Bestel-
lung hinaus Verschwiegenheit über die per-
sönlichen Verhältnisse von Beschäftigten 
und andere vertrauliche Angelegenheiten zu 
wahren. 
 

20. § 17 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
 
 „(1) Die Gleichstellungsbeauftragte 

unterstützt und berät die Dienst-
stelle und wirkt mit bei der Ausfüh-
rung dieses Gesetzes sowie aller 
Vorschriften und Maßnahmen, die 
Auswirkungen auf die Gleichstel-
lung von Frau und Mann haben  
oder haben können. Ihre Mitwir-
kung bezieht sich insbesondere auf 

 
1. personelle Maßnahmen, ein-

schließlich Stellenausschrei-
bungen, Auswahlverfahren 
und Vorstellungsgespräche, 

2. organisatorische Maßnahmen,  
3. soziale Maßnahmen, 
4. die Aufstellung und Änderung 

des Gleichstellungsplans so-
wie die Erstellung des Berichts 
über die Umsetzung des 
Gleichstellungsplans oder die 
Konzeption von alternativen 
Modellen nach § 6a und 

5. Planungsvorhaben von grund-
sätzlicher Bedeutung für die 
Beschäftigungsverhältnisse  
oder die Arbeitsbedingungen in 
der Dienststelle. 

 
Die Gleichstellungsbeauftragte ist 
gleichberechtigtes Mitglied von Be-
urteilungsbesprechungen und in 
der Stellenbewertungskommis-
sion.“ 

 
b) In Absatz 2 werden nach dem Wort 

„Gleichstellung“ die Wörter „von 
Frau und Mann“ eingefügt. 

 
 

 § 17 
Aufgaben der Gleichstellungsbeauftrag-

ten 
 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte unter-
stützt die Dienststelle und wirkt mit bei der 
Ausführung dieses Gesetzes sowie aller Vor-
schriften und Maßnahmen, die Auswirkun-
gen auf die Gleichstellung von Frau und 
Mann haben oder haben können; dies gilt 
insbesondere für 
 
 
 
1. soziale, organisatorische und perso-

nelle Maßnahmen, einschließlich Stel-
lenausschreibungen, Auswahlverfahren 
und Vorstellungsgespräche; die Gleich-
stellungsbeauftragte ist gleichberechtig-
tes Mitglied von Beurteilungsbespre-
chungen;  

2. die Aufstellung und Änderung des Frau-
enförderplans sowie die Erstellung des 
Berichts über die Umsetzung des Frau-
enförderplans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Zu den Aufgaben der Gleichstellungsbe-
auftragten gehören auch die Beratung und 
Unterstützung der Beschäftigten in Fragen 
der Gleichstellung. 
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21. § 18 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 18 
Rechte der Gleichstellungsbeauf-

tragten 
 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist 
frühzeitig über beabsichtigte Maßnah-
men zu unterrichten und anzuhören. Ihr 
sind alle Akten, die Maßnahmen betref-
fen, an denen sie zu beteiligen ist, vor-
zulegen. Die Sätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend, wenn von einer Maßnahme 
abgesehen werden soll. Bei Personal-
entscheidungen gilt dies auch für Be-
werbungsunterlagen, einschließlich der 
von Bewerberinnen und Bewerbern, die 
nicht in die engere Auswahl einbezogen 
werden, sowie für Personalakten nach 
Maßgabe der Grundsätze des § 83 Ab-
satz 2 des Landesbeamtengesetzes. 
 
(2) Der Gleichstellungsbeauftragten ist 
innerhalb einer angemessenen Frist, 
die in der Regel eine Woche nicht unter-
schreiten darf, Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. Bei fristlosen Ent-
lassungen und außerordentlichen Kün-
digungen beträgt die Frist drei Arbeits-
tage. Die Personalvertretung kann in 
diesen Fällen zeitgleich mit der Unter-
richtung der Gleichstellungsbeauftrag-
ten beteiligt werden. Soweit die Maß-
nahme einer anderen Dienststelle zur 
Entscheidung vorgelegt wird, kann die 
Gleichstellungsbeauftragte eine schrift-
liche Stellungnahme beifügen. Bei frist-
losen Entlassungen und außerordentli-
chen Kündigungen ist die Angelegen-
heit unbeschadet des Vorliegens der 
Stellungnahme unverzüglich der zu-
ständigen Dienststelle vorzulegen. Aus 
Gründen der Rechtssicherheit ist die 
Beteiligung der Gleichstellungsbeauf-
tragten zu dokumentieren. Sofern die 
Dienststelle beabsichtigt, eine Entschei-
dung zu treffen, die dem Inhalt der Stel-
lungnahme entgegen steht, hat sie dies 
vor Umsetzung der Entscheidung ge-
genüber der Gleichstellungbeauftragten 
schriftlich darzulegen. 
 

  
 

§ 18 
Rechte der Gleichstellungsbeauftragten 

 
 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte erhält 
Einsicht in alle Akten, die Maßnahmen be-
treffen, an denen sie zu beteiligen ist. Bei 
Personalentscheidungen gilt dies auch für 
Bewerbungsunterlagen, einschließlich der 
von Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht 
in die engere Auswahl einbezogen werden, 
sowie für Personalakten nach Maßgabe der 
Grundsätze des § 84 Abs. 2 des Landesbe-
amtengesetzes. 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist früh-
zeitig über beabsichtigte Maßnahmen zu un-
terrichten und anzuhören. Ihr ist innerhalb ei-
ner angemessenen Frist, die in der Regel 
eine Woche nicht unterschreiten darf, Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. Bei 
fristlosen Entlassungen und außerordentli-
chen Kündigungen beträgt die Frist drei Ar-
beitstage; die Personalvertretung kann zeit-
gleich mit der Unterrichtung der Gleichstel-
lungsbeauftragten beteiligt werden. Soweit 
die Maßnahme einer anderen Dienststelle 
zur Entscheidung vorgelegt wird, kann die 
Gleichstellungsbeauftragte eine schriftliche 
Stellungnahme beifügen; bei fristlosen Ent-
lassungen und außerordentlichen Kündigun-
gen ist die Angelegenheit unbeschadet des 
Vorliegens der Stellungnahme unverzüglich 
der zuständigen Dienststelle vorzulegen. 
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(3) Wird die Gleichstellungsbeauftragte 
nicht oder nicht rechtzeitig an einer 
Maßnahme beteiligt, ist die Maßnahme 
rechtswidrig. § 46 Verwaltungsverfah-
rensgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. November 1999 (GV. 
NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV. 
NRW. S. 294) geändert worden ist, 
bleibt unberührt. Ist eine Maßnahme, an 
der die Gleichstellungsbeauftragte nicht 
oder nicht rechtzeitig beteiligt wurde, 
noch nicht vollzogen, ist sie auszuset-
zen und die Beteiligung ist nachzuho-
len. Die Fristen des Absatzes 2 gelten 
entsprechend. Die Dienststellenleitung 
kann bei Maßnahmen, die der Natur der 
Sache nach keinen Aufschub dulden, 
bis zur endgültigen Entscheidung vor-
läufige Regelungen treffen. Sie hat der 
Gleichstellungsbeauftragten die vorläu-
fige Regelung mitzuteilen und zu be-
gründen. 
 
(4) Die Gleichstellungsbeauftragte hat 
ein unmittelbares Vortragsrecht bei der 
Dienststellenleitung. Ihr ist Gelegenheit 
zur Teilnahme an allen Besprechungen 
ihrer Dienststelle zu geben, die Angele-
genheiten ihres Aufgabenbereichs be-
treffen. Dies gilt auch für Besprechun-
gen nach § 63 des Landespersonalver-
tretungsgesetzes vom 3. Dezember 
1974 (GV. NRW. S. 1514), das zuletzt 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 16. 
September 2014 (GV. NRW. S. 547) ge-
ändert worden ist. 
 
(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann 
Sprechstunden für die Beschäftigten 
durchführen und einmal im Jahr eine 
Versammlung der weiblichen Beschäf-
tigten einberufen. Sie kann sich ohne 
Einhaltung des Dienstweges an andere 
Gleichstellungsbeauftragte und an die 
für die Gleichstellung von Frau und 
Mann zuständige oberste Landesbe-
hörde wenden. 
 
 
 
 

(3) Wird die Gleichstellungsbeauftragte nicht 
rechtzeitig an einer Maßnahme beteiligt, ist 
die Entscheidung über die Maßnahme für 
eine Woche auszusetzen und die Beteiligung 
nachzuholen. Bei außerordentlichen Kündi-
gungen und fristlosen Entlassungen beträgt 
die Frist drei Arbeitstage. Die Dienststellen-
leitung kann bei Maßnahmen, die der Natur 
der Sache nach keinen Aufschub dulden, bis 
zur endgültigen Entscheidung vorläufige Re-
gelungen treffen. Sie hat der Gleichstel-
lungsbeauftragten die vorläufige Regelung 
mitzuteilen und zu begründen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Gleichstellungsbeauftragte hat ein 
unmittelbares Vortragsrecht bei der Dienst-
stellenleitung. Ihr ist Gelegenheit zur Teil-
nahme an allen Besprechungen ihrer Dienst-
stelle zu geben, die Angelegenheiten ihres 
Aufgabenbereichs betreffen. Dies gilt auch 
für Besprechungen nach § 63 des Landes-
personalvertretungsgesetzes (LPVG) vom 3. 
Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1514), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20. April 1999 
(GV. NRW. S. 148). 
 
 
 
(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann 
Sprechstunden für die Beschäftigten durch-
führen und einmal im Jahr eine Versamm-
lung der weiblichen Beschäftigten einberu-
fen. Sie kann sich ohne Einhaltung des 
Dienstweges an andere Gleichstellungsbe-
auftragte und an die für die Gleichstellung 
von Frau und Mann zuständige oberste Lan-
desbehörde wenden. 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2252&vd_back=N148&sg=0&menu=1
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(6) Die Gleichstellungsbeauftragten und 
die Dienststelle können Vereinbarungen 
über die Form und das Verfahren der 
Beteiligung treffen, die zu dokumentie-
ren sind. Die Ziele dieses Gesetzes dür-
fen durch Verfahrensabsprachen nicht 
unterlaufen werden. Gesetzlich vorge-
gebene Beteiligungspflichten sind nicht 
abdingbar. Die gleichstellungsrechtliche 
Beteiligung, auch die Inanspruchnahme 
einer gleichstellungsrechtlichen Zustim-
mungsfiktion, ist zu dokumentieren. Die 
Gleichstellungsbeauftragte kann jeder-
zeit einzelfallbezogen ihre Beteiligung 
nach Maßgabe dieses Gesetzes verlan-
gen. 
 
(7) Die Gleichstellungsbeauftragte kann 
zu ihrer Unterstützung externen Sach-
verstand hinzuziehen, soweit dies zur 
ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Auf-
gaben im Einzelfall erforderlich ist. Die 
Kosten trägt die Dienststelle.  
 
(8) Die Rechte der Personal- und 
Schwerbehindertenvertretungen blei-
ben unberührt.“ 

 
22. § 19 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Hält die Gleichstellungsbeauf-
tragte eine Maßnahme für unver-
einbar mit diesem Gesetz, anderen 
Vorschriften zur Gleichstellung von 
Frau und Mann, mit dem Gleichstel-
lungsplan oder dem alternativen In-
strument nach § 6a, kann sie inner-
halb einer Woche nach ihrer Unter-
richtung der Maßnahme widerspre-
chen. Bei außerordentlichen Kündi-
gungen und fristlosen Entlassun-
gen ist der Widerspruch spätestens 
innerhalb von drei Kalendertagen 
einzulegen. Die Dienststellenlei-
tung entscheidet erneut über die 
Maßnahme. Die Entscheidung über 
den Widerspruch ergeht schriftlich. 
Bis zur erneuten Entscheidung ist 
der Vollzug der Maßnahme auszu-
setzen. § 18 Absatz 3 Satz 3 und 4 
gilt entsprechend.“ 

 § 19 
Widerspruchsrecht 

 
 
(1) Hält die Gleichstellungsbeauftragte eine 
Maßnahme für unvereinbar mit diesem Ge-
setz, anderen Vorschriften zur Gleichstellung 
von Frau und Mann oder mit dem Frauenför-
derplan, kann sie innerhalb einer Woche 
nach ihrer Unterrichtung der Maßnahme wi-
dersprechen; bei außerordentlichen Kündi-
gungen und fristlosen Entlassungen ist der 
Widerspruch spätestens innerhalb von drei 
Kalendertagen einzulegen. Die Dienststel-
lenleitung entscheidet erneut über die Maß-
nahme. Bis zur erneuten Entscheidung ist 
der Vollzug der Maßnahme auszusetzen. 
§ 18 Abs. 3 Satz 3 und 4 gelten entspre-
chend. 
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aa) In Satz 3 wird das Wort „gel-
ten“ durch das Wort „gilt“ er-
setzt. 

 
bb) Satz 4 wird aufgehoben. 

 

  
(2) Wird dem Widerspruch der Gleichstel-
lungsbeauftragten einer nachgeordneten 
Dienststelle nicht abgeholfen, kann sie inner-
halb einer Woche nach der erneuten Ent-
scheidung der Dienststelle nach Absatz 1 
Satz 2 nach rechtzeitiger Unterrichtung der 
Dienststellenleitung eine Stellungnahme der 
übergeordneten Dienststelle einholen. Bei 
fristlosen Entlassungen und außerordentli-
chen Kündigungen ist die Stellungnahme in-
nerhalb von drei Kalendertagen einzuholen; 
in diesen Fällen gilt die beabsichtigte Maß-
nahme als gebilligt, wenn nicht innerhalb von 
drei Kalendertagen eine Stellungnahme der 
übergeordneten Dienststellevorliegt. Absatz 
1 Satz 3 und 4 gelten entsprechend. Zum Wi-
derspruch der Gleichstellungsbeauftragten 
an einer Hochschule nimmt die Gleichstel-
lungskommission, ansonsten der Senat Stel-
lung. 
 

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 
 
 „(3) Die Zentrale Gleichstellungsbe-

auftragte einer Hochschule legt den 
Widerspruch beim Rektorat ein. Im 
Falle der Nichtabhilfe durch das 
Rektorat nimmt die Gleichstellungs-
kommission zum Widerspruch Stel-
lung. Auf der Grundlage der Stel-
lungnahme entscheidet das Rekto-
rat erneut. Über den Widerspruch 
gegen Maßnahmen des Rektora-
tes, mit Ausnahme von Widerspru-
chentscheidungen nach Satz 3, 
entscheidet das für die Hochschu-
len zuständige Ministerium, für die 
Fachhochschulen nach dem Fach-
hochschulgesetz öffentlicher Dienst 
vom 29. Mai 1984 (GV. NRW. S. 
303), das zuletzt durch Artikel 12 
des Gesetzes vom 2. Oktober 2014 
(GV. NRW. S. 622) geändert wor-
den ist, das gemäß § 29 Absatz 2 
des Fachhochschulgesetzes öffent-
licher Dienst zuständige Ministe-
rium. Im Übrigen gelten die Rege-
lungen der Absätze 1 und 2.“ 
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23. Nach § 19 wird folgender § 19a einge-
fügt: 

 
„§ 19a 

Rechtsschutz 
 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte kann 
innerhalb eines Monats nach Abschluss 
des Widerspruchsverfahrens das zu-
ständige Verwaltungsgericht anrufen, 
wenn die Dienststelle  

 
1. die Rechte der Gleichstellungsbe-

auftragten verletzt oder 
 
2. einen den Bestimmungen dieses 

Gesetzes nicht entsprechenden 
Gleichstellungsplan aufgestellt be-
ziehungsweise ein unzureichendes 
alternatives Instrument nach § 6a 
eingesetzt hat. 

 
(2) Die Anrufung des Gerichts hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

 
(3) Die Dienststelle trägt die der Gleich-
stellungsbeauftragten entstehenden 
notwendigen Kosten.“ 

 

  

24. § 21 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 21 
Vorschriften für Gleichstellungsbe-

auftragte der Gemeinden und  
Gemeindeverbände 

 
Von den Vorschriften des Abschnit-
tes IV finden für die Gleichstellungsbe-
auftragten der Gemeinden und Gemein-
deverbände § 15 Absatz 1 Satz 2 und 3 
und Absatz 2, § 16 Absatz 1, Absatz 2 
Satz 1 und 2, Absatz 3 bis 5, § 17, § 18, 
§ 19 Absatz 1 und § 19a Anwendung. § 
20 findet insofern Anwendung, als dass 
sich die Beschäftigten unmittelbar an 
die für sie zuständige Gleichstellungbe-
auftragte oder an die für Gleichstel-
lungsfragen zuständige oberste Lan-
desbehörde wenden können.“ 
 

 
 
 

  
 

§ 21 
Vorschriften für Gleichstellungsbeauf-

tragte der Gemeinden und  
Gemeindeverbände 

 
Von den Vorschriften des Abschnittes IV fin-
den für die Gleichstellungsbeauftragten der 
Gemeinden und Gemeindeverbände § 15 
Abs. 3, § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 
3 und 4, § 17, § 18, § 19 Abs. 1 und § 20 1. 
und 3. Alternative Anwendung. 
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25. § 22 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) Das Wort „drei“ wird durch das 
Wort „fünf“ ersetzt. 

 
b) Folgender Satz wird angefügt:  
 

„Nach Inkrafttreten des Gesetzes 
zur Neuregelung des Gleichstel-
lungsrechts vom        erfolgt der 
nächste Bericht mit dem Stichtag 
31. Dezember 2018. [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des Gesetzes zur Neuregelung des 
Gleichstellungsrechts] “ 

 

 § 22 
Berichtspflicht 

 
Die Landesregierung berichtet dem Landtag 
im Abstand von drei Jahren über die Umset-
zung dieses Gesetzes in der Landesverwal-
tung. 
 

26. § 23 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 23 
Verwaltungsvorschriften 

 
Verwaltungsvorschriften zu diesem Ge-
setz erlässt das für die Gleichstellung 
von Frau und Mann zuständige Ministe-
rium. Die übrigen Ministerien können im 
Einvernehmen mit dem für die Gleich-
stellung von Frau und Mann zuständi-
gen Ministerium ergänzende Regelun-
gen für ihren Zuständigkeitsbereich er-
lassen. Soweit die Verwaltungsvor-
schriften sich auch auf die Gemeinden 
und Gemeindeverbände oder deren 
verselbstständigte Aufgabenbereiche in 
öffentlich-rechtlicher oder privatrechtli-
cher Form erstrecken, bedarf es inso-
weit des Einvernehmens mit dem für In-
neres zuständigen Ministeriums.“ 

 

  
 

§ 23 
Verwaltungsvorschriften 

 
Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz 
erlassen hinsichtlich des § 15 Abs. 2 das für 
das Schulwesen, im Übrigen das für die 
Gleichstellung von Frau und Mann zustän-
dige Ministerium. 
 

27. § 24 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 24 
Übergangsregelungen 

 
Bereits erstellte und in Kraft getretene 
Frauenförderpläne gelten für den je-
weils vorgesehenen Zeitraum fort. Im 
Anschluss erfolgt eine Fortschreibung 
als Gleichstellungsplan oder die Einfüh-
rung eines alternativen Instrumentes 
nach § 6a.“ 

 
 

  
 

§ 24 
Rechte des Personalrates 

 
Die Rechte der Personalvertretungen blei-
ben unberührt. 
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28. Die §§ 25 und 26 werden aufgehoben. 
 
 

 § 25 
Rechte der Schwerbehinderten 

 
Die Rechte der Schwerbehinderten bleiben 
unberührt. 
 

§ 26 
Übergangsregelungen 

 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte, ihre Ver-
treterin und die Ansprechpartnerin für 
Gleichstellungsfragen sind innerhalb von vier 
Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, 
im Übrigen innerhalb von vier Monaten nach 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 15 zu 
bestellen. Dies gilt auch für Nachbesetzun-
gen. 
 
(2) Der Frauenförderplan nach § 5 a Abs. 1 
ist erstmals innerhalb von zwölf Monaten 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erstel-
len. Sechs Monate nach Ablauf des Frauen-
förderplans ist der Bericht nach § 5 a Abs. 6 
vorzulegen. Wird der Frauenförderplan nicht 
fristgemäß aufgestellt, sind Einstellungen, 
Beförderungen und Übertragungen höher-
wertiger Tätigkeiten im Tarifbereich bis zum 
In-Kraft-Treten des Frauenförderplans aus-
zusetzen; dies gilt nicht für Einstellungen, die 
aus zwingenden dienstlichen Gründen gebo-
ten sind. 
 
(3) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begon-
nene Personalmaßnahmen werden nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes weiterge-
führt. 
 

29. Die Anlagen 1 und 2 aus dem Anhang 
zu diesem Gesetz werden angefügt. 

 

  

Artikel 2 
Änderung des Schulgesetzes NRW 

 
Das Schulgesetz NRW vom 15. Februar 
2005 (GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch 
Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. 
S. 499) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:  
 

  
Schulgesetz für das Land Nordrhein-

Westfalen  
(Schulgesetz NRW - SchulG) 

1. In der Inhaltsübersicht wird in der An-
gabe zu § 115 das Wort „Erprobungs-
versuch“ gestrichen. 

 

 § 115 Durchführung, Erprobungsversuch, 
Übergangsvorschriften  
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2. In § 16 Absatz 2 wird nach der Angabe 

„10“ ein Komma eingefügt. 
 

 § 16 
Gymnasium 

 
(1) Das Gymnasium vermittelt seinen Schü-
lerinnen und Schülern eine vertiefte allge-
meine Bildung, die sie entsprechend ihren 
Leistungen und Neigungen durch Schwer-
punktbildung befähigt, nach Maßgabe der 
Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bil-
dungsweg an einer Hochschule, aber auch in 
berufsqualifizierenden Bildungsgängen fort-
zusetzen. 
 
(2) Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 
bis 9, in der Aufbauform die Klassen 7 bis 10 
(Sekundarstufe I) und die gymnasiale Ober-
stufe (Sekundarstufe II). 
 
(3) Der Unterricht wird in der Sekundarstufe 
I im Klassenverband und in Kursen als Wahl-
pflichtunterricht erteilt. Andere Unterrichts-
formen können für begrenzte Zeit an die 
Stelle des Unterrichts im Klassenverband 
und in Kursen treten. 
 
(4) Das Gymnasium erteilt mit der Verset-
zung am Ende der Klasse 9 die Berechtigung 
zum Besuch der Einführungsphase der gym-
nasialen Oberstufe und der Bildungsgänge 
der Berufskollegs, die zur allgemeinen Hoch-
schulreife führen. Es erteilt mit der Verset-
zung am Ende der Einführungsphase die Be-
rechtigung zum Besuch der Qualifikations-
phase der gymnasialen Oberstufe und den 
mittleren Schulabschluss (Fachoberschul-
reife). Außerdem werden am Gymnasium in 
der Klasse 9 ein dem Hauptschulabschluss 
gleichwertiger Abschluss oder nach Maß-
gabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnun-
gen ein dem Hauptschulabschluss nach 
Klasse 10 gleichwertiger Abschluss verge-
ben. Am Ende der Einführungsphase findet 
nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung eine zentrale schriftliche Leis-
tungsüberprüfung statt, für die landeseinheit-
liche Aufgaben gestellt werden. 
 

 
 
 
 
 
 

 § 21 
Hausunterricht, Schule für Kranke 

 
(1) Die Schulaufsichtsbehörde richtet auf An-
trag der Eltern oder der Schule Hausunter-
richt ein für 
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3. In § 21 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe 

„Abs. 5“ durch die Angabe „Absatz 7“ er-
setzt. 

 

 
1. Schülerinnen und Schüler, die wegen 

Krankheit voraussichtlich länger als 
sechs Wochen die Schule nicht besu-
chen können, 

2. Schülerinnen und Schüler, die wegen 
einer lange andauernden Erkrankung 
langfristig und regelmäßig an mindes-
tens einem Tag in der Woche nicht am 
Unterricht teilnehmen können, 

3. Schülerinnen in den Schutzfristen vor 
und nach der Geburt eines Kindes ent-
sprechend dem Mutterschutzgesetz. 

 
(2) Die Schule für Kranke unterrichtet Schü-
lerinnen und Schüler, die wegen einer statio-
nären Behandlung im Krankenhaus oder ei-
ner vergleichbaren medizinisch-therapeuti-
schen Einrichtung mindestens vier Wochen 
nicht am Unterricht ihrer Schule teilnehmen 
können. Sie unterrichtet auch kranke Schü-
lerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf. Schulen für Kranke 
können im Verbund geführt werden oder in 
einen Verbund nach § 20 Abs. 5 einbezogen 
werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 59 
Schulleiterinnen und Schulleiter 

 
(1) Jede Schule hat eine Schulleiterin oder 
einen Schulleiter, die oder der zugleich Leh-
rerin oder Lehrer ist. 
 
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
 
1. leitet die Schule und vertritt sie nach au-

ßen, 
2. ist verantwortlich für die Erfüllung des 

Bildungs- und Erziehungsauftrags der 
Schule, 

3. sorgt für die Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung in der Schule, 

4. wirkt im Rahmen der personellen Res-
sourcen darauf hin, dass der Unterricht 
ungekürzt erteilt wird, 

5. ist verantwortlich dafür, dass alle Vorbe-
reitungen zum Unterrichtsbeginn des 
neuen Schuljahres abgeschlossen sind 
und 

6. nimmt das Hausrecht wahr. 
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Sie oder er kann in Erfüllung dieser Aufga-
ben als Vorgesetze oder Vorgesetzter allen 
an der Schule tätigen Personen Weisungen 
erteilen. 
 
(3) Zu den Leitungsaufgaben der Schulleite-
rin oder des Schulleiters gehören insbeson-
dere die Schulentwicklung, die Personalfüh-
rung und Personalentwicklung, die Organi-
sation und Verwaltung sowie die Koopera-
tion mit der Schulaufsicht, dem Schulträger 
und den Partnern der Schule. 
 
(4) Im Rahmen der übertragenen Zuständig-
keiten wirkt die Schulleiterin oder der Schul-
leiter in Personalangelegenheiten mit und 
trifft selbst Personalentscheidungen, soweit 
diese Befugnisse übertragen sind. Sie oder 
er erstellt die dienstlichen Beurteilungen für 
die Lehrkräfte der Schule 
 
1. während der laufbahnrechtlichen Pro-

bezeit vor der Anstellung, 
2. vor einer Übertragung des ersten Beför-

derungsamtes einer Laufbahn (soweit 
kein Leitungsamt im Sinne von § 60 
Abs. 1) , 

3. vor einer Beurlaubung zum Auslands-
schuldienst (mit Ausnahme von Funkti-
onsstellen im Ausland), zur Wahrneh-
mung von Aufgaben der Entwicklungs-
zusammenarbeit oder zu vergleichba-
ren Aufgaben, 

4. vor einer Verwendung im Hochschul-
dienst. 

 
(5) Zur Stärkung der Selbstverwaltung und 
Eigenverantwortung der Schulen werden 
den Schulleiterinnen und Schulleitern Aufga-
ben der oder des Dienstvorgesetzten über-
tragen. Soweit diese Aufgaben durch Gesetz 
oder Rechtsverordnung übertragen worden 
sind, werden die Aufgaben und Beteiligungs-
rechte der Gleichstellungsbeauftragten ge-
mäß § 15 Landesgleichstellungsgesetz von 
der Ansprechpartnerin für Gleichstellungs-
fragen wahrgenommen. § 16 Abs. 2 Satz 2 
Landesgleichstellungsgesetz gilt entspre-
chend. Für die Ermittlung der Unterrepräsen-
tanz gemäß § 7 Landesgleichstellungsge-



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12366 

 
 

46 

4. In § 59 Absatz 5 Satz 4 wird das Wort 
„Frauenförderplänen“ durch das Wort 
„Gleichstellungsplänen“ ersetzt. 

 

setz sowie die Erstellung von Frauenförder-
plänen gilt § 3 Abs. 1 Satz 2 Landesgleich-
stellungsgesetz. 
 
(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ent-
scheidet im Rahmen der von der Lehrerkon-
ferenz gemäß § 68 Abs. 3 Nr. 3 beschlosse-
nen Grundsätze über Angelegenheiten der 
Fortbildung und wirkt auf die Fortbildung der 
Lehrerinnen und Lehrer hin. Dazu gehört 
auch die Auswahl von Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern an Fortbildungsveranstaltun-
gen. Der Lehrerrat ist nach § 69 Abs. 2 zu 
beteiligen. 
 
(7) In jedem Schuljahr ist der Schulkonferenz 
ein Bericht über die Unterrichtsversorgung 
und die Erteilung des Unterrichts an der 
Schule vorzulegen. 
 
(8) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist 
für die Unfallverhütung sowie eine wirksame 
Erste Hilfe und für den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz verantwortlich. 
 
(9) Die Schulleiterin oder der Schulleiter stellt 
den jährlichen Schulhaushalt auf und bewirt-
schaftet die der Schule zugewiesenen Haus-
haltsmittel. Die Entscheidung über den 
Schulhaushalt trifft die Schulkonferenz. Der 
Bericht über die Mittelverwendung ist der 
Schulkonferenz innerhalb von drei Monaten 
nach Ablauf des Haushaltsjahres zuzuleiten. 
 
(10) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ar-
beitet zur Erfüllung des Bildungs- und Erzie-
hungsauftrags mit den Konferenzen zusam-
men und führt deren Beschlüsse aus. Sie o-
der er kann an Konferenzen, denen sie oder 
er nicht vorsitzt, mit beratender Stimme teil-
nehmen. Beschlüsse der Konferenzen, die 
gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
verstoßen, sind unverzüglich zu beanstan-
den. Die Beanstandung hat aufschiebende 
Wirkung und ist zu begründen. Hilft die Kon-
ferenz der Beanstandung nicht ab, holt die 
Schulleiterin oder der Schulleiter die Ent-
scheidung der Schulaufsichtsbehörde ein. 
 
(11) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ar-
beitet mit dem Schulträger eng und vertrau-
ensvoll zusammen und stellt ihm die zur Er-
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füllung seiner Aufgaben erforderlichen Infor-
mationen zur Verfügung. Die Anordnungen 
des Schulträgers in seinem Aufgabenbereich 
sind für die Schulleiterin oder den Schulleiter 
verbindlich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 65 
Aufgaben der Schulkonferenz 

(1) An jeder Schule ist eine Schulkonferenz 
einzurichten. Sie ist das oberste Mitwir-
kungsgremium der Schule, in dem alle an 
der Bildungs- und Erziehungsarbeit der 
Schule Beteiligten zusammenwirken. Sie be-
rät in grundsätzlichen Angelegenheiten der 
Schule und vermittelt bei Konflikten inner-
halb der Schule. Sie kann Vorschläge und 
Anregungen an den Schulträger und an die 
Schulaufsichtsbehörde richten. 
 
(2) Die Schulkonferenz entscheidet im Rah-
men der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten in folgenden Angelegenheiten: 
 
1. Schulprogramm (§ 3 Abs. 2), 
2.  Maßnahmen der Qualitätsentwicklung 

und Qualitätssicherung (§ 3 Abs. 3),  
3. Abschluss von Vereinbarungen über die 

Kooperation von Schulen und die Zu-
sammenarbeit mit anderen Partnern (§ 
4 Abs. 3, § 5, § 9 Abs. 3), 

4.  Festlegung der beweglichen Ferientage 
(§ 7 Abs. 2), 

5.  Unterrichtsverteilung auf sechs Wo-
chentage (§ 8 Abs. 1), 

6.  Einrichtung außerunterrichtlicher Ganz-
tags- und Betreuungsangebote (§ 9 
Abs. 2) sowie die Rahmenplanung von 
Schulveranstaltungen außerhalb des 
Unterrichts, 

7.  Organisation der Schuleingangsphase 
(§ 11 Abs. 2 und 3), 

8.  Vorschlag der Schule zur Einrichtung 
des Gemeinsamen Lernens (§ 20 Ab-
satz 2), 

9.  Erprobung und Einführung neuer Unter-
richtsformen (§ 29 Abs. 2), 

10.  Einführung von Lernmitteln (§ 30 Abs. 
3) und Bestimmung der Lernmittel, die 
im Rahmen des Eigenanteils zu be-
schaffen sind (§ 96), 

11.  Grundsätze für Umfang und Verteilung 
der Hausaufgaben und Klassenarbei-
ten, 
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5. In § 65 Absatz 2 Nummer 18 wird das 

Wort „Wahl“ durch das Wort „Bestel-
lung“ ersetzt. 

 

12.  Grundsätze zum Umgang mit allgemei-
nen Erziehungsschwierigkeiten sowie 
zum Abschluss von Bildungs- und Er-
ziehungsvereinbarungen (§ 42 Abs. 5), 

13.  Information und Beratung (§ 44), 
14.  Grundsätze für die Betätigung von 

Schülergruppen (§ 45 Abs. 4), 
15.  Grundsätze über Aussagen zum Ar-

beits- und Sozialverhalten in Zeugnis-
sen (§ 49 Abs. 2), 

16. Wirtschaftliche Betätigung, Geldsamm-
lungen (§ 55) und Sponsoring (§ 99 Abs. 
1), 

17.  Schulhaushalt (§ 59 Abs. 9), 
18.  Wahl der Schulleiterin oder des Schul-

leiters (§ 61 Abs. 1 und 2), 
19.  ergänzende Verfahrens- und Wahlvor-

schriften (§ 63 Abs. 6 und § 64 Abs. 5), 
20.  Einrichtung und Zusammensetzung von 

Fachkonferenzen (§ 70 Abs. 5), Teilkon-
ferenzen und des Vertrauensausschus-
ses oder Bestellung einer Vertrauens-
person (§ 67 Abs. 1 und 2), 

21.  besondere Formen der Mitwirkung (§ 
75), 

22.  Mitwirkung beim Schulträger (§ 76), 
23.  Erlass einer Schulordnung,  
24.  Ausnahmen vom Alkoholverbot (§ 54 

Abs. 5),  
25.  Erhöhung der Zahl der Vertretungen der 

Eltern in Fachkonferenzen und Bil-
dungsgangkonferenzen (§ 70 Abs. 1), 

26. Empfehlung zum Tragen einheitlicher 
Schulkleidung (§ 42 Abs. 8). 

 
(3) Das Ministerium kann durch Rechtsver-
ordnung der Schulkonferenz weitere Angele-
genheiten aus der Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit der Schule zur Entscheidung 
übertragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 68 
Lehrerkonferenz 

 
(1) Mitglieder der Lehrerkonferenz sind die 
Lehrerinnen und Lehrer sowie das pädago-
gische und sozialpädagogische Personal ge-
mäß § 58. Den Vorsitz führt die Schulleiterin 
oder der Schulleiter. 
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6. § 68 Absatz 6 wird aufgehoben. 
 

(2) Die Lehrerkonferenz berät über alle wich-
tigen Angelegenheiten der Schule; sie kann 
hierzu Anträge an die Schulkonferenz rich-
ten. 
 
(3) Die Lehrerkonferenz entscheidet über 
 
1. Grundsätze für die Unterrichtsverteilung 

und die Aufstellung von Stunden-, Auf-
sichts- und Vertretungsplänen,  

2. Grundsätze für die Verteilung der Son-
deraufgaben auf Vorschlag der Schul-
leiterin oder des Schulleiters, 

3. Grundsätze für die Lehrerfortbildung auf 
Vorschlag der Schulleiterin oder des 
Schulleiters, 

4. Grundsätze für die Festsetzung der in-
dividuellen Pflichtstundenzahl der Leh-
rerinnen und Lehrer auf Vorschlag der 
Schulleiterin oder des Schulleiters, 

5.  die Teilnahme einer Schule an der Er-
probung neuer Arbeitszeitmodelle ge-
mäß § 93 Abs. 4 auf Vorschlag der 
Schulleiterin oder des Schulleiters, 

6.  Vorschläge an die Schulkonferenz zur 
Einführung von Lernmitteln, 

7.  weitere Angelegenheiten, die aus-
schließlich oder überwiegend unmittel-
bar die Lehrerinnen und Lehrer und das 
pädagogische und sozialpädagogische 
Personal betreffen. 

 
(4) Die Lehrerkonferenz wählt die Vertrete-
rinnen und Vertreter der Gruppe der Lehre-
rinnen und Lehrer für die Schulkonferenz. 
Gewählte sind verpflichtet, die Wahl anzu-
nehmen, wenn nicht ein wichtiger Grund ent-
gegensteht. Die Lehrerkonferenz kann auch 
pädagogische oder sozialpädagogische 
Fachkräfte wählen, die im Rahmen außerun-
terrichtlicher Angebote tätig sind und nicht 
der Schule angehören.  
 
(5) Die Lehrerkonferenz kann die Einrichtung 
von Teilkonferenzen beschließen und ihnen 
Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs 
ganz oder teilweise übertragen. § 67 Abs. 1 
und 6 gilt entsprechend. 
 
(6) Wenn die weiblichen Mitglieder der Leh-
rerkonferenz dies beschließen, bestellt die 
Schulleiterin oder der Schulleiter eine An-
sprechpartnerin für Gleichstellungsfragen. 
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7. In § 88 Absatz 3 Satz 3 Nummer 3 wird 

die Angabe „Abs. 5“ durch die Angabe 
„Absatz 7“ ersetzt. 

 

 § 88 
Schulaufsichtsbehörden 

 
(1) Oberste Schulaufsichtsbehörde ist das 
Ministerium. Es nimmt für das Land die 
Schulaufsicht über das gesamte Schulwesen 
wahr und entscheidet über Angelegenheiten 
von grundsätzlicher Bedeutung. Es sichert 
die landeseinheitlichen Grundlagen für die 
pädagogische und organisatorische Arbeit 
der Schulen und für ein leistungsfähiges 
Schulwesen. 
 
(2) Obere Schulaufsichtsbehörde ist die Be-
zirksregierung. Sie nimmt in ihrem Gebiet die 
Schulaufsicht über die Schulen, die beson-
deren Einrichtungen sowie die Studiensemi-
nare nach dem Lehrerausbildungsgesetz 
wahr. 
 
(3) Untere Schulaufsichtsbehörde ist das 
staatliche Schulamt. Es ist der kreisfreien 
Stadt oder dem Kreis zugeordnet. Es nimmt 
in seinem Gebiet die Schulaufsicht über die 
Grundschulen wahr und die Fachaufsicht 
über 
 
1. die Hauptschulen, 
2.  die Förderschulen mit einem der För-

derschwerpunkte Lernen, Sprache, 
emotionale und soziale Entwicklung, 
geistige Entwicklung sowie körperliche 
und motorische Entwicklung mit Aus-
nahme der Förderschulen im Bildungs-
bereich der Realschule, des Gymnasi-
ums und des Berufskollegs, 

3.  die Förderschulen im Verbund (§ 20 
Abs. 5), sofern sie nicht im Bildungsbe-
reich der Realschule, des Gymnasiums 
oder des Berufskollegs unterrichten  
oder einen der Förderschwerpunkte Hö-
ren und Kommunikation oder Sehen 
umfassen. 

 
(4) Die Schulaufsichtsbehörden und die 
Schulträger sollen eng zusammenarbeiten 
und sich dabei insbesondere gegenseitig 
und rechtzeitig über Maßnahmen mit Auswir-
kungen auf den jeweils anderen Bereich in-
formieren. 
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8. In der Überschrift zu § 115 wird das 
Wort „Erprobungsversuch“ gestrichen. 

 

 § 115 Durchführung, Erprobungsversuch,  
Übergangsvorschriften 

 
Artikel 3 

Änderung des WDR-Gesetzes 
 
Das WDR-Gesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. April 1998 (GV. NW. 
1998 S. 265), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 2. Februar 2016 (GV. NRW. 
S. 79) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 
 

  
Gesetz über den 'Westdeutschen  
Rundfunk Köln' (WDR - Gesetz) 

1. § 56 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 56 
Anwendung des Landesgleichstel-

lungsgesetzes 
 
Auf den Westdeutschen Rundfunk Köln 
finden die §§ 1 bis 4, § 5 Absatz 1, § 6 
Absatz 1, § 7 Absatz 1 und 2, § 13 Ab-
satz 1 bis 7, § 14, § 15 Absatz 1 und 2, 
§ 17 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des 
Landesgleichstellungsgesetzes in der 
Fassung vom [….] Anwendung. Die üb-
rigen Vorschriften des Landesgleich-
stellungsgesetzes gelten für den West-
deutschen Rundfunk Köln dem Sinne 
nach, soweit dieses Gesetz keine be-
sonderen Vorschriften vorsieht.“ 

 

  
 
 

§ 56 
(weggefallen) 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Anlage 1 zu § 7 Absatz 5 

Besoldungsgruppe 

Entgeltgruppe  

(Neueinstellungen 

ab 11/2006) 

Entgeltgruppe 

(Übergeleiteter Be-

stand / Altfälle) 

Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt   

A 16 AT vglb. A 16 E 15 Ü 

A 15 E 15 E 15  

A 14 E 14 E 14, E 13 Ü 

A 13 Einstiegsamt E 13 E 13  

Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt   

A 13 Beförderungsamt E 13 vglb. g.D.* E 13 (Altfälle) 

A 12 E 12 E 12 

A 11 E 11 E 11 

A 10 E 10 E 10 

A 9 Einstiegsamt E 9 E 9  

Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt   

A 9 Beförderungsamt „kleine E 9“ E 9  

A 8 E 8 E 8 

A 7 E 7 E 7 

A 6 Einstiegsamt E 6, E 5, E 4 E 6, E 5, E 4 

Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt   

A 6 Beförderungsamt -- -- 

A 4/A 5 -- -- 

A 3 Einstiegsamt E 3, E 2, E 2 Ü, E 1 E 2 Ü, E 2 
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* Abschn. 8 der Entgeltordnung              Konferenzdolmetscher/in, Überprüfer/in  
Übersetzer/in 

  Abschn. 9 der Entgeltordnung              Gartenbau-, landwirtschafts- und  
weinbautechnische Beschäftigte 

Abschn. 21 der Entgeltordnung            Leitende Konzernprüfer/in, Betriebsprüfer/in für 
schwierigste Großbetriebe 

  Abschn. 22.1 der Entgeltordnung         Ingenieurinnen und Ingenieure 
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Anlage 2 zu § 7 Abs. 5 LGG 
 
 

Besoldungsgruppe 
TVöD-VKA im Bereich des KAV NW 

Entgeltgruppe 

Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt 

A 16 E 15Ü 

A 15 E 15 

A 14 E 14 

A 13 Einstiegsamt E 13 

Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt 

A 12 E 12, S 18 

A 11 E 11, S 17  

A 10 E 10, S 15 - S 16Ü 

A 9 Einstiegsamt E 9b, E 9c, S 10 - S 14 

Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt 

A 9 Beförderungsamt E 9a, S 9 

A 8 E 8, S 6 - S 8b 

A 7 E 7 

A 6 Einstiegsamt E 4, E 5, E 6, S3 - S 5 

Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt 

A 6 Beförderungsamt ------ 

A 4/A 5 ------ 

A 3 Einstiegsamt E 1, E 2, E 2Ü, E 3, S 2 
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Begründung 
 
A Allgemeiner Teil 
 
 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 
 
Am 20.11.1999 trat das Landesgleichstellungsgesetz (LGG) in Kraft, das für den gesamten 
öffentlichen Dienst des Landes und der Kommunen gilt; seitdem ist es in seinem Regelungs-
inhalt im Wesentlichen unverändert geblieben. 
 
Das Gesetz hat sich bewährt. Es zeigt sich allerdings, dass auch im öffentlichen Dienst in 
Nordrhein-Westfalen nach wie vor eine vollständige Gleichstellung der Geschlechter noch 
nicht erreicht ist. Fortbestehenden Handlungsbedarf dokumentieren insbesondere die regel-
mäßigen Berichte zur Umsetzung des LGG, die – erstmalig zum Stichtag 31.12.2003 und in 
der Folgezeit für jeweils einen Zeitraum von drei Jahren – seitens der Landesregierung ge-
genüber dem Landtag erstellt werden. Sie zeigen auf vielen Ebenen Fortschritte auf, belegen 
aber auch in bestimmten Bereichen den Fortbestand struktureller Benachteiligungen zu Las-
ten von Frauen. So besteht nach wie vor eine deutliche Unterrepräsentanz von Frauen in hö-
heren Entgelt- und Besoldungsgruppen, in Führungsfunktionen und in Gremien. 
 
Eine Reform des LGG soll diesem Befund durch die Weiterentwicklung bestehender Instru-
mentarien, insbesondere durch neue Quotierungsregelungen, Rechnung tragen. Darüber hin-
aus geht es darum, die Position der Gleichstellungsbeauftragten deutlich zu stärken. Im Übri-
gen erfährt das Gesetz eine Modernisierung: Entwicklungen in der Rechtsprechung werden 
aufgegriffen und der Katalog von Frauenfördermaßnahmen wird flexibilisiert.  
 
II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf konzentriert sich auf drei Schwerpunkte: 
 
1. Die Weiterentwicklung der bestehenden Quotenregelung soll die beruflichen Entwicklungs-
chancen von Frauen verbessern und einen maßgeblichen Beitrag zur Erhöhung des Frauen-
anteils in Führungspositionen leisten. Für den Beamtenbereich wurden auf Basis des Rechts-
gutachten von Prof. Hans-Jürgen Papier zur Frage der Zulässigkeit von Zielquoten für Frauen 
in Führungspositionen im öffentlichen Dienst sowie zur Verankerung von Sanktionen bei Nicht-
einhaltung von im Rahmen des Entwurfes für ein Dienstrechtmodernisierungsgesetz bereits 
Neuregelungen für das Landesbeamtengesetz vorgelegt; diese Lösung soll – soweit sie auf 
den Tarifbereich übertragbar ist – in das LGG übernommen werden. 
2. Zur Stärkung der Position der Gleichstellungsbeauftragten bedarf es einer Stärkung ihrer 
Rechtsstellung und mehr Klarheit hinsichtlich ihrer Rolle im Verhältnis zur Dienststellenleitung 
sowie in Bezug auf weitere dienstliche Aufgaben. Beispielhaft genannt werden soll hier die 
Festlegung der Rechtswidrigkeit einer Maßnahme bei nicht ordnungsgemäßer Beteiligung der 
Gleichstellungsbeauftragten, das Recht auf Hinzuziehung externen Sachverstands und die 
Kodifizierung des Klagerechts. Weitere Änderungen haben präzisierenden und konkretisieren-
den Charakter, um die Klarheit und Sichtbarkeit der Vorgaben zu verbessern. 
3. Das rechtliche Instrumentarium zur Herbeiführung einer geschlechtergerechten Gremien-
besetzung soll klarer adressiert und die Quotierungsregelung verbindlich gefasst werden. 
Grundlage für die Weiterentwicklung ist das vom Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, 
Pflege und Alter in Auftrag gegebene Gutachten von Prof. Margarete Schuler-Harms zu der 
Fragestellung der wirkungsvollen Ausgestaltung gesetzlicher Regelungen zur Realisierung ei-
nes ausgewogenen Geschlechterverhältnisses in Gremien, das hierfür den rechtlichen Rah-
men aufzeigt. 
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III. Erforderlichkeit 
 
Im Hinblick auf die Zielsetzung ist die Novellierung der bestehenden rechtlichen Regelungen 
alternativlos. Nach Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes ist der Staat verpflichtet, die 
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern und 
auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. Die Beibehaltung der bisherigen Re-
gelungen reicht hierfür nicht aus. 
 
IV. Gesetzesfolgen 
 
Durch beabsichtigte Neuregelungen ergeben sich finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf 
Ebene des Landes und der Kommunen. Diese resultieren aus dem Recht auf Fortbildung für 
Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterinnen (§ 16 Absatz 4), dem Recht auf Hinzu-
ziehung externen Sachverstands (§ 18 Absatz 7) sowie dem Klagerecht (§ 19a).  
 
Auf die entsprechenden Ausführungen im Gesetzesvorblatt (Punkt D „Kosten“ und Punkt F 
„Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Gemeinde-
verbände“) wird Bezug genommen. 
 
Auf Unternehmen und Privathaushalte wirken sich die beabsichtigten Änderungen  
weder rechtlich, tatsächlich noch finanziell aus. 
 
V. Befristung 
 
Nicht erforderlich, da die Novellierung das seinerseits nicht befristete Landesgleichstellungs-
gesetz betrifft. 
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B Besonderer Teil 
 
Artikel 1 
Änderung des Landesgleichstellungsgesetzes 
 
Zu Nummer 1  
 
Redaktionelle Anpassung des Inhaltsverzeichnisses an Änderungen im Gesetzestext. 
 
Zu Nummer 2 (§ 1) 
 
a) Die redaktionelle Änderung dient der besseren Wiedergabe des Inhalts der Vorschrift, in-
dem die Erfüllung des Verfassungsauftrags einerseits und die Umsetzung des LGG anderer-
seits sprachlich stärker voneinander abgesetzt werden.  
 
b) Die ausdrückliche Adressierung der Dienststellen in Absatz 3 hebt klarstellend hervor, dass 
beide Aufgaben den Dienststellen obliegen. Gleichzeitig dient sie der Rollenklarheit im Ver-
hältnis zwischen der Dienststelle und der Gleichstellungsbeauftragten und soll zugleich einen 
Beitrag zur Sicherung der Ressourcen der Gleichstellungsbeauftragten leisten. 
 
Die Festschreibung der Erfüllung der Gleichstellungsaufgabe als beurteilungsrelevantes Leis-
tungskriterium knüpft an die Zuweisung dieser Aufgabe an die Dienstkräfte mit Leitungsfunk-
tionen an. Damit wird bereits vielfach bestehende Praxis aufgegriffen und durch eine gesetzli-
che Regelung als Standard festgelegt. 
 
Zu Nummer 3 (§ 2) 
 
Absatz 1 bestimmt wie bisher den Geltungsbereich des Gesetzes und fasst diesen zur besse-
ren Übersichtlichkeit nunmehr in die Form der nummerierten Aufzählung. Hinsichtlich der der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts ist präzisiert, dass nur diejenigen Einrichtungen erfasst sind, die unter der allei-
nigen Aufsicht des Landes stehen. Zur Klarstellung sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen 
der Gemeinden und Gemeindeverbände (Ziffer 2) sowie öffentliche Schulen (Ziffer 4) jetzt 
ausdrücklich benannt. In Ziffer 5 wird der Begriff der Hochschule zur Vermeidung von Ausle-
gungsfragen präzisiert und differenziert und es werden die Fachhochschulen für den öffentli-
chen Dienst (u. a. Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen, Fachhoch-
schule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen und Fachhochschule für Finanzen Nordrhein-
Westfalen) ausdrücklich genannt. Zur Klarstellung erfolgt zudem eine gesonderte Nennung 
der Universitätsklinika, um die Geltung des Gesetzes für alle Akteurinnen und Akteure zu ver-
deutlichen. Soweit das Hochschulgesetz, das Studierendenwerksgesetz und die Vorschriften 
über die Universitätsklinika gleichstellungsrechtliche Regelungen treffen, gehen diese dem 
LGG vor. Die Vorschriften des LGG ergänzen insoweit die spezialgesetzlichen Regelungen 
wie bisher. Die Krankenhäuser des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände wurden 
aus redaktionellen Gründen gestrichen, um Doppelungen zu vermeiden. Diese Einrichtungen 
fallen, je nach Rechtsform, entweder unter Absatz 1 Ziffer 1 oder Ziffer 2 oder unter Absatz 2 
der Vorschrift. Wie bisher bleibt der Verband öffentlicher Versicherer aufgrund rechtlicher Be-
sonderheiten (vgl. Abkommen über die Ausübung der allgemeinen Staatsaufsicht über den 
Verband öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in Deutschland und den Verband öffentli-
cher Unfall- und Haftpflichtversicherungsanstalten in Deutschland, beide Berlin/Düsseldorf 
vom 30. August/13. September 1957, GV. NW. 1957 S. 253, berichtigt: GV. NW. 1957 S. 264) 
von der Anwendung des Gesetzes ausgenommen. Der bisherige Absatz 2 wurde gestrichen. 
Insbesondere sind die Sparkassen (Absatz 1 Ziffer 9), die LBS Westdeutsche Landesbauspar-
kasse (Absatz 1 Ziffer 10) sowie die NRW.BANK (Absatz 1 Ziffer 11) nunmehr vollumfänglich 
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in den Anwendungsbereich des LGG einbezogen. Die öffentlichen Versicherungsunterneh-
men sind, je nach Rechtsform, von Absatz 1 oder Absatz 2 erfasst. Absatz 1 Satz 3 nennt die 
Vorschriften, die für den WDR unmittelbar Anwendung finden. Mit der Formulierung einer Gel-
tung „dem Sinne nach“ räumt Satz 4 dem WDR in Bezug auf die Vorschriften, die nicht in Satz 
3 aufgezählt sind, die Möglichkeit ein, von einzelnen Regelungen abzuweichen, wenn und 
soweit diese zu Umsetzungsproblemen im WDR führen würden. Dem WDR obliegt es, die aus 
seiner besonderen Struktur resultierenden Abweichungen in seinem Gleichstellungsplan im 
Einvernehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten verbindlich festzulegen. 
 
Aufgrund seiner Bindung an den verfassungsrechtlichen Gleichstellungsauftrag kommt dem 
gesamten öffentlichen Dienst, einschließlich der mittelbaren Landesverwaltung und der öffent-
lichen Unternehmen, eine besondere gleichstellungspolitische Verantwortung zu. Die geän-
derten rechtlichen Vorgaben für Privatunternehmen durch das Gesetz für die gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öf-
fentlichen Dienst („Teilhabegesetz“ des Bundes) geben zudem besonderen Anlass, für die öf-
fentliche Hand als Vorbild voranzugehen. Einzelne öffentliche Einrichtungen aus dem Gel-
tungsbereich des Gesetzes auszunehmen ist hiermit nicht vereinbar. Die bisherige Regelung 
gründet sich ausschließlich auf die Erwägung, unvertretbare Wettbewerbsnachteile zu vermei-
den. Aufgrund der nun allgemein geltenden politischen Vorgaben und insbesondere vor dem 
Hintergrund des zwischenzeitlich geltenden Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes sowie 
der Verpflichtungen des Teilhabegesetzes ist dies nicht mehr schlüssig. Die der bisherigen 
Ausnahmeregelung zugrunde liegenden Erwägungen sind damit überholt. Durch die Auswei-
tung der anzuwendenden Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf die in §§ 18 ff geregelten 
Rechte, erfahren die Gleichstellungsbeauftragten der betreffenden Einrichtungen eine deutli-
che Stärkung ihrer Position. Dies benötigen sie für eine effektive Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben. Das LGG kann sich als Landesgesetz nur an Institutionen richten, die der Landesgesetz-
gebung unterliegen. Diesem Umstand wird durch die Neuformulierung des Absatzes 2 Satz 1 
Rechnung getragen, wonach das Land und die Kommunen bei ihren privaten Unternehmen 
für die Anwendung des LGG Sorge zu tragen haben. Es wird außerdem deutlich gemacht, 
dass die entsprechenden Akteurinnen und Akteure bei der Gründung eines privatrechtlichen 
Unternehmens nun generell und ohne Ausnahmemöglichkeit dafür Sorge zu tragen haben, 
dass die Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird. Neu aufgenom-
men wurde, dass diese Verpflichtung auch bei Unternehmensgründungen in mittelbarer Be-
teiligung der öffentlichen Hand gilt. Die Vorgabe wurde dahingehend modifiziert, dass nunmehr 
die „entsprechende“ Anwendung in der Unternehmenssatzung zu verankern ist, um damit bei 
der Übertragung der gesetzlichen Regelungen etwaigen Besonderheiten, die mit der privat-
rechtlichen Organisationsform einhergehen, Rechnung tragen zu können. Die redaktionelle 
Anpassung dient der Klarstellung, dass die Handlungspflicht das Land, die Gemeinde oder 
den Gemeindeverband als direkte oder mittelbare Eigentümerin bzw. Eigentümer trifft. Satz 2 
regelt wie bisher die Pflicht der Vertreterinnen und Vertreter des Landes, der Gemeinde oder 
des Gemeindeverbandes, bei Mehrheitsbeteiligungen auf die Beachtung der Gesetzesziele im 
Unternehmen hinzuwirken. Der neue Satz 3 stellt klar, dass diese Hinwirkenspflicht auch für 
mittelbare Beteiligungen gilt. Umfasst sind hierbei (Mehrheits-)Beteiligungen bis zum Umfang 
von einhundert Prozent. Durch den neu eingefügten Satz 4 werden Unternehmen, die auf eine 
Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, vom Anwendungsbereich der Sätze 1 
und 2 ausgenommen. Diese Unternehmen unterliegen zumeist einem deutlichen Rückbaupro-
zess. Ihre Zielsetzung ist schwerpunktmäßig auf einen möglichst kostenschonenden Abbau 
der Bilanzpositionen und des Personals bei gleichzeitigem Erhalt der operativen Stabilität ge-
richtet. Insbesondere der kontinuierliche Abbau von Arbeitsplätzen, in dessen Rahmen auch 
spezifische gesetzliche und vertragliche Vorgaben zu beachten sind, stellt die Unternehmen 
vor schwierige personelle Herausforderungen. Beförderungen und Neueinstellungen sind eher 
die Ausnahme. Die Unternehmen werden in der Regel kaum oder kein Neugeschäft tätigen. 
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Die besonderen Umstände von Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätig-
keit ausgerichtet sind, stehen vor diesem Hintergrund nicht im Einklang mit den auf berufliche 
Entwicklungsperspektiven ausgerichteten Vorschriften des LGG. Auf Beteiligungen der 
NRW.BANK, die im Rahmen ihres Förderauftrages gehalten und eingegangen werden, findet 
das LGG keine Anwendung. Diese Ausnahme ist erforderlich, um den spezifischen öffentli-
chen Förderauftrag der NRW.BANK nicht zu gefährden. 
 
 
Durch den neuen Absatz 3 wird für die staatlich anerkannten Fachhochschulen, die nach § 81 
HG refinanziert werden, analog zu dem in Satz 1 geregelten Verfahren die vertragliche Ver-
einbarung zur entsprechenden Anwendung des Gesetzes vorgegeben.  
 
Zu Nummer 4 (§ 3) 
 
a) Klarstellung des Geltungsbereichs 
 
b) Sprachliche Angleichung an die Begrifflichkeiten des TV-L und TVöD, die auch außertariflich 
Beschäftigte umfasst. 
 
c) Konkretisierung der Begrifflichkeit „Stellen“ durch Bezugnahme auf die Paragraphen, in de-
nen diese im Sinne der genannten Definition verwendet wird. Im Übrigen erfolgt eine redakti-
onelle Änderung.  
 
Zu Nummer 5 (§ 4) 
 
Durch die Änderung der Soll-Regelung der Sätze 1 und 2 in eine Ist-Regelung wird größere 
Verbindlichkeit hergestellt. Es besteht kein rechtlicher Bedarf für Ausnahmen. In Bezug auf 
Rechtsvorschriften begründet die Vorgabe keine isolierte Verpflichtung zur Änderung, soweit 
diese noch nicht den Vorgaben entsprechen. Sofern sie jedoch aus anderen Gründen überar-
beitet werden, ist den Grundsätze der geschlechtergerechten Sprache hierbei Rechnung zu 
tragen. Das Ziel der Berücksichtigung einer geschlechtergerechten Sprache in der gesamten 
dienstlichen Kommunikation nach innen und nach außen soll durch die neue Formulierung des 
Satzes 2 zum Ausdruck gebracht werden. 
 
Zu Nummer 6 (§ 5) 
 
Der Frauenförderplan wird in Gleichstellungsplan umbenannt. Es erfolgt eine terminologische 
Anpassung an die übrigen Bezeichnungen des Gesetzes. Die zentrale Zielsetzung des Ab-
baus der strukturellen Diskriminierung von Frauen bleibt davon unberührt.  
Die Vorschrift übernimmt in Absatz 1 bis 5 im Wesentlichen die Regelungen des bisherigen § 
5a Absatz 1 bis 5. 
 
Gemäß Absatz 1 bleibt es für alle Dienststellen mit mindestens 20 Beschäftigten wie bisher 
bei der Verpflichtung zur Erstellung eines Gleichstellungsplans; jedoch wird die Laufzeit bzw. 
Geltungsdauer des Gleichstellungsplans von drei auf drei bis fünf Jahre erhöht. Durch die Fle-
xibilisierung der Laufzeit soll den Dienststellen mehr Spielraum eingeräumt werden. Insbeson-
dere besteht so auch die Möglichkeit, die Laufzeit des Gleichstellungsplans mit anderen In-
strumenten (z. B. Zielvereinbarungen, (Landes)Hochschulentwicklungsplan) zu harmonisie-
ren. Durch die Flexibilisierung der Laufzeit wird der mit der Erstellung verbundene Verwal-
tungsaufwand für die Dienststellen reduziert. Da auch die Mitwirkung der Gleichstellungsbe-
auftragten nun in größeren Abständen anfällt, bedeutet dies zugleich eine geringere Inan-
spruchnahme von Ressourcen der Gleichstellungsbeauftragten. Die Pflicht zur Fortschreibung 
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des Gleichstellungsplans wird aus Gründen der Klarheit in Satz 1 zusammen mit der Pflicht 
zur Erstellung geregelt. 
 
Der in Absatz 2 neueingefügte Satz 4 dient der Klarstellung für den Bereich der Hochschulen. 
Der Verweis auf den Hochschulbereich in Satz 3 wurde entsprechend gestrichen. Für den 
Bereich der Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst im Land Nordrhein-Westfalen ist ge-
mäß § 17b Absatz 2 des Fachhochschulgesetzes öffentlicher Dienst (FHGöD) vorgesehen, 
dass zur Beratung und Unterstützung der Fachhochschule und der Gleichstellungsbeauftrag-
ten an der Fachhochschule eine Gleichstellungskommission gebildet werden soll, die insbe-
sondere Aufstellung und Einhaltung der Frauenförderpläne überwacht und an der internen 
Mittelvergabe mitwirkt. Soweit die Gleichstellungbeauftragte einem unter Überwachung durch 
die Gleichstellungskommission durch die Fachhochschule aufgestellten Gleichstellungsplan 
widerspricht, richtet sich das weitere Verfahren nach der in § 5 Absatz 2 Satz 4  des Landes-
gleichstellungsgesetzes normierten Regelung (vgl. auch § 17b Absatz 3 FHGöD). 
 
Die übrigen Änderungen in Absatz 2 bis 5 sind redaktioneller Natur. Bisheriger Regelungsort: 
§ 5a Absatz 2 bis 5.  
 
Absatz 6 trägt mit einer neu eingeführten Ausnahmemöglichkeit von der regelmäßigen Gel-
tungsdauer den Einzelfällen Rechnung, in denen sich innerhalb absehbarer Zeit nach zu er-
folgender Fortschreibung die Beschäftigtenanzahl und /oder -struktur (z. B. durch organisato-
rische Eingliederungen oder Zusammenlegungen von Behörden) erheblich ändern. Es ist dann 
nicht sachgerecht, einen Gleichstellungsplan auf Basis einer Beschäftigtenstruktur fortzu-
schreiben, die bereits absehbare Zeit nach der Fortschreibung nicht mehr aktuell sein wird. 
Satz 3 nennt beispielhaft Anwendungsfälle für die Verlängerungsoption. Die Frist von sechs 
Monaten räumt den Dienststellen angemessen Zeit für die Aufstellung des neuen Gleichstel-
lungsplans ein. Das Ende der Laufzeit des fortgeschriebenen Plans ist dann so festzulegen, 
als ob die Fortschreibung regulär erfolgt wäre. Die Geltungsdauer verkürzt sich dementspre-
chend gegenüber der Geltungsdauer gemäß § 5 Absatz 1.    
 
Durch die gesetzliche Verankerung einer Evaluationspflicht spätestens zwei Jahre nach In-
krafttreten des Gleichstellungsplans in Absatz 7 Satz 1 wird sichergestellt, dass ggf. notwen-
dige Anpassungen oder Ergänzungen von Maßnahmen so rechtzeitig erfolgen, dass sie wäh-
rend der noch verbleibenden Laufzeit des Gleichstellungsplans Wirkung entfalten können. Für 
die Evaluation genügt eine summarische Prüfung. Satz 2 präzisiert die bisherige Regelung 
des § 6 Absatz 5. Um eine Kontrolle der Anpassungen bzw. Ergänzungen von Maßnahmen 
sicherzustellen, bestimmt Satz 3, dass hierfür das gleiche Verfahren gilt wie für die Aufstellung 
des Gleichstellungsplans. 
 
Hinweis: 
§ 5 a Absatz 7 alte Fassung entfällt ersatzlos. Es handelt sich um eine redaktionelle Anpas-
sung, da § 5 (Leistungsorientierte Mittelvergabe) bereits durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. 
September 2014, GV. NRW. S. 547, in Kraft getreten am 1. Oktober 2014, aufgehoben wurde.  
 
In Absatz 8 wird aus Gründen der Übersichtlichkeit die bisherige Regelung des § 26 Absatz 2 
Satz 3 integriert. Im Hinblick auf die in § 6a neu eingeführte Experimentierklausel wird ergän-
zend geregelt, dass die Rechtsfolgen, die für das Fehlen eines gültigen Gleichstellungsplans 
vorgesehen sind, für den Fall entsprechend gelten, dass sich die Dienststelle für dieses alter-
native Instrument entschieden hat, wenn und solange die rechtzeitige Einsetzung unterbleibt. 
 
In Absatz 9 wird die bisherige Regelung des § 6 Absatz 6 übernommen.  
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14567&vd_back=N547&sg=0&menu=1
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Die Regelung in Absatz 10 wird neu ins Gesetz eingeführt und definiert den Gleichstellungs-
plan ausdrücklich als Steuerungsinstrument der Personalplanung und insbesondere der Per-
sonalentwicklung der Dienststelle. Damit wird das Verhältnis von Gleichstellungsplan und Per-
sonalentwicklung klargestellt und verdeutlicht, dass die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern integraler Bestandteil des Personalmanagements ist. Nachfolgend stellt Satz 2 Rollen-
klarheit bezüglich der Zuständigkeit für die Umsetzung und Überprüfung des Gleichstellungs-
plans her. Durch die ausdrückliche Adressierung der Dienststellenleitung, der Personalverwal-
tung und der Beschäftigten mit Vorgesetzten- oder Leitungsaufgaben wird deren besondere 
Verantwortung hervorgehoben. 
 
Zu Nummer 7 (§ 5a) 
 
Absatz 1 entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung des § 5a Absatz 6 zum Bericht 
über die Umsetzung des Gleichstellungsplans. Aus Gründen der Klarheit wird die im bisheri-
gen § 26 Absatz 2 Satz 2 verankerte Pflicht, den Bericht sechs Monate nach Ablauf des Gleich-
stellungsplans vorzulegen, in Satz 1 mit aufgenommen. Das Verfahren zur Fortschreibung des 
Gleichstellungsplans nach § 5 Absatz 2 bis 5 bleibt hiervon unberührt.  
 
In Absatz 2 Satz 1 soll auf die Veröffentlichungspflicht in den Hochschulen ebenso wie bei den 
Schulen hingewiesen werden. Im Übrigen entspricht Absatz 2 Satz 1 der bisherigen Regelung 
in § 5a Absatz 8.  
 
Die zusätzliche Möglichkeit der öffentlichen Bekanntmachung der Gleichstellungspläne, der 
Berichte über die Personalentwicklung und der nach Maßgabe des Gleichstellungsplans 
durchgeführten Maßnahmen in Absatz 2 Satz 2 unterstreicht die Bedeutung gleichstellungs-
bezogener Aktivitäten auch für die Außendarstellung der Dienststellen und appelliert in diesem 
Sinne an die Dienststellen, gleichstellungsbezogene Aktivitäten stärker nach außen transpa-
rent zu machen. Der Hinweis auf datenschutzrechtliche Bestimmungen in Absatz 2 Satz 3 
dient der Klarstellung. 
 
Zu Nummer 8 (§ 6) 
 
Absatz 1 Satz 1 regelt inhaltsgleich mit der bisherigen Regelung in § 6 Absatz 1 Satz 1 den 
Gegenstand des Gleichstellungsplans.  
 
In Absatz 2 wird die bisherige Regelung aus § 6 Absatz 2 übernommen und dahingehend 
präzisiert, dass sich die vorgeschriebene Prognose der zu besetzenden Stellen und der mög-
lichen Beförderungen und Höhergruppierungen auf den Zeitraum der Geltungsdauer des 
Gleichstellungsplans bezieht. 
 
Absatz 3 Satz 1 entspricht der bisherigen Regelung des § 6 Absatz 3 Satz 1 mit der redaktio-
nellen Klarstellung, dass sich die Festlegung von Zielvorgaben auf den Zeitraum der Geltungs-
dauer des Gleichstellungsplans bezieht. Dies ersetzt die bisherige Angabe eines konkreten 
Jahreszeitraumes. Die Zielgröße für den mit der Erhöhung des Frauenanteils angestrebten 
Frauenanteil von 50 Prozent erhält einen Zusatz und lautet jetzt „bis auf 50 Prozent“. Dadurch 
wird klargestellt, dass der Gleichstellungsplan auch Zwischenziele bzw. eine schrittweise Er-
höhung vorsehen kann, wenn dies aufgrund der Ausgangslage in der jeweiligen Dienststelle 
sinnvoll ist. In Satz 2 wird die bisherige Vorgabe aus § 6 Absatz 4 Satz 1 zu den festzulegenden 
Maßnahmen übernommen und um soziale Maßnahmen ergänzt. Der Hinweis darauf, dass der 
Gleichstellungsplan auch Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf ent-
hält, ist hier entbehrlich, da er bereits in Absatz 1 enthalten ist. Satz 3 enthält die bisherige 
Regelung des § 6 Absatz 4 Satz 2. Satz 4 entspricht dem bisherigen § 6 Absatz 4 Satz 3 und 
wurde nur redaktionell überarbeitet.  
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Zu Nummer 9 (§ 6a) 
 
Die Vorschrift führt im Rahmen einer Experimentierklausel die neue Möglichkeit ein, anstelle 
des Gleichstellungsplans alternative Instrumente zu nutzen. Die Berichte zur Umsetzung des 
LGG zeigen, dass zwar die ganz überwiegende Anzahl der Dienststellen einen Frauenförder-
plan aufgestellt hat; die Einzelvorgaben des Gesetzes werden jedoch häufig missachtet und 
Zielvorgaben, wo sie gesetzt sind, vielfach nicht erreicht. Ein Grund ist u. a. in den stark hete-
rogen Strukturen der Verwaltungsbereiche und Dienststellen im Geltungsbereich des LGG zu 
vermuten, generell hinsichtlich der Personalstruktur als auch speziell hinsichtlich des Standes 
der Gleichstellung, z. B. in Bezug auf die Unterrepräsentanz. Insofern ist es plausibel, dass 
das sehr stark formalisierte und umfassend ausgerichtete Instrument des Frauenförderplans 
in der praktischen Handhabung bzw. Anwendung zum Teil Problemen begegnet oder auch im 
Hinblick auf die konkrete Situation nicht adäquat erscheint. Vor diesem Hintergrund soll die 
Erprobung alternativer Instrumente passgenaue Lösungen ermöglichen, sowohl hinsichtlich 
der Wahl des Instruments als auch der Maßnahmen und der für die Umsetzung verantwortli-
chen Akteurinnen und Akteure. Nach einem hinreichenden Erfahrungszeitraum sieht die Vor-
schrift eine wissenschaftliche Evaluierung vor. Hieraus können ggf. neue Erkenntnisse zur 
Weiterentwicklung der gesetzlichen Instrumente gezogen werden. 
 
Absatz 1 bestimmt in Satz 1 die Voraussetzungen, unter denen ein alternatives Instrument 
eingesetzt werden kann. Innerhalb der Dienststelle ist zunächst das Einvernehmen mit der 
Gleichstellungsbeauftragten herzustellen. Das Einvernehmen betrifft sowohl die Frage, ob von 
der Möglichkeit des alternativen Instruments Gebrauch gemacht werden soll, als auch die 
Frage der konkreten Ausgestaltung. Die Gleichstellungsbeauftragte kann somit den Einsatz 
solcher Instrumente verhindern, von deren Wirkung sie nicht überzeugt ist. Ihr kommt insoweit 
ein besonderer Grad an Mitwirkung zu. Denkbare Instrumente im Rahmen der Experimentier-
klausel sind z. B. Vereinbarungen zwischen der Dienststelle und den Dienstkräften mit Vorge-
setzten- oder Leitungsaufgaben. Mögliche Ziel- und Schwerpunktsetzungen orientieren sich 
dabei inhaltlich an den in § 6 Absatz 1 genannten Handlungsfeldern. Der Zustimmungsvorbe-
halt der nach § 5 Absatz 2 bis 5 für die Aufstellung zuständigen bzw. nächsthöheren Stelle 
stellt neben der Ressorthoheit sicher, dass die Inanspruchnahme der Experimentierklausel 
hinsichtlich des Verfahrens wie auch inhaltlich den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Satz 2 
stellt klar, dass im Anwendungsbereich des § 5 Absatz 2 Satz 1 das Einvernehmen mit der 
dort tätigen Gleichstellungsbeauftragten herzustellen ist. Aufgrund der nach Satz 3 vorgese-
henen Informationspflicht gegenüber dem für die Gleichstellung von Frau und Mann zuständi-
gen Ministerium erhält dieses einen Überblick darüber, welche alternativen Instrumente in wel-
chem Umfang landesweit genutzt werden. Satz 4 bestimmt die entsprechende Anwendung 
einzelner Regelungen zum Gleichstellungsplan bei der Nutzung des alternativen Instruments. 
Zum einen ist die Überprüfung der Zielerreichung analog § 5 Absatz 7 vorzunehmen; zum 
anderen sind auch Maßnahmen im Sinne des § 6a gemäß § 5 Absatz 10 als Teil der Perso-
nalentwicklung der Dienststelle zu behandeln und die Umsetzung eine besondere Obliegen-
heit der Dienststellenleitung, der Personalverwaltung sowie der Führungs- und Leitungskräfte. 
Auch die Vorgaben gemäß § 5a zum Bericht über die Umsetzung des Gleichstellungsplans 
sind im Rahmen des § 6a gleichermaßen zu erfüllen. 
 
Die in Absatz 2 verankerte Pflicht zur Dokumentation des Einvernehmens der Gleichstellungs-
beauftragten und der Information des für die Gleichstellung von Frau und Mann zuständigen 
Ministeriums dient der Transparenz und Rechtssicherheit des Verfahrens.  
 
Die in Absatz 3 vorgesehene Evaluierung soll Erkenntnisse zur Wirkung der Experimentier-
klausel liefern. Der festgelegte Zeitpunkt für den Beginn der Evaluation berücksichtigt dabei 
die fünfjährige Laufzeit der alternativen Instrumente und kann somit auf den analog zu § 5a zu 
erstellenden Berichten aufbauen. 
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Zu Nummer 10 (§ 7) 
 
Die Änderungen dienen der Weiterentwicklung der schon bisher in der Vorschrift geregelten 
leistungsbezogenen Quotenregelung. Zum einen werden die durch das Dienstrechtsmoderni-
sierungsgesetz vorgesehenen Änderungen (dort § 19 Absatz 6 LBG-E) zur Weiterentwicklung 
der Quotierungsregelung bei Beförderungen auf die Fälle der Übertragung höherwertiger Tä-
tigkeiten an Personen im Arbeitsverhältnis übertragen, zum anderen erfolgen notwendig ge-
wordene – größtenteils begriffliche – Anpassungen an aktuelles Tarifrecht. 
 
Kern der Neuregelung in § 19 Absatz 6 LBG-E ist die Definition der „im Wesentlichen gleichen 
Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung“ als Grundvoraussetzung für die Anwendung 
der Bevorzugungsregelung. Von ihr „ist in der Regel auszugehen, wenn die jeweils aktuelle 
dienstliche Beurteilung der Bewerberin und des Mitbewerbers ein gleichwertiges Gesamturteil 
aufweist“ (§ 19 Absatz 6 Satz 3 LBG-E). Der uneingeschränkte Rückgriff auf § 19 Absatz 6 
LBG-E ist dementsprechend im Bereich der Beschäftigten im Arbeitsverhältnis nur dann mög-
lich, wenn die betreffenden Beschäftigten tatsächlich dienstlich beurteilt wurden, so dass die 
Übertragung der höherwertigen Tätigkeit auf der Grundlage dieser dienstlichen Beurteilung 
erfolgt oder wenn im Auswahlverfahren Beschäftigte im Arbeitsverhältnis mit Beschäftigten im 
Beamtenverhältnis konkurrieren, denn auch in diesen Fällen bedarf es gemäß dem Prinzip der 
Bestenauslese gem. Art. 33 Abs. 2 GG eines  Qualifikationsvergleichs auf der Grundlage von 
dienstlichen Leistungseinschätzungen. Hierzu ist dann regelmäßig eine der dienstlichen Be-
urteilung vergleichbare Leistungsbewertung zu erstellen, die dann im Rahmen der  analogen 
Anwendung von § 19 Absatz 6 LBG-E als Grundlage für den Qualifikationsvergleich zur Ver-
fügung steht. Für den Fall, dass das Auswahlverfahren ausschließlich unter Bewerberinnen 
und Bewerbern im Arbeitsverhältnis stattfindet und diese nicht über dienstliche Beurteilungen 
verfügen, ist ein uneingeschränkter Rückgriff auf § 19 Absatz 6 LBG-E nicht möglich; hierfür 
trifft § 7 daher in Absatz 3 gesonderte Regelungen.  
 
Absatz 1 bleibt inhaltlich unverändert. Es erfolgt lediglich eine redaktionelle Anpas-sung der 
zitierten Normen des Landesbeamtengesetzes; diese orientiert sich am Entwurf für das Dien-
strechtsmodernisierungsgesetz. 
 
Absatz 2 beinhaltet das bereits bisher geltende Gebot der Bevorzugung von Frauen bei Neu-
begründung eines Arbeitsverhältnisses. Neu ist hierbei die Differenzierung der Regelungen 
nach zwei Fallgruppen. Satz 1 betrifft den Fall, dass sich die Begründung des Arbeitsverhält-
nisses auf eine Entgeltgruppe bezieht, die im Bereich der Beamtinnen und Beamten dem ver-
gleichbaren Einstiegsamt innerhalb einer Laufbahngruppe entspricht. Wie bisher sind Frauen 
in diesen Fällen unter den Voraussetzungen der gleichen Eignung, Befähigung und fachlichen 
Leistung sowie der Unterrepräsentanz bevorzugt zu berücksichtigen.  Als Anknüpfungspunkt 
für die Feststellung der Unterrepräsentanz wird der bisherige Begriff der „Gruppe der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer“ durch den Begriff der Vergleichsgruppe ersetzt. Die Ver-
gleichsgruppe definiert den Personenkreis, für den die Zielvorgabe festgelegt wird, bis zu de-
ren Erreichen die Bevorzugung anzuwenden ist. Unterrepräsentanz liegt vor, solange die Ziel-
vorgabe nicht erreicht ist. Im Rahmen von Absatz 2 bestimmt sich die  Unterrepräsentanz wie 
bisher danach, ob in der Vergleichsgruppe ein Frauenanteil von 50 Prozent erreicht wurde. 
Die Bestimmung der Vergleichsgruppe erfolgt in Absatz 5 Ziffer 1, d. h. differenziert  nach 
Tätigkeiten. , die im Bereich der Beamtinnen und Beamten in einer Laufbahn erfasst werden 
(Ämtergruppe derselben Fachrichtung und derselben Laufbahngruppe). Dies entspricht inhalt-
lich im Wesentlichen der bisherigen Regelung in Absatz 3. Für die Vergabe von Ausbildungs-
plätzen gelten gemäß Satz 1 die gleichen Voraussetzungen für die Anwendung der Bevorzu-
gung wie für die Begründung eines Arbeitsverhältnisses. Vergleichsgruppe für die Feststellung 
der Unterrepräsentanz ist gemäß Absatz 5 Ziffer 3 der Frauenanteil an allen Auszubildenden 
eines Ausbildungsganges. Unverändert gilt weiterhin die sogenannte „Härteklausel“, wonach 
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sich in der Person eines männlichen Mitbewerbers liegende Gründe gegenüber dem Gesichts-
punkt der Frauenförderung durchsetzen können, wenn bei einer Einzelfallbetrachtung deutli-
che Unterschiede zu Gunsten des männlichen Bewerbers bestehen. Satz 2 regelt neu als ge-
sonderten Fall die Begründung eines Arbeitsverhältnisses mit einer höheren Entgeltgruppe als 
der in Satz 1 genannten. Es gelten dann die Regelungen für die Übertragung höherwertiger 
Tätigkeiten nach Absatz 3, Satz 1 bis 3 entsprechend. Demgemäß stellt auch Absatz 5 Ziffer 
2 hinsichtlich der Vergleichsgruppe nicht auf die gesamte Gruppe der einer Laufbahn ver-
gleichbaren Tätigkeiten ab, sondern innerhalb dieser Gruppe auf die Entgeltgruppe, die im 
Arbeitsvertrag vereinbart werden soll. Satz 3 regelt darüber hinaus als Unterfall von Satz 2 die 
Konstellation, dass bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses mit einer höheren Entgelt-
gruppe als der in Satz 1 genannten im Auswahlverfahren Bewerberinnen oder Bewerber mit 
Beschäftigten im Beamtenverhältnis konkurrieren. Es ist dann Absatz 4 anzuwenden, der wie-
derum die entsprechende Anwendung der beamtenrechtlichen Regelung des § 19 Absatz 6 
vorsieht. 
 
Absatz 3 regelt das Verfahren bei der Übertragung höherwertiger Tätigkeiten und knüpft damit 
inhaltlich an den bisherigen Absatz 2 Satz 2 an. Der Unterfall, dass mit der Übertragung der 
höherwertigen Tätigkeiten zugleich die Übertragung einer Vorgesetzten- oder Leitungsfunktion 
verbunden ist, wird nun ausdrücklich genannt und zielt damit unmittelbar auf die Erhöhung des 
Frauenanteils in Führungspositionen ab. Mit der neu eingefügten Einschränkung der Geltung 
auf Verfahren, in denen eine Auswahlentscheidung zu treffen ist, wird klargestellt, dass der 
tarifrechtliche Höhergruppierungsanspruch durch „Hineinwachsen“ in eine höherwertige Tätig-
keit unberührt bleibt. Es werden differenzierte Regelungen getroffen, je nachdem, ob die Über-
tragung der höherwertigen Tätigkeit auf der Grundlage einer dienstlichen Beurteilung erfolgt. 
Ist dies der Fall, ist gemäß Satz 4 § 19 Absatz 6 LBG-E entsprechend anzuwenden. 
 
Da die im Arbeitsverhältnis beschäftigten Personen nicht der beamtenrechtlichen Pflicht zur 
dienstlichen Beurteilung unterliegen, geschieht die Auswahl bei diesem Beschäftigtenkreis nur 
dann auf der Basis dienstlicher Beurteilungen, wenn die betreffenden Beschäftigten freiwillig 
an der Regelbeurteilung teilgenommen haben. Für den Fall, dass keine dienstliche Beurteilung 
vorliegt, greift Satz 1 den Grundgedanken des § 19 Absatz 6 LBG-E auf, nämlich die Begren-
zung der Ausdifferenzierung von Auswahlkriterien bei Beförderungsentscheidungen mit dem 
Ziel, die beiden Verfassungsgrundsätze der Bestenauslese (Art. 33 Abs. 2 GG) und der Chan-
cengleichheit (Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG) im Wege der praktischen Konkordanz optimal zur 
Wirksamkeit zu bringen. Dieses Erfordernis ist das zentrale Ergebnis des im Auftrag der Lan-
desregierung erstellten Gutachtens von Prof. Hans-Jürgen Papier zur "Zielquote für Frauen in 
Führungspositionen", das durch § 19 Absatz 6 LBG-E umgesetzt wird. In Anlehnung hieran 
wird das Merkmal der gleichen Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung in Satz 1 deshalb 
nun auch im Kontext der Übertragung höherwertiger Tätigkeiten durch den Zusatz "im We-
sentlichen" modifiziert, um dem entgegenzuwirken, dass eine Ausdifferenzierung der Leis-
tungskriterien im Auswahlverfahren im Ergebnis regelmäßig zu einer Reihung des Bewerber-
kreises führt und es somit kaum mehr zur Einstufung "gleiche Qualifikation" und somit zur 
Anwendung der Bevorzugung kommt.  
 
Die Sätze 2 und 3 regeln, wie lange die Bevorzugung anzuwenden ist und legen damit die 
Maßgaben für die Bestimmung der  Unterrepräsentanz fest. Die Vorgaben lehnen sich hierbei 
an die Regelung des § 19 Absatz 6 LBG-E an. Die Vergleichsgruppe bestimmt sich nach Ab-
satz 5 Ziffer 4. Wie in Absatz 2 erfolgt eine Differenzierung nach Tätigkeiten, die im Beamten-
bereich in Laufbahnen zusammengefasst sind. Innerhalb der so identifizierten Beschäftigten-
gruppe ist der Frauenanteil in der Entgeltgruppe festzustellen, die für die höherwertige Tätig-
keit maßgebend ist. Obergrenze für die Anwendung der Bevorzugung ist wie bisher ein Frau-
enanteil von 50 Prozent in der Vergleichsgruppe. Im Übrigen ist die Bevorzugung solange 
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anzuwenden, bis der höchste Frauenanteil, der in einer unterhalb der angestrebten Entgelt-
gruppe liegenden Entgeltgruppe festgestellt wird, erreicht ist. In der Regel wird das der Frau-
enanteil in der Entgeltgruppe sein, die dem Einstiegsamt einer Laufbahn entspricht.   
Ist die Übertragung der höherwertigen Tätigkeit mit der Übertragung einer höherwertigen Vor-
gesetzten- oder Leitungsfunktion verbunden, folgt die Ermittlung der Unterrepräsentanz dem 
gleichen Verfahren wie bei der Übertragung höherwertige Tätigkeiten allgemein. Für die Fest-
stellung der Unterrepräsentanz ist hier jedoch an Stelle des Frauenanteils in der Entgeltgruppe 
der Frauenanteil in der höherwertigen Vorgesetzen- oder Leitungsfunktion maßgeblich. Dies 
dient in Anlehnung an § 19 Absatz 6 Satz 5 LBG-E dazu, der Frauenförderung gleichermaßen 
zur Geltung zu verhelfen, wenn in der angestrebten Entgeltgruppe die Zielvorgabe im Rahmen 
der Frauenförderung zwar bereits erfüllt ist, Frauen jedoch in der Funktion insgesamt noch 
unterproportional vertreten sind. Das mit der Vorschrift im LBG verfolgte Ziel der Erhöhung 
des Frauenanteils in Führungspositionen wird auf diesem Wege auch für Frauen, die in einem 
Arbeitsverhältnis beschäftigt sind, gesetzlich umgesetzt. Für den Fall, dass dem Auswahlver-
fahren zur Übertragung der höherwertigen Tätigkeit dienstliche Beurteilungen, seien es Re-
gelbeurteilungen oder Anlassbeurteilungen, zugrunde liegen, ist gemäß Satz 3 hinsichtlich der 
Qualifikationsbeurteilung § 19 Absatz 6 Satz 3 LBG-E anzuwenden.  
 
Absatz 4 regelt die entsprechende Anwendung des § 19 Absatz 6 LBG-E für den Fall, dass 
sich Personen in einem Arbeitsverhältnis sowie Beamtinnen und Beamte in Konkurrenz auf 
die gleiche höherwertige Tätigkeit beziehungsweise den gleichen höherwertigen Dienstposten 
bewerben. 
 
Absatz 5 enthält die Vorschriften zur Vergleichsgruppenbildung. Satz 1 definiert die Gruppe 
der Beschäftigten im Arbeitsverhältnis, die im Rahmen von Absatz 2 bis 4 jeweils für die Fest-
legung der Unterrepräsentanz maßgeblich ist. Satz 2 bestimmt, dass im Falle einer Konkur-
renzsituation von Beschäftigten aus dem Bereich der Beamtinnen und Beamten einerseits und 
dem Bereich der Beschäftigten in einem Arbeitsverhältnis andererseits die sich entsprechen-
den Vergleichsgruppen zusammen zu betrachten sind. Satz 3 verweist hinsichtlich der not-
wendigen Zuordnung von Entgeltgruppen und Besoldungsgruppen bei der Zusammenschau 
der Vergleichsgruppen auf die Anlagen zu diesem Gesetz und eröffnet die Anwendung spezi-
fischer Vorgaben, z. B. für den Bereich der Lehrkräfte: In der Anlage zum Tarifvertrag über die 
Eingruppierung und die Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder vom 28.03.2015 sind für 
diese Beschäftigtengruppe abweichende Zuordnungen von Besoldungsgruppen zu Vergü-
tungsgruppen vereinbart. http://www.tdlonline.de/fileadmin/downloads/rechte_Naviga-
tion/K._EntgOL/EntgO_Lehkr%C3%A4fte.pdf 
Satz 4 stellt klar, dass sich die Zuordnung von Entgelt- und Besoldungsgruppen gemäß der 
Anlagen  nur auf den Anwendungsbereich der Vorschrift des § 7 beschränkt und damit keine 
weitergehenden Ansprüche verbunden sind.  
 
Absatz 6 entspricht inhaltlich der bisherigen Regelung des Absatzes 4. Redaktionell ist die 
Vorschrift an die Begrifflichkeiten das aktuellen Tarifrechts angepasst. Mit der Änderung in 
Satz 2 wird der bisher fehlgehende Verweis auf Absatz 1 korrigiert. Hinsichtlich der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer im Beamtenverhältnis wird jetzt folgerichtig auf das Verfah-
ren gemäß Absatz 2 verwiesen.  
 
Absatz 7 knüpft inhaltlich an den bisherigen Absatz 5 an und vervollständigt den dort geregel-
ten Verweis hinsichtlich der Anwendungsfälle im Sinne der umfassenden Herstellung gleicher 
Chancen für Frauen bei der beruflichen Entwicklung. Die entsprechende Anwendung der Be-
vorzugungsregelungen schließt künftig demgemäß neben Umsetzungen auch Versetzungen 
mit ein. Neu geregelt wird der Fall, dass Vorgesetzen- und Leitungsfunktionen in einem gleich 
bewerteten Statusamt erstmalig übertragen werden. Es handelt sich um Fälle, in denen zu-
nächst keine Beförderung oder Höhergruppierung mit der Übertragung der Vorgesetzen- und 
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Leitungsfunktion verbunden ist. Beispielsweise in der Ministerialverwaltung der Wechsel von 
der A 16-Referentin/dem A 16-Referenten zur A 16-Referatsleitung. Erst durch den zunächst 
gleichwertigen Funktionswechsel eröffnen sich weitere Beförderungs- oder Höhergruppie-
rungsmöglichkeiten. Die Regelung betrifft nicht den Fall, dass bereits eine Vorgesetzten - und 
Leitungsfunktion übertragen ist und ein Wechsel in eine andere gleich bewertete Vorgesetz-
ten- oder Leitungsfunktion innerhalb derselben Laufbahn erfolgen soll, da insoweit keine erst-
malige Übertragung einer entsprechenden Vorgesetzten- oder Leitungsfunktion vorliegt (Bei-
spiel: Wechsel einer Schulleiterin oder eines Schulleiters auf eine andere, gleich bewertete 
Schulleitungsstelle; insbesondere bei sog. „Unterbringungsfällen“). Anwendung findet das Be-
vorzugungsgebot dagegen in Fällen, in denen eine Versetzung von Beschäftigen, die bereits 
eine Führungs- oder Leitungsfunktion inne haben, statusgleich erfolgen soll, jedoch erstmalig 
auf einen Dienstposten mit Vorgesetzten- und Leitungsfunktion in einer anderen Laufbahn 
(Beispiel: Schulleiterin bzw. Schulleiter A 16 = Lehrerlaufbahn § 50 LVO – wird versetzt als 
Dezernent/in A 16 zur Bezirksregierung oder als Referatsleiter/in A 16 zum Ministerium = 
Schulaufsichtslaufbahn § 54 LVO). Für die weitere Personalentwicklung und Herstellung glei-
cher Chancen für Frauen bei der beruflichen Entwicklung sind diese Fälle von erheblicher Be-
deutung. Da es aufgrund der neuen Laufbahnstruktur nach dem Entwurf der LVO künftig den 
Aufstieg nur noch von LG 1 nach LG 2 geben wird und die bisherigen Aufstiegsmöglichkeiten 
an den Schnittstellen der „alten“ Laufbahnen (eD/mD und gD/hD) in den §§ 18, 25 ff. LVO-E 
als „berufliche Entwicklung innerhalb der Laufbahngruppen“ geregelt werden sollen, wird Ab-
satz 7 zudem um den Tatbestand der Qualifizierung für die berufliche Entwicklung innerhalb 
der Laufbahngruppen ergänzt.  
 
Die Ermächtigung nach Absatz 8, Abweichungen vom Zuständigkeitsbereich oder in Bezug 
auf die Vergleichsgruppenbildung durch Rechtsverordnung zu regeln, trägt dem Bestehen res-
sortspezifischer Besonderheiten Rechnung. Der Hinweis auf die Berücksichtigung der gleich-
lautenden Ermächtigung in § 19 Absatz 6 Satz 7 LBG-E gewährleistet die Harmonisierung der 
darauf basierenden Einzelverordnungen. 
 
Zu Nummer 11 (§ 8) 
 
a) In Absatz 1 Satz 1 erfolgt eine sprachliche Anpassung (geschlechtergerechte Sprache). Die 
Regelung im bisherigen Satz 2 wird mangels praktischer Relevanz gestrichen. In den Fällen, 
in denen von einer dienststellenübergreifenden Ausschreibung abgesehen wird, wird durch 
den neuen Satz 2 die Position der Gleichstellungsbeauftragten gestärkt. Der Verweis im bis-
herigen Satz 5 wird ebenfalls gestrichen, da das Personaleinsatzmanagementgesetz außer 
Kraft getreten ist. Durch den neu aufgenommenen Satz 4 wird bestimmt, dass die Vorgaben 
zur Ausgestaltung der Ausschreibung auch dann zu berücksichtigen sind, wenn in einem Be-
reich ohne Unterrepräsentanz von Frauen ausgeschrieben wird.  
 
b)  
 
aa) Sprachliche Anpassung (geschlechtergerechte Sprache). 
 
bb) Der bisherige Satz 2 wird inhaltlich übernommen. Es wird sprachlich klargestellt, dass im 
Einvernehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten von der in Satz 1 verpflichtend geregelten 
wiederholten Ausschreibung abgesehen werden kann. 
 
cc) Der neu eingefügte Satz 3 entbindet die zuständige Stelle von der Verpflichtung der wie-
derholten Ausschreibung nach Satz 1, sofern bereits die erste Ausschreibung öffentlich erfolgt 
ist. Da in diesen Fällen eine nennenswerte Steigerung der Transparenz des Auswahlverfah-
rens und der Größe des Kreises der Bewerberinnen und Bewerber durch eine wiederholte 
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Ausschreibung nicht zu erwarten ist, wird das Ausschreibungsverfahren an dieser Stelle ent-
bürokratisiert. 
 
c) Mit der Neuregelung besteht die bisher bereits in Absatz 3 geregelte Verpflichtung zur öf-
fentlichen Ausschreibung von Ausbildungsplätzen bereits dann, wenn der Frauenanteil in dem 
jeweiligen Ausbildungsgang weniger als 50 Prozent beträgt. Dies entspricht der Gesamtaus-
richtung des Gesetzes an der Zielgröße eines Frauenanteils von 50 Prozent. Satz 3 gibt im 
Sinne der besseren Lesbarkeit anstelle eines Verweises den Gesetzeswortlaut des Absatzes 
2 Satz 2 wieder. 
 
d) Redaktionelle Änderung. Mit der Neuformulierung werden sowohl die Fälle des § 7 Absatz 
1 und 2 als auch die Fälle des § 7 Absatz 3 erfasst. 
 
e) Die Vorschrift des Absatzes 7 zur Geltung weitergehender Regelungen hat keine praktische 
Bedeutung erlangt und wird gestrichen. 
 
f) Folgeänderung zur Streichung des Absatzes 7.  
 
g) Das Personaleinsatzmanagementgesetz ist außer Kraft getreten. Der Verweis im bisherigen 
Absatz 9 ist zu streichen. 
 
Zu Nummer 12 (§ 9) 
 
Absatz 3 entspricht in seiner Zielsetzung dem bisherigen Absatz 3. In Konkretisierung des 
Diskriminierungsverbots sind gemäß der Vorschrift bestimmte Fragen im Vorstellungsge-
spräch unzulässig. Dies betrifft Umstände, die nur oder typischerweise gegenüber Bewerbe-
rinnen thematisiert werden. Gegenüber der bisherigen Regelung wird die Aufzählung der un-
zulässigen Fragen zur besseren Veranschaulichung erweitert. Es handelt sich nach wie vor 
um eine beispielhafte Präzisierung, nicht um eine abschließende Aufzählung. Im Einzelfall 
können sich auf der Grundlage des Diskriminierungsverbots auch Fragen nach sonstigen per-
sönlichen Gegebenheiten gegenüber Frauen verbieten, wie zum Beispiel die Frage nach der 
Aufgabenverteilung innerhalb der Partnerschaft. 
 
Zu Nummer 13 (§ 11) 
 
a) Bereits jetzt ist in Satz 1 normiert, dass Frauen mindestens entsprechend ihrem Anteil an 
den Bewerbungen für Fortbildungsmaßnahmen zuzulassen sind. Durch die Anfügung des 
neuen Satzes 2 wird darüber hinausgehend eine bevorzugte Berücksichtigung der Bewerbun-
gen von Frauen bestimmt, wenn die Fortbildung auf eine Tätigkeit in einer Vorgesetzten- oder 
Leitungsfunktion  vorbereitet, in der Frauen unterrepräsentiert sind.  Sie dient damit dem Ziel, 
Unterrepräsentanzen von Frauen in Führungspositionen abzubauen. Die Änderung trägt u. a. 
Erfahrungen aus der Praxis Rechnung, wonach in manchen Fällen Bewerbungen von geeig-
neten weiblichen Beschäftigten für Fortbildungsveranstaltungen, die auf die Übernahme von 
Führungs- und Leitungsfunktionen vorbereiten, aufgrund einer begrenzten Platzzahl nicht an-
genommen wurden. Die Bevorzugungsregel greift nur bis zum Erreichen eines hälftigen An-
teils von Frauen an der jeweiligen Fortbildungsmaßnahme, um männliche Bewerber nicht un-
verhältnismäßig zurückzudrängen.  
 
Satz 3 ist für die Fälle erforderlich, bei denen die Teilnahme an einer Führungsfortbildung von 
einem vorgeschalteten Auswahl- oder Zulassungsverfahren abhängig ist. Bereits im Auswahl- 
oder Zulassungsverfahren wurde die Zielquote für Frauen in Führungspositionen nach § 19 
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Absatz 6 LBG-E oder § 7 berücksichtigt. Insbesondere der erstmalige Wechsel in eine Füh-
rungsposition wird in der Regel durch die Teilnahme an „Pflichtfortbildungen“ begleitet. Die 
dafür erforderlichen Fortbildungskapazitäten werden durch die Verwaltung bereitgestellt. 
 
b) Sprachliche Anpassung (geschlechtergerechte Sprache) 
 
c) Für den Landesbereich zeichnet sich bereits zu großen Teilen eine ausgewogene Berück-
sichtigung von Frauen und Männern als Referierende ab. Dennoch soll von der Vorgabe, ver-
stärkt Leiterinnen und Referentinnen für Fortbildungsveranstaltungen einzusetzen, mit Blick 
auf die Vielfältigkeit der Fortbildungslandschaft und der Vielfalt an Fortbildungseinrichtungen 
auf Landesebene und im Bereich der Kommunen derzeit (noch) nicht abgerückt werden. Den 
zu konstatierenden positiven Entwicklungen wird mit der vorliegenden Modifizierung ausrei-
chend Rechnung getragen. 
 
Zu Nummer 14 (§ 12) 
 
§ 12 knüpft an die schon bisher im Rahmen der Vorschrift getroffenen Regelungen zur ge-
schlechtergerechten Gremienbesetzung an und entwickelt diese mit dem Ziel der besseren 
Wirksamkeit fort. Ausgerichtet am Gleichberechtigungsgebot des Artikels 3 Absatz 2 des 
Grundgesetzes sind die neuen Vorgaben weiterhin auf die Überwindung faktischer Nachteile 
von Frauen ausgerichtet und finden hierin ihre verfassungsrechtliche Legitimation. Bei Quotie-
rungsregelungen für die Besetzung von Gremien sind je nach betroffenem Bereich verschie-
dene verfassungsrechtliche Garantien zu beachten wie etwa die Garantie der kommunalen 
Selbstverwaltung, die Wissenschaftsfreiheit oder auch die Rundfunkfreiheit. Für Wahlgremien 
sind insbesondere die Grundsätze des Demokratieprinzips von Bedeutung: Hier muss das Er-
fordernis der demokratischen Legitimation mit der Verfolgung des Gleichstellungsziels aus Ar-
tikel 3 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes in Einklang gebracht werden („praktische Konkor-
danz“). Diese verfassungsrechtlichen Garantien schließen Quotierungsregelungen nicht aus, 
beeinflussen allerdings ihre Ausgestaltung, etwa im Hinblick auf Rechtsfolgen und Ausnahme-
möglichkeiten. Dem trägt die Formulierung des § 12 Rechnung.  
 
Konkretes Ziel ist es, eine Mindestbeteiligung von 40 Prozent Frauen an den einzelnen Gre-
mien zu erreichen und zu gewährleisten. Sie gelten für die in der Vorschrift bezeichneten we-
sentlichen Gremien. Sofern spezialgesetzliche Vorgaben für eine Geschlechterquote beste-
hen, gehen diese vor, soweit sie über die im LGG gesetzten Mindeststandards hinausgehen; 
dies gilt nicht für Regelungen, die  lediglich allgemeine Vorgaben enthalten. Vorgehende spe-
zialgesetzliche Regelungen finden sich derzeit beispielsweise im Landeshochschulrecht 
(HochschulG). Grundsätzlich empfiehlt sich aus Gründen der Sichtbarkeit, Passgenauigkeit 
und Wirksamkeit mittelfristig auch in anderen Bereichen die Verankerung von Quotierungsre-
gelungen im Spezialrecht. Dies gilt etwa für Bereiche, in denen besondere Besetzungslogiken 
bzw. Besetzungsverfahren bestehen und insbesondere dann, wenn die Zusammensetzung 
des in Frage stehenden Gremiums bereits fachrechtlich geregelt ist. Ebenso ist eine fachrecht-
liche Regelung angezeigt, wenn Bereiche öffentlicher Verwaltungs- oder Wirtschaftstätigkeit 
bereits in einem Spezialgesetz abschließend erfasst sind. Solange entsprechende Regelun-
gen fehlen, fungiert § 12, auch in der geänderten Fassung, im Hinblick auf die dort genannten 
Gremientypen als Auffangregelung mit generellem Charakter. 
Die Einführung verbindlicherer, spezifischerer Vorgaben geht mit einer Beschränkung der Gel-
tung auf wesentliche Gremien einher. Unabhängig von den spezifizierten Regelungen bleibt 
es für alle Gremien im Geltungsbereich des Gesetzes bei der allgemeinen Vorgabe der ge-
schlechtsparitätischen Besetzung. Die in den Dienststellen tätigen, in Form von Personalräten 
organisierten Personalvertretungen, sind keine Gremien im Sinne des § 12, da es sich hierbei 
gerade nicht um Organe der Dienststelle handelt. 
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Absatz 1 Satz 1 bestimmt als neue Zielgröße eine Quote von mindestens 40 Prozent Frauen. 
Die gewählte Mindestgröße von 40 Prozent lässt einerseits Raum für Flexibilität bei der Aus-
gestaltung der Gremienbesetzung in der Praxis. Andererseits ist sie hinreichend groß, um das 
Ziel der Chancengleichheit im Hinblick auf eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in we-
sentlichen Gremien darzustellen. Sie ist in dieser Größenordnung auch geeignet, einer Vor-
bildfunktion des öffentlichen Dienstes in diesem Handlungsfeld zu genügen. Die neue Vorgabe 
gilt für wesentliche Gremien. Wesentliche Gremien sind alle Gremien im Geltungsbereich des 
Gesetzes, die die Kriterien des Absatzes 2 erfüllen. Erfasst sind damit auch Wahlgremien. 
Gemäß Satz 2 ist für die Umrechnung in eine konkrete Personenzahl aufzurunden, wenn der 
Wert für die der Quote entsprechende Personenzahl hinter dem Komma 5 oder größer lautet; 
abzurunden ist, wenn der Wert unter 5 liegt. 
 
Absatz 2 definiert den Begriff der wesentlichen Gremien. Die Definition knüpft dabei an die 
herausgehobene Bedeutung bestimmter Arten bzw. Gruppen von Gremien an. Satz 1 nennt 
an erster Stelle als besondere Typen von Gremien Aufsichts- und Verwaltungsräte, wie bereits 
bisher in § 12 Absatz 1 Satz 1 LGG, ergänzt um vergleichbare Aufsicht führende Organe. Die 
Wesentlichkeit ergibt sich hier aus ihrer Stellung und Funktion als Kontrollorgan mit Entschei-
dungsbefugnissen von großer Bedeutung und Tragweite für die Unternehmen, für die sie tätig 
sind. Die weiteren unter den Begriff der wesentlichen Gremien fallenden Gremien sind anhand 
ihrer besonderen tatsächlichen oder rechtlichen Bedeutung zu identifizieren. Von besonderer 
tatsächlicher Bedeutung sind Gremien, deren Entscheidungen bzw. Empfehlungen sich in be-
sonderer Weise auf die Lebenssituation der Bürgerinnen und Bürger auswirken. Besondere 
Bedeutung ist gemäß Satz 2 regelmäßig für die dort genannten Kommissionen, Beiräte, Aus-
schüsse und Kuratorien anzunehmen. Kriterium für die Einordnung als wesentlich ist hier die 
Bezeichnung, die ein Indiz für die Wesentlichkeit ist. Die Aufzählung ist jedoch nicht abschlie-
ßend. Die weitere Konkretisierung erfolgt in der Form, dass die obersten Landesbehörden in 
ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich weitere Gremien als wesentliche Gremien bestimmen. 
Das Verfahren zur Bestimmung regeln die Ressorts in eigener Verantwortung. Satz 3 bestimmt 
den Begriff der Wahlgremien, für die die Sonderregelungen nach Absatz 4 und Absatz 5 Satz 
2 Ziffer 1 gelten. Wahlgremien sind zunächst Aufsichts- und Verwaltungsräte sowie vergleich-
bare Aufsicht führende Organe. Davon umfasst ist u. a. die große Gruppe der entsprechenden 
Organe kommunaler Unternehmen, die vom Rat als seinerseits aus Wahlen hervorgegange-
nem Gremium gewählt werden. Ebenso umfasst sind die Aufsichtsorgane der Landesunter-
nehmen. Soweit es sich um Organe öffentlich-rechtlicher Einrichtungen handelt, gilt § 12 ge-
mäß § 2 Absatz 1 unmittelbar. Für Organe von Unternehmen in privatrechtlicher Organisati-
onsform findet § 12 vermittelt durch die Unternehmenssatzung Anwendung; gemäß § 2 Absatz 
2 Satz 1 besteht die Verpflichtung, die entsprechende Anwendung des Gesetzes in der Unter-
nehmenssatzung zu vereinbaren. Die weitere Konkretisierung der Wahlgremien im Sinne der 
Vorschrift erfolgt durch den Begriff der in den Sätzen 1 und 2 definierten Wesentlichkeit in 
Verbindung mit dem Modus der Besetzung im Wahlverfahren. Als Wahlgremien gelten auch 
Gremien, in denen nur ein Teil der Mitglieder durch Wahl bestimmt wird. Aus Volkswahlen 
hervorgegangene politische Entscheidungsgremien sind keine Wahlgremien im Sinne der Vor-
schrift. Keine Wahlgremien im Sinne dieser Vorschrift sind aus Volkswahlen unmittelbar oder 
mittelbar hervorgegangene politische Vertretungskörperschaften. Der Begriff bezeichnet Gre-
mien, die sich aus gewählten unabhängigen Vertreterinnen und Vertretern zusammensetzen, 
die in ihren Entscheidungen frei sind. Unmittelbar aus Volkswahlen hervorgegangene Gremien 
in diesem Sinne sind die Räte. Mittelbar aus diesen volksgewählten Gremien gehen z. B. die 
Landschaftsversammlungen als Gremien von Gemeindeverbänden, den Landschaftsverbän-
den, hervor. Die Ausschüsse sind jeweils als Untergliederungen dieser Gremien ebenfalls in 
den Ausnahmetatbestand mit einbezogen.  
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Absatz 3 regelt das bisher in Absatz 2 normierte Verfahren bei der Bildung oder Wiederbeset-
zung von Gremien. Satz 1 verpflichtet die entsendenden Stellen dazu, zu mindestens 40 Pro-
zent Frauen zu benennen. Die bisherige Vorgabe, ebenso viele Frauen wie Männer zu benen-
nen, wird damit an das neue Ziel eines Mindestfrauenanteils von 40 Prozent angepasst. Auch 
hinsichtlich des Grades der Verpflichtung wird die Regelung verbindlicher gefasst. An die 
Stelle der bisherigen „Sollregelung“ tritt eine uneingeschränkte Verpflichtung in Form der 
„Mussregelung“. Satz 2 entspricht dem bisherigen Absatz 2 Satz 2 und regelt das Verfahren 
für den Fall, dass das Benennungsrecht nur für eine Person besteht. Ist bzw. wird der betref-
fende Gremiensitz aktuell mit einem Mann besetzt, hat die entsendende Stelle beim jeweils 
nächsten Entsendungsvorgang eine Frau zu entsenden. Satz 3 orientiert sich am bisherigen 
Absatz 2 Satz 4 und bestimmt, dass die Vorgaben für Benennungen entsprechend für die 
Begründung der Mitgliedschaft durch Berufungsakt einer Dienststelle gelten. Damit wird si-
chergestellt, dass auch für diese Form der Begründung einer Mitgliedschaft die Quotenvor-
gabe gilt. Für Wahlgremien gilt Absatz 4. 
 
Absatz 4 greift die Regelung des bisherigen Absatzes 1 Satz 2 zur Quotierung von Wahlvor-
schlägen auf und fasst sie verbindlicher und präziser. Die Verpflichtung, dass bei der Aufstel-
lung von Listen und Kandidaturen auf die paritätische Repräsentanz von Frauen geachtet wer-
den soll, wird durch die Vorgabe ersetzt, dass der Anteil von Frauen bei der Aufstellung von 
Listen und Kandidaturen mindestens 40 Prozent betragen soll. Diese Regelung gilt für alle 
Wahlgremien im Sinne des Absatzes 2.  
 
Absatz 5 legt fest, dass nur ausnahmsweise aus zwingenden Gründen von den durch die Ab-
sätze 1 und 3 vorgegebenen Mindestquoten abgewichen werden darf und nennt hierzu Regel-
beispiele. Nach Ziffer 1 ist eine Abweichung von der Mindestquote nach Absatz 1 ausnahms-
weise zulässig und somit vom Gesetz gedeckt, wenn Mitglieder aufgrund einer Wahl ernannt 
werden, z. B. die Vertreterinnen und Vertreter der Kommune im Aufsichtsrat eines kommuna-
len Unternehmens. Ziffer 2 regelt eine Ausnahme für den Fall, dass Regelungen, d. h. gesetz-
liche oder untergesetzliche verbindliche Vorgaben die Besetzung von Gremiensitzen kraft Am-
tes oder Funktion festlegen. Gemäß Satz 3 werden diese geborenen Mitglieder nicht in die 
Berechnung des Mindestanteils nach Absatz 1 einbezogen. In den Fällen, in denen mehrere 
Personen kraft Amt oder Funktion zur Verfügung stehen, muss die Auswahl entsprechend den 
Grundsätzen der geschlechtergerechten Gremienbesetzung erfolgen. Im Rahmen der Aus-
wahl ist auch ohne gesetzliche Anrechnungspflicht auf das Erreichen der Mindestquote von 
40 % für diesen Bereich hinzuwirken. Während sich die Ziffern 1 und 2 auf Abweichungen vom 
Mindestanteil nach Absatz 1 und somit auf das Gremium als Ganzes beziehen, benennt Ziffer 
3 den Ausnahmetatbestand für Entsendungen. Ein zwingender Grund liegt danach vor, soweit 
der entsendenden Stelle die Einhaltung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist. Dieses 
setzt voraus, dass sich die entsendende Stelle hinreichend um die Benennung von Frauen 
bemüht hat und dieses Bemühen erfolglos war. Gemäß Satz 4 ist dies gegenüber der beru-
fenden Stelle darzulegen. Die Beurteilung der Frage, ob die Darlegung eine von Absatz 3 
abweichende Benennung rechtfertigt, liegt gemäß Satz 5 bei der Dienststellenleitung der be-
rufenden Stelle. Um die Entscheidungsfindung transparent und nachvollziehbar zu machen, 
ist die Entscheidung aktenkundig zu machen. Werden in diesem Verfahren keine tatsächlichen 
Hinderungsgründe im Sinne von Satz 2, Ziffer 3 festgestellt, bleibt der betreffende Sitz nach 
Satz 6 zunächst frei („leerer Stuhl“). Sobald eine quotenkonforme Nachbenennung erfolgt, 
kann der Sitz eingenommen werden. Die Rechtsfolge des leeren Stuhls gilt jedoch nicht, wenn 
die Mindestquote nach Absatz 1 durch anderweitige Entsendungen bzw. Berufungen bereits 
erfüllt wird. Auch hier zählen geborene Mitglieder bei der Berechnung nicht mit.  
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Absatz 6 Satz 1 trifft Festlegungen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Zusammen-
setzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten. Wird bei einer Wahl der Mindestanteil von 40 
Prozent Frauen nicht erreicht, ist dies im Rahmen der Unterrichtung anzugeben. Dies ent-
spricht von der Zielrichtung her der Rechtsfolge, Ausnahmen aktenkundig zu machen, wie sie 
Absatz 5 Satz 4 für Entsendungen festlegt. Die Regelung greift die sich aus dem Demokratie-
prinzip herleitende besondere Verantwortlichkeit der gewählten Institutionen und ihre Kontrolle 
durch die Öffentlichkeit auf und schafft insoweit eine adäquate Rechtsfolge für das Verfehlen 
des vorgeschriebenen Frauenanteils. Satz 3 schreibt besondere Berichtspflichten für Gremien 
vor, die einer obersten Landesbehörde zugeordnet sind und bestimmt, dass die Gremien der 
Behörde einmal pro Jahr über ihre Zusammensetzung nach Geschlecht berichten. Der festge-
legte Jahres-Turnus für die Berichte orientiert sich an bereits bestehender Praxis, die Zusam-
mensetzung von Gremien hausintern jährlich abzufragen. Falls die Quotierungsvorgabe von 
40 Prozent nicht erreicht wird, ist dies zusätzlich zu begründen. 
 
Absatz 7 greift die bisher in § 12 Absatz 1 Satz 1 geregelte allgemeine Vorgabe der ge-
schlechtsparitätischen Besetzung auf. Der Regelung liegt ein weit gefasster Gremienbegriff 
zugrunde und erfasst damit auch die Gremien, die nicht unter Absatz 2 fallen, wie beispiels-
weise Projektgruppen und Ad-hoc-Gremien, die kurzfristig für einen Arbeitsauftrag gebildet 
werden. Für diese Gremien obliegt es den Dienststellen gemäß § 3, in eigener Verantwortung 
geeignete Verfahren zur Realisierung des Ziels der Vorschrift zu erarbeiten und anzuwenden.  
 
Absatz 8 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Absatz 3 und erstreckt die Besetzungs-
vorgaben auf Entsendungen von Vertreterinnen und Vertretern der Dienststellen oder Einrich-
tungen im Sinne des LGG in Gremien außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes. 
 
Absatz 9 stellt klar, dass, soweit Spezialregelungen zur geschlechtergerechten Besetzung von 
Gremien existieren, diese der Regelung in § 12 vorgehen, soweit sie über die im LGG gesetz-
ten Mindeststandards hinausgehen. Die in § 12 verankerte Regelung zu Gremien stellt eine 
Auffangregelung dar, die gegenüber spezialgesetzlichen Regelungen nachrangig ist, soweit 
diese weitergehend sind. Dabei kann es in vielen Fällen sinnvoll oder sogar geboten sein, eine 
Vorschrift, die auf die geschlechtergerechte Besetzung von Gremien zielt, in einer Spezialre-
gelung im Fachrecht zu verankern: Insbesondere die abschließende spezialgesetzliche Nor-
mierung eines Bereichs, festgelegte Besetzungslogiken oder aber auch die Relevanz beson-
derer verfassungsrechtlicher Prinzipien wie etwa der Wissenschaftsfreiheit im Hochschulrecht 
legen es nahe, Spezialregelungen zu schaffen. Sie haben nicht nur den Vorteil, passgenaue 
Regelungen zu enthalten, die speziell auf den jeweiligen Bereich zugeschnitten sind; sie kön-
nen auch in ihrer Ausgestaltung, insbesondere bezüglich der Höhe der Mindestquote, der vor-
gesehenen Verfahren oder auch der Rechtsfolgen bei ihrem Nichterreichen, weitergehend 
sein. Die Auffangregelung des allgemeinen Gleichstellungsrechts ist dagegen so formuliert, 
dass sie möglichst vielen verschiedenen Gremien Rechnung trägt. Sie setzt den Mindeststan-
dard. 
 
Zu Nummer 15 (§ 13) 
 
Die bisherige Bezeichnung „Arbeitszeit“ wird in der Überschrift durch die Bezeichnung „Ar-
beitsmodelle“ ersetzt.  
 
In Absatz 1 erfolgt eine sprachliche Anpassung. Das generische Maskulinum wird durch eine 
Formulierung ersetzt, die der in § 64 Abs. 1 LBG entspricht.  
 
Absatz 3 Satz 1 wird sprachlich hinsichtlich einer Formulierung angepasst, die der in § 64 Abs. 
1 LBG entspricht. Um Teilzeitbeschäftigten die Änderung (insb. Aufstockung) ihrer Stunden-
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zahl oder die Rückkehr zur Vollzeit zu erleichtern, bleibt eine Befristung der Teilzeitbeschäfti-
gung aus gleichstellungspolitischer Sicht dennoch sinnvoll. Zwar wird der Rückkehranspruch 
bei Unzumutbarkeit der Fortsetzung der Teilzeit in Absatz 7 verstärkt und nun als „Muss-Re-
gelung“ gefasst, allerdings können ihm dienstliche Belange entgegenstehen. Außerdem sind 
die Fälle, in denen eine Erhöhung der Arbeitszeit angestrebt wird, ohne dass die Fortsetzung 
der Teilzeit unzumutbar wäre, vom Rückkehranspruch ohnehin nicht erfasst. In Satz 2 wird in 
Bezug auf das Verfahren zur Beantragung einer Arbeitszeitreduzierung klargestellt, dass die 
Wahrnehmung von Vorgesetzten- und Leitungspositionen im Regelfall keinen entgegenste-
henden zwingenden dienstlichen Belang darstellt. Ob dies zutrifft, ist vielmehr anhand der Um-
stände des Einzelfalls, d. h. anhand der Erfordernisse der konkret ausgeübten Tätigkeit und 
der damit verbundenen Anforderungen an die oder den Beschäftigten zu prüfen. Dabei ist eine 
sorgsame Abwägung der (möglicherweise) widerstreitenden Interessen durchzuführen. In der 
Praxis wird vielfach unterstellt, dass verantwortungsvolle bzw. mit Führung verbundene Auf-
gaben es regelmäßig erfordern, dass die oder der Beschäftigte in größtmöglichem Umfang 
und damit jedenfalls im Rahmen einer Vollzeittätigkeit anwesend und erreichbar ist. Dement-
sprechend ist eine Arbeitszeitreduzierung in Führungspositionen nach wie vor die Ausnahme. 
Angesichts der Verfügbarkeit moderner Kommunikationsmittel und Formen der Teilung von 
Aufgaben („Jobsharing“) ist die dem zugrunde liegende Einschätzung jedoch nicht zeitgemäß. 
Sie bedeutet ein Hindernis für die Vereinbarkeit von Führungstätigkeiten mit familiären Belan-
gen, dem die Vorschrift entgegentritt. Die Regelung gilt grundsätzlich für beide Geschlechter, 
zielt jedoch in Bezug auf die weiblichen Beschäftigten insbesondere auch auf eine vermehrte 
Teilhabe an Führungspositionen. Soweit dem Antrag einer oder eines Beschäftigten mit Fami-
lienaufgaben auf Reduzierung der regelmäßigen Arbeitszeit aufgrund entgegenstehender 
zwingender dienstlicher Belange nicht entsprochen werden kann, verpflichtet der neu aufge-
nommene Satz 3 die Dienststelle, die Gründe hierfür im Einzelnen schriftlich darzulegen. Dies 
dient der Transparenz und Nachvollziehbarkeit sowie der Rechtssicherheit des Verfahrens. 
Die Vorgabe zur Befristung der Teilzeitbeschäftigung (vormals § 13 Absatz 3 Satz 2) entfällt 
in Anpassung an die durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz entsprechend geänderte 
Vorschrift im Landesbeamtengesetz. 
 
In Absatz 4 Satz 2 wird durch die Einfügung des Begriffs „wöchentlicher“ vor dem Begriff „Ar-
beitszeit“ klar gestellt, dass es sich um die aufgrund eines Antrags reduzierte wöchentliche 
Arbeitszeit handelt und nicht um eine aus anderen Gründen (Ermäßigung wegen Alters, 
Schwerbehinderung etc.) ermäßigte Arbeitszeit. 
 
Die Änderungen in Absatz 7 vollzieht die Verankerung eines entsprechenden Anspruchs in § 
64 Absatz 4 des Landesbeamtengesetzes nach. 
 
Der neu eingeführte Absatz 8 ergänzt die Vorschriften in Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 Satz 2 
sowie das Benachteiligungsverbot in Absatz 4 Satz 1 und bringt in besonderer Weise zum 
Ausdruck, dass das Gesetzesziel, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und 
Männer zu verbessern, nicht nur die Berufstätigkeit als solche umfasst, sondern auch eine 
verbesserte Vereinbarkeit von Karriere und Familie einschließt. Es wird klargestellt, dass 
grundsätzlich weder eine Arbeitszeitreduzierung noch Telearbeit, Jobsharing oder andere be-
sondere Formen der Arbeitsorganisation Hinderungsgründe für die Übernahme oder Wahr-
nehmung einer Vorgesetzen- oder Leitungsfunktion darstellen. Darüber hinaus wird die be-
sondere Verpflichtung normiert, diese Formen der Arbeitsgestaltung im Bereich von Leitungs-
funktionen konkret zu fördern. Das Fördergebot bezieht sich ausdrücklich auf beide Ge-
schlechter. Hierdurch wird verdeutlicht, dass die Inanspruchnahme von Angeboten im Bereich 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch und insbesondere bei den männlichen Beschäf-
tigten mit Führungs- und Leitungsfunktionen ein erwünschtes Verhalten darstellt. Da Männer 
noch selten solche Angebote nutzen, zumal in Führungspositionen, gilt es, insoweit Vorbilder 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12366 

 
 

75 

zu schaffen. Der Förderauftrag soll außerdem dazu beitragen, geeignete Modelle zu entwi-
ckeln, die sowohl den Interessen von Beschäftigten entgegen kommen, als auch die dienstli-
chen Belange berücksichtigen.  
 
Zu Nummer 16 (§ 14) 
 
Absatz 1 Satz 1 wird hinsichtlich einer geschlechtergerechten Formulierung ange-passt. In 
Satz 2 wird der bisher in § 14 Absatz 3 geregelte Verweis auf die Informations- und Beratungs-
pflichten des § 13 Absatz 5 übernommen und ist nun im Kontext der Vorschriften zum Antrag 
geregelt. Die Vorgabe zur Befristung der Beurlaubung (vormals § 14 Absatz 1 Satz 2) entfällt 
in Anpassung an die durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz entsprechend geänderte 
Vorschrift im Landesbeamtengesetz. Aber auch hier bleibt eine Befristung der Beurlaubung 
aus den zu § 13 Absatz 3 Satz 1 ausgeführten Gründen sinnvoll. Infolge der Änderung in 
Absatz 1 Satz 2 wird Absatz 3 gestrichen. Die Nummerierung der nachfolgenden Absätze rückt 
jeweils um eine Ziffer nach oben. 
 
In Absatz 2, 3 und 5 wird der Begriff „Erziehungsurlaub“ in Anpassung an die Terminologie im 
Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG) 
vom 5.12.2006 in der jeweils zutreffenden grammatikalischen Form durch den Begriff „Eltern-
zeit“ ersetzt.  
 
Die Änderung in Absatz 4 Satz 1 dient der Konkretisierung des Kreises der Adressatinnen und 
Adressaten. Die Sätze 2 und 3 übernehmen den bisherigen Regelungsinhalt des Absatzes 7. 
Die hiernach bestehende Verpflichtung der Dienststelle, Beschäftigte, die sich in einer Beur-
laubung oder Elternzeit befinden, über das Fortbildungsangebot zu unterrichten, ist jetzt stren-
ger gefasst. Angesichts des hohen Stellenwertes von Fortbildung für die Personalentwicklung, 
insbesondere auch, um während der Phasen von Elternzeit und Beurlaubung den beruflichen 
Anschluss zu halten, ist eine uneingeschränkte Geltung der Informationspflicht angemessen. 
Im Hinblick auf die in Absatz 5 normierte Beratungspflicht ist es angezeigt, das Ziel des Status- 
und Qualifikationserhalts im Zusammenhang mit der neuen Pflicht, proaktiv Fortbildungen an-
zubieten, zu verankern. 
 
In Absatz 5 werden die bisherigen Regelungen aus § 14 Absatz 6 und 8 übernommen und 
zusammengeführt. 
 
Zu Nummer 17 (§ 15) 
 
Die Überschrift wird redaktionell angepasst.  
 
In Absatz 1 Satz 1 wird durch das Einfügen des Wortes „mindestens“ vor „eine Stellvertreterin“ 
klar gestellt, dass neben der Gleichstellungsbeauftragten auch mehrere Stellvertreterinnen be-
stellt werden können. Die Stellvertretung kann nicht nur als Abwesenheitsvertretung ausge-
staltet, sondern es können zur Entlastung der Gleichstellungsbeauftragten zwischen dieser 
und ihrer Stellvertreterin auch Aufgaben aufgeteilt werden. Dadurch wird vielfach bestehende 
Praxis rechtlich nachgezeichnet. Die Modalität der Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten 
wird durch die Übernahme von Satz 1 aus der Verwaltungsvorschrift Nr. 1.2 zu § 15 präzisiert 
und zur Nachzeichnung bestehender Praxis um die Möglichkeit der Durchführung eines Inte-
ressenbekundungsverfahrens erweitert. Bei einer der Bestellung vorausgehenden Ausschrei-
bung steht es den Dienststellen frei, ob diese dienststellenintern oder –extern erfolgt. Der neu 
eingefügte Satz 3 stellt sicher, dass bei einer Ausgestaltung der Stellvertretung als Abwesen-
heitsvertretung, die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte im Vertretungsfall dieselben 
Rechte und Pflichten wie die Gleichstellungsbeauftragte hat. Sofern der stellvertretenden 
Gleichstellungsbeauftragten bestimmte Aufgaben grundsätzlich zur Bearbeitung in eigener 
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Zuständigkeit übertragen werden („Aufgabenvertretung“), gilt das zur Abwesenheitsvertretung 
Gesagte entsprechend; sie hat dann in Bezug auf die ihr übertragenen Aufgaben dieselben 
Rechte und Pflichten wie die Gleichstellungsbeauftragte sie hätte. 
 
In Absatz 2 wird die bisherige Regelung aus § 15 Absatz 3 übernommen. 
 
Absatz 3 regelt den Fall der Zusammenlegung von Dienststellen zu einer neuen Dienststelle. 
Es handelt sich hierbei um eine neue Vorschrift, die sicherstellen soll, dass Zeiten, in denen 
mangels Amtsbesetzung den gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben der Gleichstellungsbe-
auftragten nicht nachgekommen werden kann, künftig vermieden werden. Nach Satz 1 gilt für 
den Fall, dass Dienststellen zusammengelegt werden, dass die amtierenden Gleichstellungs-
beauftragten und Stellvertreterinnen bis spätestens sechs Monate nach Zusammenlegung der 
Dienststellen in ihrem Amt bleiben. Die Notwendigkeit einer solchen Regelung ergibt sich da-
raus, dass bei der Zusammenlegung von Dienststellen in der Praxis häufig eine zeitliche Va-
kanz eingetreten ist, in der weder das Amt der Gleichstellungsbeauftragten, noch das der Stell-
vertreterin besetzt war. Infolgedessen wurden häufig Entscheidungen getroffen und Maßnah-
men durchgeführt, an denen keine Gleichstellungsbeauftragte beteiligt war. Gemäß Satz 2 
erfolgt die Aufgabenaufteilung und -wahrnehmung bis zum Ende der Amtszeiten in gegensei-
tigem Einvernehmen zwischen den Gleichstellungsbeauftragten und Stellvertreterinnen. Für 
die Zeit zwischen Zusammenlegung von Dienststellen und Bestellung einer neuen Gleichstel-
lungsbeauftragten und Stellvertreterin bleiben die amtierenden Amtsinhaberinnen für die Be-
schäftigten der Dienststelle zuständig, für die sie vor der Zusammenlegung zuständig waren. 
Sofern Entscheidungen getroffen und Maßnahmen durchgeführt werden, die die gesamte 
neue Dienststelle betreffen, sind alle Gleichstellungsbeauftragten zu beteiligen. Aufgaben und 
Beteiligungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten ergeben sich aus den §§ 16 ff. LGG. Ge-
mäß Satz 3 muss die Neubestellung nach Maßgabe des § 15 rechtzeitig vor Ablauf von sechs 
Monaten nach Zusammenlegung der Dienststellen abgeschlossen sein. 
 
Absatz 4 ist ebenfalls neu und regelt den Fall der Teilung oder Aufspaltung einer Dienststelle. 
Gemäß Satz 1 endet die Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten und die der Stellvertrete-
rinnen im Falle der Teilung oder Aufspaltung einer Dienststelle in zwei oder mehrere Dienst-
stellen spätestens sechs Monate nach dem Vollzug des Organisationsaktes. Satz 2 stellt für 
diesen Fall klar, dass Absatz 3 Satz 3 entsprechend gilt. 
 
Eine weitere Neuregelung ist in Absatz 5 enthalten, der den Fall der Eingliederung einer 
Dienststelle in eine andere Dienststelle regelt. In diesem Fall enden die Amts-zeit der Gleich-
stellungsbeauftragten und die der Stellvertreterin (beziehungsweise der Stellvertreterinnen) 
der eingegliederten Dienststelle mit dem Vollzug des Organi-sationsaktes der Eingliederung. 
Die neue Vorschrift erfasst auch den Fall, dass mehrere Dienststellen in eine andere Dienst-
stelle eingegliedert werden. Sie soll Rechtsunsicherheiten vermeiden, die bei Eingliederungen 
in der Vergangenheit häufig entstanden sind. Ebenso soll verhindert werden, dass Zeiten ent-
stehen, in denen das Amt der Gleichstellungsbeauftragten und das der Stellvertreterin (bezie-
hungsweise der Stellvertreterinnen) unbesetzt sind. Gleichzeitig wird klargestellt, dass das 
Amt der Gleichstellungsbeauftragten und das der Stellvertreterin (beziehungsweise der Stell-
vertreterinnen) der Dienststelle, in die eine andere Dienststelle eingegliedert wird, bestehen 
bleiben. 
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Zu Nummer 18 (§ 15a) 
 
Die vorgesehene Pflicht zur Bestellung von Ansprechpartnerinnen für Gleichstellungsfragen 
an Schulen ist eine notwendige Folge schulrechtlicher Änderungen nach Inkrafttreten des LGG 
1999: Im Zusammenhang mit der Verlagerung der Zuständigkeit für die Personalauswahl bei 
Lehrereinstellungsverfahren und für einzelne Dienstvorgesetztenaufgaben auf die Ebene der 
Schulleitungen (§ 57 Absatz 7, § 59 Absatz 5 Schulgesetz NRW) wurde den Ansprechpartne-
rinnen für Gleichstellungsfragen in diesem Rahmen die Wahrnehmung der Aufgaben der 
Gleichstellungsbeauftragten übertragen (§ 59 Absatz 5 Satz 2 Schulgesetz NRW). 
 
Die meisten Schulen haben inzwischen die bisherige Option zur Bestellung von Ansprechpart-
nerinnen für Gleichstellungsfragen bereits genutzt. Mit der nun vorgesehenen Bestellungs-
pflicht wird dieser Stand der Praxis auf Normebene nachgezeichnet und der Regelung des § 
15 Absatz 1 LGG angepasst, die unter anderem darauf abzielte, Gleichstellungsbeauftragte 
an weitgehend allen Dienststellen mit Zuständigkeiten für Personalentscheidungen zu instal-
lieren (Gesetzesbegründung 1999, Drucksache 12/3959, Seite 58). Zusätzliche Aufgaben wer-
den mit der neu geregelten Verpflichtung zur Bestellung nicht übertragen. Die Neuregelung ist 
insofern haushaltsneutral. Der Entlastungsanspruch für Ansprechpartnerinnen an Schulen ist 
bereits in § 59 Absatz 5 Schulgesetz durch Verweis auf § 16 Absatz 2 Satz 2 LGG normiert. 
Die Erfüllung ist weitergehend konkretisiert durch die Nutzungsmöglichkeit des Kontingents 
besonderer Anrechnungsstunden an Schulen (§ 2 Absatz 5 der Verordnung zu § 93 Absatz 2 
Schulgesetz NRW). Daneben sind Entlastungen erreichbar durch organisatorische Maßnah-
men wie z.B. durch Befreiung von Pausenaufsichten und Aufgaben bei schulischen Sonder-
veranstaltungen, Befreiung von Unterrichtsvertretungen, stundenplantechnische (Teil-)Frei-
stellung an Tagen, die eine Mitwirkung in einer schulischen Auswahlkommission erfordern und 
durch die Bestellung mehrerer Stellvertreterinnen. Die Realisierung des Fortbildungsan-
spruchs ist weiterhin im Rahmen der jährlich bereitgestellten Mittel für Lehrerfortbildung zu 
gewährleisten.  
 
Aufgrund der qualitativen und quantitativen Beschränkung gleichstellungsrechtlicher Mitwir-
kung im Vergleich mit den umfassenden Aufgaben, Pflichten und Rechten der Gleichstellungs-
beauftragten von Dienststellen gem. § 15 Absatz 1 LGG gelten für die Ansprechpartnerinnen 
folgende Regelungen entsprechend, soweit sie die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten 
wahrnehmen: 
 
● § 15 Abs. 1 Satz 2: Bestellung nach vorheriger (interner) Ausschreibung oder Interessens-
abfrage 

● § 15 Absatz 1 Satz 3: gleiche Rechte der Stellvertreterin im Vertretungsfall, 

● § 15 Absatz 2 (neu): nur Frauen können für die Funktion bestellt werden; sie sollen über eine 
entsprechende fachliche Qualifikation verfügen, 

● § 16 Absatz 1 Satz 1 bis 4: Definition der Aufgabenebene = „Verwaltungsmodell“; Vorrang 
der Aufgabenwahrnehmung; Verbot des Interessenwiderstreits; Ausschluss der Mitgliedschaft 
im Lehrerrat, 

● § 16 Absatz 2 Satz 2: Anspruch auf Entlastung „im erforderlichen Umfang (…) im Rahmen 
der verfügbaren Stellen“ (entspricht Verweis in § 59 Absatz 5 Satz 3 Schulgesetz NRW),  

● § 16 Absatz 3: Benachteiligungsverbot in Bezug auf die Tätigkeit und die berufliche Entwick-
lung; Tätigkeit wird bei der dienstlichen Beurteilung berücksichtigt,  

● § 16 Absatz 5: Pflicht zur Verschwiegenheit,  
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● § 17 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 Nummern 1 bis 3 und Absatz 2: Aufgabenrahmen (Kern-
aufgabe ist die Pflichtmitwirkung bei personellen, organisatorischen, sozialen Entscheidungen, 
soweit der Schulleitung übertragen, und die Beratung  in Fragen der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie; darüber hinaus unterrichts-/ schulfachliche Impulse vor dem Hintergrund der Ge-
neralklausel des Absatz 1 im Rahmen der Kapazitäten und des Rechts auf Schwerpunktset-
zung), 

● § 18 Absatz 1 bis 6: Rechte (frühzeitige Unterrichtung, Akteneinsicht, Fristen zur Stellung-
nahme, Pflicht zur schriftlichen Dokumentation der Beteiligung, schriftliche Begründung sei-
tens der Schulleitung bei abweichender Entscheidung, Folgen bzw. Heilung einer Nicht-Betei-
ligung, Vortragsrecht bei der Leitung, Angebot von Sprechstunden für die Beschäftigten, Aus-
tausch und Vernetzung mit anderen GB und dem für Gleichstellung zuständigen Ministerium 
ohne Dienstweg. Möglichkeit von Vereinbarungen über die Form und das Verfahren der Be-
teiligung; Anwendungsfälle und Grenzen dieser Vereinbarungen werden in den ressortspezi-
fischen Verwaltungsvorschriften näher geregelt, vgl. § 23 Satz 2.).  

● § 19: Widerspruchsrecht und Recht auf Beiziehung der übergeordneten Dienststelle. 

Den Ansprechpartnerinnen für Gleichstellungsfragen und ihren Stellvertreterinnen wird nun-
mehr ausdrücklich ein gesetzlicher Anspruch auf Teilnahme an solchen Fortbildungen einge-
räumt, die ihnen die erforderlichen Kenntnisse zur Erfüllung ihrer Aufgaben vermitteln. 
 
Studienseminare als Einrichtungen der II. Phase der Lehramtsausbildung sind durch gesetzli-
che Regelung in Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) umbenannt. Die Rolle 
der Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen ist an den ZfsL weiterhin angelegt als „ver-
längerter Arm“ der zuständigen Gleichstellungsbeauftragten in der Bezirksregierung, die 
dienstvorgesetzte Stelle sowohl der Beschäftigten als auch der Lehramtsauszubildenden ist. 
Die Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen am ZfsL berät die Beschäftigten in Angele-
genheiten der Gleichberechtigung und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie; daneben un-
terstützt und berät sie die Leitung des Zentrums und der Seminare bei der Implementation der 
Aspekte geschlechtergerechten Unterrichts in die Ausbildung. Aufgaben der Pflichtmitwirkung 
einer Gleichstellungsbeauftragten sind – anders als an Schulen gemäß § 59 Absatz 5 Schul-
gesetz NRW - nicht übertragen. Es bleibt daher bei einer optionalen Bestellung. 
 
Zu Nummer 19 (§ 16) 
 
a) Die Überschrift wird hinsichtlich des Regelungsinhaltes des § 16 präzisiert. 
 
b) Der neu gefasste Satz 2 stellt klar, dass die Gleichstellungsbeauftragte bei einer nur teil-
weisen Entlastung im Rahmen ihrer Weisungsfreiheit auch über den Vorrang ihrer Aufgaben-
wahrnehmung entscheidet. Der für die Entlastung festgesetzte Umfang wird davon nicht be-
rührt. Zur Vermeidung von Interessenkollisionen bestimmt der neu eingefügte Satz 4, dass die 
Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterinnen nicht der Personalvertretung, dem 
Richterrat oder dem Staatsanwaltschaftsrat angehören dürfen. Die vorgesehene Ergänzung 
ist sinnvoll, um Interessenkollisionen auch bei der Aufgabenwahrnehmung durch sowohl die 
Gleichstellungsbeauftragten als auch die Stellvertreterinnen zu vermeiden 
 
c) Redaktionelle Anpassung 
 
d) Folgeänderung zu der Änderung in § 15 Absatz 1 Satz 1. 
 
e) Absatz 4 regelt erstmalig den Anspruch der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellver-
treterin(nen), an mindestens einer Fortbildung pro Jahr teilzunehmen, um die für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben notwendigen Kenntnisse zu erwerben und zu vertiefen. Seit Inkrafttreten des 
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Landesgleichstellungsgesetzes 1999 sind die Aufgabenbereiche der Gleichstellungsbeauf-
tragten gewachsen und komplexer geworden, die Anforderungen an die persönliche und fach-
liche Qualifikation der Gleichstellungsbeauftragten gestiegen. Neben der Schaffung einer star-
ken Rechtsposition durch gesetzliche Grundlagen sind daher flankierende Maßnahmen, die 
die Gleichstellungsbeauftragten und ihre Stellvertreterin(nen) in ihrer täglichen Arbeit unter-
stützen, unerlässlich. Dazu gehört eine kontinuierliche Fortbildung, die Fachwissen, aber auch 
fachübergreifende Fähigkeiten (z. B. strategisches Handeln) und Kompetenzen (sog. „soft ski-
lls“) vermittelt. Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen sind die Gleichstellungsbe-
auftragte und ihre Stellvertreterin(nen) von ihren anderen Dienstpflichten freizustellen. Ihre 
sonstigen Ansprüche auf Fortbildung werden durch den Mindeststandard von einer Fortbil-
dungsveranstaltung pro Jahr nicht berührt. Auf der Grundlage einer ermittelten Preisspanne 
wird aktuell von einem durchschnittlichen Kostenansatz in Höhe von 600 € pro Einzelmaß-
nahme (einschließlich Reisekosten) ausgegangen. 
 
f) In Absatz 5 wird die bisherige Regelung aus Absatz 4 übernommen. 
 
Zu Nummer 20 (§ 17) 
 
a) Die Ergänzung des Aufgabenspektrums in Absatz 1 Satz 1 um die beratende Funktion un-
terstreicht die Expertise der Gleichstellungsbeauftragten und ihre Bedeutung für die Umset-
zung des Gleichstellungsauftrags durch die Dienststelle. Die Neustrukturierung der Aufgaben 
der Gleichstellungsbeauftragten in Satz 2 dient der besseren Übersichtlichkeit und enthält in 
Ziffer 4 eine Folgeänderung aufgrund des neu eingefügten § 6a. Die neueingefügte Ziffer 5 
stellt eine sachgerechte Ergänzung der beispielhaften Aufzählung dar. Die Hervorhebung be-
deutsamer Planungsvorhaben der Dienststelle als mitwirkungspflichtiger Sachverhalt passt 
sich in die Zielsetzung der Novellierung (Stärkung der Position der Gleichstellungsbeauftrag-
ten sinnvoll ein. Die Gleichstellungsrelevanz wird regelmäßig gegeben sein. Die gleichberech-
tigte Teilnahme an Beurteilungsbesprechungen in Satz 3 entspricht der bisher in Absatz 1, 2. 
Halbsatz, Ziffer 1 geregelten Vorgabe. Vor dem Hintergrund der Bedeutung der Stellenbewer-
tung für die Einkommenssituation inkl. des Aspektes der Entgeltgleichheit für gleichwertige 
Tätigkeiten, ist die Stellenbewertungskommission als gleichstellungspolitisch besonders rele-
vantes Gremium einzuordnen. Um das Recht der GB zur Mitwirkung in den Dienststellen, die 
eine solche Kommission eingerichtet haben, klarzustellen, wird Satz 3 entsprechend ergänzt. 
Die Gleichstellungsbeauftragte ist gleichberechtigtes Mitglied von Auswahlkommissionen (vgl. 
den bereits in der Gesetzesbegründung zu § 17 des Landesgleichstellungsgesetzes aus dem 
Jahr 1999 enthaltenen Hinweis). 
 
b) In Absatz 2 erfolgt eine Ergänzung dahingehend, dass Gegenstand der Beratung und Un-
terstützung der Beschäftigten Fragen der Gleichstellung von Frau und Mann sind. Die Aufgabe 
der Gleichstellungsbeauftragten wird damit klar von anderweitigen gleichstellungsnahen Auf-
gabenfeldern, z. B. in den Bereichen Gender Mainstreaming oder Diversity abgegrenzt. Dies 
dient der Rollenklarheit und der Sicherung von Ressourcen für die Wahrnehmung der originä-
ren Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten. 
 
Zu Nr. 21 (§ 18) 
 
In Absatz 1 Satz 1 wird die bisherige Regelung aus § 18 Absatz 2 Satz 1 über-nommen. 
Gleichzeitig soll die umfassende und rechtzeitige Information (und ggf. Anhörung) der Gleich-
stellungsbeauftragten sichergestellt werden, die sie für eine effektive Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben bzw. ihrer Mitwirkungspflicht benötigt. In Satz 2 wird daher zur Stärkung der Position 
der Gleichstellungsbeauftragten die Informationspflicht der Dienststelle als „Bringschuld“ aus-
gestaltet. Satz 3 stellt klar, dass sich die Informationspflicht der Dienststelle gegenüber der 
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Gleichstellungsbeauftragten auch auf sogenannte „Negativentscheidungen“, d.h. Willensbil-
dungsprozesse bezieht, an deren Ende die Entscheidung der Dienststelle steht, von einer be-
stimmten Maßnahme gerade abzusehen. Satz 4 stellt eine redaktionelle Änderung aufgrund 
der Änderung des Landesbeamtengesetzes im Rahmen des Dienstrechtsmodernisierungsge-
setzes dar. 
 
In Absatz 2 wird die Vorgabe, dass „die Personalvertretung zeitgleich mit der Unterrichtung 
der Gleichstellungsbeauftragten beteiligt werden“ kann, dahingehend konkretisiert, dass dies 
nur bei fristlosen Entlassungen und außerordentlichen Kündigungen möglich ist. Die Änderung 
trägt dem Umstand Rechnung, dass die bisherige Regelung in der Praxis häufig dahingehend 
missinterpretiert wurde, dass die Gleichstellungsbeauftragte generell erst zeitgleich mit dem 
Personalrat zu beteiligen sei. Durch den neu eingefügten Satz 6 wird klargestellt, dass die 
Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten zu dokumentieren ist. Elektronische Dokumente 
mit einer Beweiskraft nach § 371a Abs. 3 Satz 1 ZPO sind hiervon mitumfasst. Die Dokumen-
tation kann in Absprache mit der Gleichstellungsbeauftragten auch in Form der Mitzeichnung 
erfolgen. Der neu eingefügte Satz 7 verpflichtet die Dienststellen vor Umsetzung einer Ent-
scheidung, die dem Inhalt der Stellungnahme der Gleichstellungsbeauftragten entgegensteht, 
diese gegenüber der Gleichstellungsbeauftragten schriftlich darzulegen. 
 
Durch die Neufassung des Absatzes 3 Satz 1 wird unter Beibehaltung des bisherigen Inhalts 
im Übrigen als Rechtsfolge die Rechtswidrigkeit einer Maßnahme bestimmt, wenn die Gleich-
stellungsbeauftragte nicht oder nicht rechtzeitig gemäß den Vorgaben der Absätze 1 und 2 
beteiligt wurde. Hiermit wird die Rechtsprechung aufgegriffen (vgl. Urteile des OVG NRW vom 
24.02.2010 – 6 A 1978/07, Rn. 41, 19.06.2015 – 6 A 589/12 -, Rn. 72). Satz 2 stellt klar, dass 
die Aufhebung eines Verwaltungsaktes, der nicht nichtig ist, nicht allein deshalb beansprucht 
werden kann, weil die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten nicht ordnungsgemäß er-
folgte, wenn offensichtlich ist, dass dies die Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat. 
Die Heilung einer nach Satz 1 rechtswidrigen Maßnahme wird gemäß Satz 3 für die Fälle 
eröffnet, in denen sie noch nicht vollzogen ist. Vor dem Hintergrund der neu eingeführten Re-
sonanzpflicht der Dienststelle in § 18 Absatz 2 Satz 7 und § 19 Absatz 1 sowie der weitrei-
chenden Folgen der Unwirksamkeit von Maßnahmen insbesondere im personalrechtlichen 
Bereich wurde bewusst die Folge der Rechtswidrigkeit gewählt, und nicht die der – in der 
Rechtsfolgenbetrachtung deutlich weitergehenden - Unwirksamkeit. Während ein unwirksa-
mer Verwaltungsakt keinerlei rechtliche Wirkung entfaltet, kann ein rechtswidriger Verwal-
tungsakt hingegen ungeachtet seiner Rechtswidrigkeit wirksam werden. Die Wirksamkeit rich-
tet sich hier nach der Bekanntgabe, § 43 Absatz 1 VwVfG. Bestandskräftig wird ein wirksamer, 
rechtswidriger Verwaltungsakt erst nach Eintritt der Unanfechtbarkeit, d.h. nach Verstreichen 
der Fristen zur Einlegung eines Rechtsmittels bzw. Rechtsbehelfs. 
 
In Absatz 4 erfolgen redaktionelle Änderungen. 
Die Übernahme der Regelung aus Nr. 1.5 der Verwaltungsvorschrift zu § 17 in den neuen 
Absatz 6 hebt die Möglichkeit von Vereinbarungen über Form und Verfahren der Beteiligung 
stärker hervor. Praktische Erfahrungen haben gezeigt, dass der Aufwand für die Vielzahl der 
in einigen besonders personalstarken Bereichen anfallenden Beteiligungsvorgänge von der 
bzw. den Gleichstellungsbeauftragten nur durch Verfahrensabsprachen mit der Dienststelle in 
zumutbaren Grenzen zu halten ist. Verfahrensvereinbarungen, auch in Form einer Zustim-
mungsfiktion, sind insbesondere sinnvoll bei großen Mengen häufig wiederkehrender, nicht 
streitbefangener Einzelentscheidungen, d. h. in Massenverfahren, in denen antragsgemäß 
Entscheidungen getroffen werden (z. B. bei antragsgemäßer Bewilligung einer Beurlaubung 
oder Arbeitszeitreduzierung) oder dort, wo aufgrund zwingender gesetzlicher Vorgaben kein 
Gestaltungsspielraum besteht (z. B. Festlegung von Mutterschutzfristen, Maßnahmen in Folge 
festgestellter Dienstunfähigkeit). Die Verfahrensabsprachen dienen so auch der Ressourcen-
schonung, ohne die grundsätzlichen Beteiligungsrechte und –pflichten aufzugeben. Sie sind 
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schriftlich festzuhalten, die gesetzeskonforme Ausgestaltung ist sicherzustellen. Im Lichte des 
Urteils des OVG NRW vom 19.06.2015 - 6 A 589/12 – stellen die Sätze 2 und 3 als Grenze 
von Verfahrensvereinbarungen klar, dass gesetzlich vorgegebene Beteiligungsrechte nicht ab-
dingbar sind und der Gesetzeszweck nicht unterlaufen werden darf. Auch für die Fälle einer 
vereinbarten generellen Zustimmung für bestimmte Fallgestaltungen hat die Gleichstellungs-
beauftragte ein sog. Rückholrecht. Sie hat jederzeit die Möglichkeit, eine Beteiligung im Ein-
zelfall nach den Vorgaben des LGG einzufordern, so dass die gesetzlich vorgesehene Kon-
troll- und Beratungsfunktion gesichert ist. Verfahrensabreden können nur einvernehmlich, also 
mit ausdrücklicher und dokumentierter Zustimmung der Gleichstellungsbeauftragten, erfolgen. 
Sie können von beiden Seiten jederzeit aufgekündigt werden. Ein einseitiger Verzicht auf Be-
teiligung durch die Gleichstellungsbeauftragte selbst ist nicht möglich (vgl. Urteil OVG NRW 
vom 13.02.2001 - 6 A 3438/00 -.). Die Ministerien können ressortspezifische Ergänzungen zu 
Anwendungsfällen und Grenzen von Absprachen über Form und Verfahren für ihren Zustän-
digkeitsbereich in Verwaltungsvorschriften vorsehen (vgl. § 23 Satz 2). 
 
Absatz 7 regelt, angelehnt an den entsprechenden Anspruch von Personalräten,  erstmalig 
einen Anspruch der Gleichstellungsbeauftragten, externen Sachverstand hinzuzuziehen. Hier-
durch wird insbesondere bei Meinungsverschiedenheiten mit der Dienststellenleitung ihre Po-
sition gestärkt. Die Ausführungen zur Erstattungsfähigkeit der Sachverständigen- und Rechts-
anwaltskosten bei Personalräten zu § 40 Satz 1 LPVG und Ziffer 8 des  RdErl. des Innenmi-
nisteriums vom 22.03.1996 – II A 2 – 7.03.02 -1/96 (MBl. S. 741) zu Sachverständigen- und 
Rechtsanwaltskosten des Personalrats sowie die Kommentierung in der PdK (Praxis der Kom-
munalverwaltung) gelten entsprechend. Die Übernahme derartiger Kosten durch die Dienst-
stelle erfolgt nicht unbeschränkt und in jedem Fall. Sie sind insbesondere dann nicht als not-
wendig zu beurteilen, wenn die Hinzuziehung externen Sachverstands rein willkürlich erfolgte. 
Diese Grundsätze sind auch in den Fällen anzuwenden, in denen die Gleichstellungsbeauf-
tragte außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens externen Sachverstand hinzuzieht. 
 
In Absatz 8 werden die bisherigen Regelungen der §§ 24 und 25 LGG zusammengeführt. 
 
Zu Nummer 22 (§ 19) 
 
a) Als Folge der Neuregelung in § 6a, wonach auch alternative Instrumente zum Gleichstel-
lungsplan zugelassen werden, wird ein Verstoß gegen diese Instrumente in den Katalog der 
Maßnahmen aufgenommen, gegen die die Gleichstellungsbeauftragte Widerspruch einlegen 
kann. Außerdem wird neu geregelt, dass die Entscheidung der Dienststelle über einen Wider-
spruch der Gleichstellungsbeauftragten schriftlich zu erfolgen hat (Resonanzpflicht der Dienst-
stelle). Hierdurch wird dem Widerspruch der Gleichstellungsbeauftragten mehr Gewicht ver-
liehen und eine intensivere Auseinandersatzung mit den Argumenten und Vorschlägen der 
Gleichstellungsbeauftragten, als es bisher Praxis war, herbeigeführt. 
 
b) Redaktionelle Änderung. Eine Spezialregelung zum Widerspruchsverfahren für die Hoch-
schulen und Fachhochschulen des öffentlichen Dienstes findet sich nunmehr im neuen Ab-
satz 3. 
 
c) Die Regelung trägt den besonderen organisatorischen und rechtlichen Bedingungen der 
Hochschulen Rechnung und bezieht die an Hochschulen zu bildende Gleichstellungskommis-
sion in das Widerspruchsverfahren mit ein. Widerspricht die Hochschulgleichstellungsbeauf-
tragte einer Maßnahme des Rektorates selbst, so trägt dieses hochschulinterne Verfahren 
nicht alleine. Die Regelung erfolgt unter Bezugnahme auf die Erfahrungen mit § 47 Absatz 1 
des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung des 
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Gesetzes zur Weiterentwicklung der Hochschulreform (Hochschulreform-Weiterentwicklungs-
gesetz) - HRWG - vom 30. November 2004 (GV. NRW. S. 752) und dementsprechende For-
derungen der Hochschulgleichstellungsbeauftragten. 
 
Zu Nummer 23 (§ 19 a) 
 
Durch den neueingeführten § 19a erhält die Gleichstellungsbeauftragte die ausdrückliche Be-
fugnis, nach einem erfolglosen Widerspruchsverfahren gemäß § 19 den Verwaltungsrechts-
weg zu beschreiten. Das zukünftig eindeutig als solches ausgewiesene Klagerecht soll der 
Gleichstellungsbeauftragten die tatsächliche Durchsetzbarkeit ihrer Rechte erleichtern und ist 
damit ein zentrales Element zur Stärkung ihrer Position bei der Aufgabenwahrnehmung. Zu-
gleich wird damit die Verpflichtung der Dienststellenleitung untermauert, der Gleichstellungs-
beauftragten die hiermit korrespondierenden Rechte zu gewähren. Obwohl das Bundesgleich-
stellungsgesetz und mehrere Landesgesetze eine Klagebefugnis der Frauen- bzw. Gleichstel-
lungsbeauftragten vorsehen, gibt es bundesweit nur wenige Urteile zu Klagen von Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten. Insofern ist auch für die Ebene des LGG davon auszugehen, 
dass die Inanspruchnahme des Klagerechts als ultima ratio besonderen Fällen von Meinungs-
verschiedenheiten zwischen der Dienststelle und der Gleichstellungsbeauftragten vorbehalten 
sein wird. Die Zahl der tatsächlich zu erwartenden Klageverfahren ist als gering einzuschätzen. 
Unabhängig von der Inanspruchnahme erfährt die Rechtsposition der Gleichstellungsbeauf-
tragten jedoch bereits aufgrund des klaren gesetzgeberischen Signals, dass von der Normie-
rung des Klagerechts ausgeht, eine deutliche Stärkung. 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind auch Amtswalterinnen und 
Amtswalter, denen im Zusammenhang mit ihrem Amt besondere Rechtspositionen zustehen, 
in einem Verfahren gegen die Behörde, der sie angehören, beteiligtenfähig. Dies ist bei Gleich-
stellungsbeauftragten der Fall (BVerwG Beschl. v. 30.03.2006 – 2 B 8/06, Rn. 2). Insofern hat 
die Vorschrift klarstellenden Charakter.  
Das Klagerecht setzt gemäß Absatz 1 voraus, dass zunächst ein Widerspruchsverfahren ge-
mäß § 19 erfolglos geendet hat und knüpft insofern an das  Widerspruchsrecht an. Dieses 
bezieht sich gemäß § 19 Absatz 1 Satz 1 auf jedwede mit dem LGG, anderen Vorschriften zur 
Gleichstellung von Frau und Mann oder mit dem Gleichstellungsplan unvereinbare Maß-
nahme. Die Klagebefugnis ist demgegenüber auf die in Absatz 1 ausdrücklich genannten 
Gründe beschränkt. Gemäß Nummer 1 kann die Klage auf die Verletzung eigener Rechte der 
Gleichstellungsbeauftragten gestützt werden. Dies umfasst auch das Recht auf Entlastung von 
den dienstlichen Aufgaben nach § 16 Absatz 2. Es handelt sich hierbei um ein organschaftli-
ches Recht der Gleichstellungsbeauftragten. Personelle Einzelmaßnahmen sind im Rahmen 
von § 19a hingegen nicht überprüfbar. Vielmehr bleibt es den Betroffenen selbst vorbehalten, 
ihre Rechte zu sichern. Daher hat der Antrag auf gerichtliche Entscheidung gemäß Absatz 2 
auch keine aufschiebende Wirkung. Verfahrensverzögerungen sind also nicht zu befürchten. 
Die Klage kann gemäß Nummer 2 zudem auf eine Verletzung von Vorgaben zur Aufstellung 
des Gleichstellungsplans bzw. von Vorgaben zum Einsatz eines alternativen Instruments ge-
mäß § 6a gestützt werden.  
 
Gemäß Absatz 3 sind die Kosten, die aufgrund des Klageverfahrens entstehen, durch die 
Dienststelle zu tragen. Dies entspricht inhaltlich der Kostentragungspflicht nach § 40  LPVG. 
Gemäß Nr. 8 des Anhangs 5.1 zur Durchführung des Landespersonalvertretungsgesetzes 
(LPVG), Runderlass des Innenministeriums vom 22.03.1996 – II A 2 – 7.03.02 – 1/96 (MBl. S 
741), gehören zu den durch die Dienststelle zu tragenden Kosten auch die in einem Beschluss-
verfahren entstandenen Kosten, insbesondere die Rechtsanwaltskosten. Entsprechend dieser 
Regelung kann die Dienststelle die Kostentragung nur verweigern, wenn die Einleitung des 
Klageverfahrens willkürlich erfolgte. 
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Zu Nummer 24 (§ 21) 
 
Zur Stärkung der Position der Gleichstellungbeauftragten auf kommunaler Ebene, sowie zur 
Ressourcensicherung und Herbeiführung von Rollenklarheit sind die nachfolgend aufgeführ-
ten Neuregelungen auch für Gleichstellungbeauftragte der Gemeinden und Gemeindever-
bände anzuwenden. 
 
Es werden daher gemäß Satz 1 Regelungen 
 
● zur Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten sowie zur stellvertretenden Gleichstellungs-
beauftragten (§ 15 Absatz 1 Satz 2 und 3),  

● zur Aufgabenwahrnehmung als Gleichstellungsbeauftragte (§ 16 Absatz 1 Satz 2 Halb-
satz 2), 

zur Vermeidung von Interessenkollisionen (§ 16 Absatz 1 Satz 4), 

● zum Benachteiligungs- und Begünstigungsverbot der Stellvertreterin(nen) (§ 16 Absatz 3) 

● zur Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterin(nen) (§ 16 Ab-
satz 4) 

● zur Beratung der Dienststelle (§ 17 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1) 

● zu Mitwirkungstatbeständen (§ 17 Absatz 1 Satz 2) 

● zur Mitgliedschaft der Gleichstellungsbeauftragten in Beurteilungsbesprechungen (§ 17 Ab-
satz 1 Satz 3) 

● zur Ausgestaltung der Informationspflicht der Dienststelle als „Bringschuld“ (§ 18 Absatz 1 
Satz 2 und 3) 

● zur Konkretisierung der Fälle, in denen die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragte zeit-
gleich mit der Unterrichtung des Personalrates erfolgen kann (§ 18 Absatz 2 Satz 3) 

● zur Dokumentation der Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten (§ 18 Absatz 2 Satz 6) 

● zu schriftlichen Resonanzpflichten der Dienststelle (§ 18 Absatz 2 Satz 7 und § 19 Absatz 1 
Satz 4) 

● zur Sanktionierung der fehlenden oder nicht rechtzeitigen Beteiligung der Gleichstellungs-
beauftragten an einer Maßnahme (§ 18 Absatz 3 Satz 1 und 2) 

● zu Verfahrensabsprachen zwischen Dienststelle und Gleichstellungsbeauftragter (§ 18 Ab-
satz 6) 

● zur Hinzuziehung externen Sachverstands seitens der Gleichstellungsbeauftragten (§ 18 
Absatz 7)  

● zur Möglichkeit des Widerspruchs, wenn die Gleichstellungsbeauftragte eine Maßnahme für 
unvereinbar mit dem alternativen Instrument nach § 6a hält sowie  

● zum Klagerecht (§ 19 a)  

in den Anwendungsbereich der Gemeinden und Gemeindeverbände neu aufgenommen. In-
haltlich wird auf die jeweilige Gesetzesbegründung im Abschnitt IV verwiesen. 
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Die Anwendung des § 20 wird in Satz 2 sprachlich konkretisiert. Im Übrigen handelt es sich 
um redaktionelle Anpassungen. 
 
Zu Nummer 25 (§ 22) 
 
a) Der bisherige Berichtsturnus wird angepasst. Zukünftig erfolgt die Berichterstattung der Lan-
desregierung einmal pro Legislaturperiode.  
 
b) Als Stichtag für den ersten Bericht nach Inkrafttreten des Änderungsgesetzes wird der 
31. Dezember 2018 bestimmt.  
 
Zu Nummer 26 (§ 23) 
 
In Satz 1 wird die Spezialermächtigung des für das Schulwesen zuständigen Ministeriums 
gestrichen. Stattdessen wird in Satz 2 eine generelle Ermächtigungsgrundlage zum Erlass 
spezifischer Regelungen eingeführt, die für alle Ressorts gelten soll. Im Verfahren zum Erlass 
ergänzender Regelungen ist das Einvernehmen mit dem für die Gleichstellung von Frau und 
Mann zuständigen Ministerium herzustellen, um die Einhaltung der Grundsätze des Landes-
gleichstellungsgesetzes sicherzustellen. Die Einvernehmensregelung mit dem für Inneres zu-
ständigen Ministerium in Satz 3 resultiert aus der Ressortverantwortung dieses Ministeriums 
für den kommunalen Bereich. Der Terminus „verselbstständigte Aufgabenbereich in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form“ ist § 116 Absatz 2 GO NRW entnommen und dement-
sprechend korrespondierend auszulegen. 
 
Zu Nummer 27 (§ 24) 
 
Die Regelung stellt klar, dass Frauenförderpläne, die vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Neu-
regelung des Gleichstellungsrechts in Kraft gesetzt wurden, für den jeweils vorgesehenen Zeit-
raum fortgelten. Dies entspricht auch dem Datum der Bestandsaufnahme der Frauenförder-
pläne mit einer Laufzeit vom 01.04.2016 bis 31.03.2019. Hier hat die Bestandsaufnahme für 
die Fortschreibung mit Stichtag 31.12.2018 zu erfolgen. Insofern ist ein Gleichklang mit § 22 
und dem Stichtag für die Erstellung des nächsten LGG-Berichts hergestellt. 
 
Zu Nummer 28 (§§ 25 und 26 alt) 
 
Folgeänderung der Änderungen in § 18 und § 24. 
 
Zu Nummer 29  
 
Die Anlagen 1 und 2 aus dem Anhang zu diesem Gesetz werden eingefügt.  
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Artikel 2 
Änderung des Schulgesetzes NRW 
 
Zu Nummer 1  
 
Redaktionelle Anpassung. Der Erprobungsversuch wurde mit dem 8. Schulrechtsänderungs-
gesetz vom 13. November 2012 (GV.NRW. S. 514) beendet. 
 
Zu Nummer 2 
 
Redaktionelle Anpassung. 
 
Zu Nummer 3 
 
Redaktionelle Anpassung infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes vom 5. November 
2013 (GV. NRW. S. 618). Die Änderungen der Absatzreihenfolge des § 20 müssen in den 
Verweisungen nachvollzogen werden. 
 
Zu Nummer 4 
 
Redaktionelle Anpassung. 
 
Zu Nummer 5 
 
Redaktionelle Anpassung. Im Rahmen des 12. Schulrechtsänderungsgesetzes vom 25. Juni 
2015 (GV. NRW. S. 499) wurden die Vorschriften zur Bestellung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters geändert. 
 
Zu Nummer 6 
 
Die Bestellung durch die Schulleitung ist nun in § 15 a LGG-E geregelt. Damit ist klargestellt, 
dass vor dem Hintergrund des § 3 Absatz 1 Satz 2 LGG nicht die Bezirksregierung oder das 
Schulamt die Bestellung vorzunehmen hat. Die Bedingung eines Beschlusses der weiblichen 
Mitglieder des Lehrerkollegiums ist entfallen. 
 
Zu Nummer 7 
 
Redaktionelle Anpassung infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes vom 5. November 
2013 (GV. NRW. S. 618). Die Änderungen der Absatzreihenfolge des § 20 müssen in den 
Verweisungen nachvollzogen werden. 
 
Zu Nummer 8 
 
Redaktionelle Anpassung. Der Erprobungsversuch wurde mit dem 8. Schulrechtsänderungs-
gesetz vom 13. November 2012 (GV.NRW. S. 514) beendet. 
 
 
Artikel 3 
Änderung des WDR-Gesetzes 
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Zu Nummer 1 
 
Satz 1 der Neufassung stellt eine Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 2 Absatz 1 Satz 3 
LGG neu) dar. Der erste Halbsatz in Satz 2 stellt ebenfalls eine Folgeänderung zu Artikel 1 
Nummer 3 (§ 2 Absatz 1 Satz 4 LGG neu) dar. Mit der Formulierung einer Geltung „dem Sinne 
nach“ räumt Satz 2, 1. Halbsatz, dem WDR in Bezug auf die Vorschriften des LGG, die nicht 
in Satz 1 aufgezählt sind, die Möglichkeit ein, von einzelnen Regelungen abzuweichen, wenn 
und soweit diese zu Umsetzungsproblemen im WDR führen würden. Dem WDR obliegt es, 
die aus seiner besonderen Struktur resultierenden Abweichungen in seinem Gleichstellungs-
plan im Einvernehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten verbindlich festzulegen. 
 
Im zweiten Halbsatz wird der Vorrang von gleichstellungsrechtlichen Regelungen des WDR-
Gesetzes gegenüber der Anwendung des LGG festgelegt. Die Regelung betrifft die Vorschrif-
ten des LGG, die dem Sinne nach auf den WDR anwendbar sind. 
 
 
Artikel 4 
Inkrafttreten 
 
Regelung zum Inkrafttreten der Änderungen des Landesgleichstellungsgesetzes. 
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